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Zusammenfassung 
Die schweizerische Verkehrsinfrastruktur erreicht ihre Leistungsgrenzen bzw. überschreitet diese punktuell bereits 
täglich. Der Erneuerungsbedarf der Verkehrswege führt zu zusätzlichen Engpässen. Staus und Verspätungen sind 
die Folgen. Sowohl die Strasse als auch die Schiene werden grossmehrheitlich durch den Personenverkehr genutzt. 
Die verfügbaren Zeitfenster für den Güterverkehr sind stark eingeschränkt (z.B. Nachtfahrverbot auf der Strasse, zu 
wenig verfügbare Trassen auf dem Schienennetz). 

Cargo sous terrain (CST) verfolgt den Ansatz αaŜƴǎŎƘŜƴ ƻōŜǊƛǊŘƛǎŎƘ ς DǸǘŜǊ ǳƴǘŜǊƛǊŘƛǎŎƘά zu transportieren. Mit 
einer neuen unterirdischen Infrastruktur für den Güterverkehr mit Durchgängigkeit zu anderen Verkehrsträgern sol-
len der Kapazitätsausbau an der Oberfläche reduziert und die Personen- und Güterverkehrsströme möglichst sepa-
riert werden. Güter werden in standardisierten Ladungseinheiten (Paletten und Behälter) durch die neue Infrastruk-
tur im Untergrund zu zentrumsnahen Hubs und zurück transportiert. Von dort erfolgt eine koordinierte Feinvertei-
lung mit Sammlung von Retouren und Recyclinggütern. Der Vor- und Nachlauf kann durch die Betreibergesellschaft 
CST oder in Partnerschaft mit weiteren Logistikanbietern erfolgen. 

Im Rahmen des Sachplanverfahrens wurde der vorliegende Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) erstellt. 

Luftreinhaltung 

Der Projektperimeter ist besonders entlang der Hauptverkehrsachsen sowie den innerstädtischen Bereichen bereits 
durch Luftschadstoffe vorbelastet. Die Grenzwerte werden heute meist eingehalten, einzelne Überschreitungen 
können jedoch insbesondere in direkter Nachbarschaft zu Industriegebieten und Hauptverkehrsachsen verzeichnet 
werden (z.B. Industriegebiet Hunzenschwil/Schafisheim und Industriegebiet Urdorf). 

Bauarbeiten und Bautransporte sind mit Schadstoffemissionen verbunden, die in der unmittelbaren Umgebung zu 
einer Erhöhung der Luftbelastung durch Schadstoffe und Stäube führen können. Während der Betriebsphase ist mit 
erhöhten Luftschadstoffemissionen im Bereich der Hubs aufgrund der neuen Güterströme zu rechnen. Gleichzeitig 
kann davon ausgegangen werden, dass die Immissionen entlang der ehemaligen Transportrouten zurückgehen. Die 
unterirdisch verkehrenden Güter werden mit elektrischen Fahrzeugen transportiert, durch die keine Luftverschmut-
zungen erwartet werden. 

Das Projekt ist zum heutigen Planungsstand noch nicht so weit fortgeschritten, dass eine definitive Aussage zur 
Luftbelastung während der Bauphase gemacht werden kann. Die Einstufung des Projektes in die entsprechende 
aŀǎǎƴŀƘƳŜƴǎǘǳŦŜ ƎŜƳŅǎǎ α.ŀǳǊƛŎƘǘƭƛƴƛŜ [ǳŦǘά ǎƻǿƛŜ ŘƛŜ ŘŜŦƛƴƛǘƛǾŜ .ŜǳǊǘŜƛƭǳƴƎ ŘŜǎ YŀǇƛǘŜƭǎ [ǳŦǘ ŜǊŦƻƭƎen in der UVB 
2. Stufe. 

Klima 

Durch den Verkehr der oberirdischen Gütertransporte werden Treibhausgase emittiert. Cargo Sous Terrain unter-
liegen jedoch nicht dem CO2-Gesetz und es bestehen daher keine anlagespezifischen Vorschriften. Der Umweltbe-
ǊŜƛŎƘ αYƭƛƳŀά ƛǎǘ ǎƻƳƛǘ ƛƳ ǾƻǊƭƛŜƎŜƴŘŜƴ Cŀƭƭ ƴƛŎƘǘ ǊŜƭŜǾŀƴǘΦ 

Lärm 

Die Hubstandorte liegen meist in über 100 m Entfernung zu den nächsten Wohnhäusern, während die Hubs im 
innerstädtischen Bereich näher als 100 m an Wohnbauten liegen. Die projekteigenen Deponien (Typ A) liegen 65 m 
bzw. über 300 von den nächsten Wohngebäuden entfernt. Die Zwischenangriffe liegen unterschiedlich weit (zwi-
schen 20 m bis 400 m) von empfindlichen Nutzungen weg. 

Während der Bauphase werden durch Baumaschinen, Geräte und Bautransporte Lärmemissionen erzeugt, die zu 
zusätzlichen Lärmbelastungen in der unmittelbaren Umgebung führen. Abhängig von Faktoren wie bspw. der Dis-
tanz zur Baustelle, der Dauer der Baustelle, ob Nachtarbeiten erfolgen, welche Geräte eingesetzt werden oder wie 
viel Mehrverkehr durch die Transporte entsteht, wird in der nächsten Phase die Massnahmenstufe gemäss Baulärm-
Richtlinie für die Bauarbeiten und die Bautransporte festgelegt. 

Die Veränderung der Güterverkehrsströme führt entlang der heutigen Hauptverkehrsachsen voraussichtlich zu ei-
ner Verbesserung der Lärmsituation, da ein Teil der Lärmbelastung unter Tage verlegt wird. In der Umgebung der 
Hubs nimmt die Lärmbelastung lokal zu, da neue Strassen-, Bahn, sowie Industrie- und Gewerbelärmemissionen 
erzeugt werden. Durch die Belüftung des Tunnels wird in der Betriebsphase an den Lüftungsstandorten mit 
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Lärmemissionen zu rechnen sein. Die Lärmsituation wird in der nächsten Phase anhand detaillierter Informationen 
genauer analysiert, berechnet und beurteilt. 

Erschütterungen 

Im heutigen Projektstand kann der Bereich Erschütterungen und Körperschall nicht abschliessend behandelt wer-
den, da allfällige Auswirkungen während der Bauphase relevant sind. Im Rahmen der UVB 2. Stufe werden die vor-
gesehenen Arbeiten, welche erschütterungsrelevant sind, beschrieben und analysiert sowie allfällige Massnahmen 
festgelegt. 

Während dem Betrieb sind im Bereich Erschütterungen kaum umweltrelevante Auswirkungen zu erwarten. In der 
nächsten Phase muss allenfalls die Auswirkungen durch den Vertikalförderer weiter beurteilt werden. 

NIS 

In der Bauphase ist der Umweltbereich nicht relevant. Für das Projekt werden voraussichtlich wenige NIS-relevante 
Anlagen (allenfalls Trafos) benötigt. Sie werden so geplant, dass die Grenzwerte eingehalten werden können. Für 
die Planung sind daher hauptsächlich Anlagen Dritter zu berücksichtigen. In den Planungsperimetern sind keine 
Anlagen vorhanden, welche aus Sicht NIS das Projekt verhindern. Mit geeigneten Massnahmen und entsprechender 
Distanz zu NIS-relevanten Anlagen werden die Auswirkungen geringgehalten. 

In der weiteren Planung müssen die Details zu allfällig geplanten NIS-relevanten Anlagen sowie Schutzmassnahmen 
neuer Anlagen definiert werden.  

Grundwasser 

Der Umweltaspekt Grundwasser stellt beim geplanten Projekt ein Schlüsselthema dar, weil es im ganzen Projektpe-
rimeter tangiert wird. Im Rahmen der bisherigen Planung wurde darauf geachtet, dass Grundwasserschutzzonen 
und -areale in den Planungsperimetern resp. -korridor soweit wie möglich ausgespart werden. Falls Grundwasser-
schutzzonen betroffen sind, muss in diesen Fällen die Planung der Tunnelstreckenführung optimiert werden. Die 
geplanten Eingriffe (Untertagebauten) mit Auswirkungen auf das Grundwasserregime, Trinkwasserversorgungen, 
Grundwassernutzungen, Quellen, Feuchtgebiete und Bauten müssen im Rahmen der weiteren Planung konkretisiert 
und beurteilt werden. 
 
 

Oberflächengewässer und aquatische Ökosysteme 

In den Planungsperimetern sind diverse Oberflächengewässer vorhanden. Die Hubs, Zwischenangriffe und projekt-
eigenen Deponien (Typ A) vermeiden, wenn möglich Eingriffe in Gewässer inkl. Gewässerräume. Werden eingedolte 
Gewässer durch die projekteigene Deponien (Typ A) und Zwischenangriffe tangiert, werden in der weiteren Planung 
die eingedolten Gewässer ausgedolt, möglichst naturnah gestaltet und somit ökologisch aufgewertet.  

Unter oben genannten Voraussetzungen und unter der Annahme, dass in der weiteren Planung Schutzmassnahmen 
für allenfalls temporär tangierte Gewässerräume definiert werden, können die Oberflächengewässer ausreichend 
geschützt werden. Die definitive Beurteilung der Eingriffe ist jedoch erst im Rahmen des UVB 2. Stufe möglich. 

Entwässerung 

In der weiteren Planung muss die Baustellenentwässerung sowie die anfallenden Abwässer (inkl. spezifische Verun-
reinigungen durch Kohlenwasserstoffe oder Nitrit je nach Vortriebssystem) beurteilt werden. 

In der Betriebsphase ist die Entwässerung vom jeweiligen Abwassersystem im Tunnel abhängig sowie der notwen-
digen Siedlungsentwässerung je nach Gebäudeplanung. In der weiteren Planung muss daher das Entwässerungs-
konzept im Detail beurteilt werden.  

Boden (ohne FFF) 

In den Planungsperimetern der oberirdischen Projektbestandteile sind lokal Bodenflächen besonders während der 
Bauphase, betroffen. Für die projekteigenen Deponien (Typ A) und Zwischenangriffe sind grossflächige, temporäre 
Eingriffe notwendig. Die Hubs befinden sich auf Siedlungsgebiet und beanspruchen daher anthropogene Böden. Für 
die permanent verbleibenden Unterhaltsstelle werden gewachsene Böden beansprucht. 
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Zum aktuellen Planungsstand sind die genaue Lage der Projektbestandteile noch mehrheitlich offen. Die definitive 
Beurteilung der Eingriffe ist deshalb erst im Rahmen der nächsten UVB-Stufe möglich. Unter Rücksichtnahme des 
Prinzips der minimalen Bodenbeanspruchung kann der Einfluss des Bauprojekts auf den Boden noch deutlich mini-
miert werden. Werden Böden beansprucht, sind diese entsprechend zu schützen oder deren Verwertung sicherzu-
stellen.  

Fruchtfolgeflächen 

In den Planungsperimetern der oberirdischen Projektbestandteile sind Fruchtfolgeflächen während der Bauphase 
betroffen. Grossflächige Eingriffe wie projekteigene Deponien (Typ A) oder Installationsplätze für Zwischenangriffe 
und Hubs tangieren die Fruchtfolgeflächen temporär, während Flächen mit definitiver Fruchtfolgebeanspruchung 
(Unterhaltsstellen und Planungsperimeter der Hubs) meist kleinflächig sind.  

Zum aktuellen Planungsstand sind die genaue Lage der Projektbestandteile noch mehrheitlich offen. Die definitive 
Beurteilung der Eingriffe ist deshalb erst im Rahmen der nächsten UVB-Stufe möglich. Hinsichtlich einer minimalen 
Fruchtfolgebeanspruchung sind noch Optimierungen möglich. Werden Fruchtfolgeflächen temporär beansprucht, 
sind diese entsprechend zu schützen oder nach Rücksprache mit den Kantonen aufzuwerten beziehungsweise wie-
der zu rekultivieren (bspw. bei projekteigenen Deponien (Typ A) ist auch darauf zu achten, dass das neue Terrain 
den entsprechend bearbeitbaren Neigungen entspricht.). Werden Fruchtfolgeflächen definitiv tangiert, ist deren 
Kompensation mit den entsprechenden Kantonen abzusprechen resp. zu planen. 

Altlasten 

Innerhalb resp. unmittelbar angrenzend an die Planungsperimeter des Projekts befinden sich 137 belastete Stand-
orte gemäss den kantonalen Katastern von SO, AG und ZH. Acht dieser Standorte tangieren oberirdische Projektbe-
standteile, wobei zwei davon überwachungsbedürftig sind. 

Falls im Bereich der belasteten Standorte Aushubarbeiten stattfinden, kann belastetes Material anfallen, was ent-
sprechend zu verwerten resp. zu entsorgen ist. Zum heutigen Planungsstand ist noch zu wenig zu den definitiven 
Standorten der oberirdischen Projektbestandteile sowie der Bauphase bekannt, um die Einwirkungen der Bauarbei-
ten auf die belasteten Standorte einschätzen zu können. Die definitive Beurteilung bezüglich dem Art. 3 der AltlV 
wird demnach im Rahmen der nächsten UVB-Stufe vorgenommen. 

Abfälle, Umweltgefährdende Stoffe 

Während der Bauphase werden diverse Abfälle, vor allem Aushubmaterial, anfallen. Zur Bauphase ist im heutigen 
Planungsverlauf zu wenig bekannt, um eine verlässliche Abschätzung der Abfallmengen aufzuführen. Das Thema 
muss im UVB 2. Stufe detailliert betrachtet werden. 

Die anfallenden Abfälle während des Betriebs müssen im Rahmen der weiteren Planung beurteilt werden. 

Umweltgefährdende Organismen 

Die Verbreitung von umweltgefährdenden Organismen kann mit Standardmassnahmen während der Bauphase und 
auch während dem Betrieb verhindert oder zumindest minimiert werden. Im heutigen Projektstand fehlen jedoch 
Informationen zu Baustelleninstallationen und ςzufahrten sowie zur aktuellen Belastung mit Neophyten vor Ort, 
welche im UVB 2. Stufe weiter berücksichtigt werden müssen. Der Umweltbereich kann daher noch nicht abschlies-
send behandelt werden. 

Während dem Betrieb sind Neophytenbekämpfungskonzepte für die projekteigenen Deponien (Typ A), die zurück-
gebauten und rekultivierten Installationsflächen, den revitalisierten Gewässern sowie für die neu erstellten Flächen 
im Bereich der Hubs und Zwischenangriffe notwendig. Im heutigen Projektstand sind keine Informationen zur Ge-
staltung der Projektbestandteile bekannt. Im UVB 2. Stufe werden daher detailliertere Beurteilungen anhand der 
aktuellen Situation vor Ort durchgeführt und Massnahmen definiert. 

Störfallvorsorge 

Sowohl die Betriebs- als auch die Bauphase fallen nicht unter die Störfallverordnung. Der Umweltbereich ist daher 
beim heutigen Projektstand grundsätzlich nicht relevant. Im Rahmen des UVB 2. Stufe muss abgeklärt werden, ob 
weitere störfallrelevante Bauten wie z.B. Tankstellen und Tankanlagen vorgesehen sind.  
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Für die weitere Planung sind hauptsächlich Anlagen Dritter zu berücksichtigen. In den Planungsperimeter sind vo-
raussichtlich keine Anlagen vorhanden, welche aus Sicht Störfall das Projekt verhindern. Mit geeigneten Massnah-
men und entsprechender Distanz zu Störfallbetrieben werden die Auswirkungen geringgehalten. In der weiteren 
Planung müssen die Details zu Schutzmassnahmen vor bestehenden störfallrelevanten Anlagen definiert werden.  

Wald 

Die Wälder in den vorgesehenen Planungsperimeter sind meist kleinere isolierte Flächen innerhalb bzw. zwischen 
Siedlungsgebieten. Die Planungsperimeter wurden so gewählt, dass voraussichtlich keine Auswirkungen auf den 
Umweltbereich Wald bestehen bzw. keine Rodungen notwendig sind. Eine Ausnahme besteht bei der projekteige-
nen Deponie (Typ A) Bergrüti Dulliken, wo eine temporäre Rodung vorgesehen ist. Zudem sind die Lage Korridore 
der Förderbänder noch nicht bekannt. Diese könnten stellenweise Wald betreffen. In der nächsten Projektphase 
muss der Schutz vom Wald inkl. der erforderlichen Waldabstände sichergestellt werden. Notwendige definitive und 
temporäre Rodungen werden im UVB 2. Stufe definitiv beurteilt. 

Während der Betriebsphase werden keine Waldstandorte tangiert. Der Umweltbereich kann daher für die Betriebs-
phase abschliessend als unkritisch beurteilt werden. 

Flora, Fauna und Lebensräume 

In den meisten Fällen der vorgesehenen Planungsperimeter der Hub Standorte, werden voraussichtlich keine 
Schutzgebiete und schutzwürdige Lebensräume durch das Projekt beeinträchtigt. Wo möglich werden bereits be-
festigte Flächen oder zumindest Bauzonen bevorzugt. Für alle nicht befestigten Flächen muss in der weiteren Pla-
nung vor Ort die Flora und Fauna aufgenommen und die Lebensräume (inkl. Schutzstatus) definiert werden. 

Die Zwischenangriffe und Installationen sowie projekteigene Deponien (Typ A) liegen teilweise ausserhalb der 
Bauzonen. Die Standorte liegen in intakten Grünräumen, weshalb ökologisch wertvolle Lebensräume betroffen sein 
können (u.a. Felgehölzhecken, Gewässer). Bei den projekteigenen Deponien (Typ A) werden daher im Rahmen der 
Auffüllung ökologische Aufwertungen vorgesehen. 

Während dem Betrieb sind keine Auswirkungen auf die Lebensräume zu erwarten. 

Landschaft und Ortsbild 

Während der Bauphase sind grössere temporäre Eingriffe in die Landschaft notwendig. Das Landschaftsbild wird 
nach Abschluss der Bauarbeiten wieder vollständig hergestellt. 

Während des Betriebs kann erwartet werden, dass durch die Hub Standorte die Landschaft nur wenig bis kaum 
beeinflusst wird, da die heute vorgesehenen Standorte Industrieareale betreffen. Die Eingliederung in die Siedlungs-
struktur wird berücksichtigt. Die projekteigenen Deponien (Typ A) und die Zwischenangriffe liegen ausserhalb der 
Bauzone und teilweise im offenen Grünland. Es wird dabei darauf geachtet, dass Zwischenangriffe nicht in der offe-
nen Landschaft liegen bzw. durch z.B. Heckenstrukturen verdeckt werden.  

Bei allen projekteigenen Deponien (Typ A), besonders in Dulliken, wird aufgrund der Juraschutzzone im Detail auf-
gezeigt, wie die Landschaft nach Abschluss der Bauphase gestaltet wird. In der weiteren Planung werden daher 
Visualisierungen aufgezeigt, damit die Auswirkungen auf die Landschaft und das Landschaftsbild definitiv beurteilt 
werden können. 

Licht  

Es kann davon ausgegangen werden, dass für die Bauphase Nachtarbeiten und damit verbunden eine ständige Be-
leuchtung notwendig wird. Es müssen daher Schutzmassnahmen für nahe gelegene Wohngebiete, gestörtes Wild 
und Insekten getroffen werden.  

Während des Betriebs ist eine ständige Beleuchtung der Industrieareale um die Hubs notwendig. In der weiteren 
Planung muss diese noch ausgearbeitet und abschliessend beurteilt werden.  

Die Beleuchtung entspricht während des Baus, als auch im Betrieb den gängigen Normen und Gesetze. 

Kulturdenkmäler, archäologische Stätten 

In den Planungsperimetern der oberirdischen Projektbestandteile sind diverse inventarisierte Denkmalschutzob-
jekte, Kulturgüter, historische Verkehrswege und Zonen bekannter oder potenzieller archäologische Funde vorhan-
den. Da die Details zur Bauphase sowie die definitiven Standorte der Projektbestandteile zum heutigen Zeitpunkt 
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noch nicht bekannt sind, können die Auswirkungen des Projekts auf diesen Umweltbereich noch nicht definitiv be-
urteilt werden. 

Falls die Hub-Areale oder Zwischenangriffe, sowie deren Baustelleninstallationen, oder die projekteigenen Depo-
nien (Typ A) Kulturdenkmäler tangieren, wird in der nächsten Stufe des UVB abgeklärt, in welcher Form die Objekte 
beeinflusst werden und ob der Bau zu Beeinträchtigungen führt. Hierfür werden die kantonalen Fachstellen mög-
lichst früh miteinbezogen, damit allfällige Massnahmen definiert werden können. Falls Bauarbeiten auf einer archä-
ologischen Fundstelle/Verdachtsflächen stattfinden, so werden in Zusammenarbeit mit den kantonalen Fachstellen 
entsprechende Prospektionskonzepte erstellt und Sondierungen durchgeführt.  

Naturgefahren 

Für das Projekt sind lediglich Hochwasserrisiken und nur am Standort Ruttigen Sturzgefahren relevant. Bei den 
vorgesehenen Planungsperimetern ist teilweise eine geringe Gefährdung durch Hochwasser möglich. Für die wei-
tere Planung wird festgehalten, welche Vorsorgemassnahmen während des Baus getroffen werden und welche 
Massnahme im Betrieb notwendig sind, um die Infrastruktur zu schützen. 
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Einleitung 
Die schweizerische Verkehrsinfrastruktur erreicht ihre Leistungsgrenzen bzw. überschreitet diese punktuell bereits 
täglich. Der Erneuerungsbedarf der Verkehrswege führt zu zusätzlichen Engpässen. Staus und Verspätungen sind 
die Folgen. Sowohl die Strasse als auch die Schiene werden grossmehrheitlich durch den Personenverkehr genutzt. 
Die verfügbaren Fenster für den Güterverkehr sind stark eingeschränkt (z.B. Nachtfahrverbot auf der Strasse, zu 
wenig verfügbare Trassen auf dem Schienennetz). 

Cargo sous terrain (CST) verfolgt den Ansatz αaŜƴǎŎƘŜƴ ƻōŜǊƛǊŘƛǎŎƘ ς DǸǘŜǊ ǳƴǘŜǊƛǊŘƛǎŎƘά. Mit einer neuen unterir-
dischen Infrastruktur für den Güterverkehr mit Durchgängigkeit zu anderen Verkehrsträgern sollen der Kapazitäts-
ausbau an der Oberfläche reduziert und die Personen- und Güterverkehrsströme möglichst separiert werden.  

CST ist ein auf die Bedürfnisse der Nutzer ausgerichtetes, privatwirtschaftlich finanziertes Gesamtlogistikangebot 
mit eigener Verkehrsinfrastruktur und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Quelle bis zur Senke und 
zurück ab. Jedermann kann Gesamt- oder Teilleistungen beziehen. 

Das technische Konzept basiert auf einem vollautomatischen, kontinuierlichen Betrieb, auf der Basis langjährig ein-
gesetzter Komponenten. Ungefährliche Güter werden in standardisierten Ladungseinheiten (Paletten und Behälter) 
durch die neue Infrastruktur im Untergrund zu zentrumnahen City-Hubs und zurück transportiert. Von dort erfolgt 
eine koordinierte Feinverteilung mit Sammlung von Retouren und Recyclinggütern mittels zukünftig autonom fah-
render Elektrofahrzeuge. Der Vor- und Nachlauf kann durch die Betreibergesellschaft CST oder in Partnerschaft mit 
weiteren Logistikanbietern erfolgen.  

Im Sinne der Nachhaltigkeitszielsetzung beabsichtigt CST ein Steuerungs- und Bewertungssystem für die gesamte 
Organisation und ihre Systeme entlang des gesamten Lebenszyklus aufzubauen und eine international anerkannte 
Zertifizierung zu erlangen. Die Zertifizierung soll anhand des SuRe-Standards erfolgen. Der SuRe-Standard eignet 
sich nur bedingt für die effektive Steuerung der baulichen Aktivitäten in Planung, Realisierung und Betrieb. Deshalb 
wird für diese Bereiche der in der Schweiz etablierte Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz für Infrastrukturen (SNBS 
Infra) berücksichtigt. 

Ein schrittweiser Ausbau wird langfristig die grossen Zentren der Schweiz (Genf-St. Gallen, Basel-Luzern) verbinden. 
Der erste Abschnitt wird vom Gäu bis Zürich verlaufen und rund 70 km lang sein. Die Strecke verbindet die wichtigs-
ten bestehenden Logistikzentren und umfasst 12 Hubs, die als Zugangspunkte zum Tunnel dienen. Hinzukommen 
verschiedene Nebenanlagen wie Zwischenangriffe und projekteigenen Deponien (Typ A). 

Die Umsetzung des Gesamtlogistikkonzepts von CST setzt eine umfassende Planung und Koordination auf verschie-

denen Ebenen voraus. Betroffen davon sind die Planungsbehörden aller Stufen (Bund, Kanton, Region1, Gemein-

den).  

Der vorliegende UVB weist auf Stufe Sachplan die generelle Bewilligungsfähigkeit der projektierten Anlagenbestand-
teile nach. In einer informellen Vorprüfung des Entwurfs des UVB Stufe 1 durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
im Jahr 2022 wurde das Projekt bereits auf die Berücksichtigung der umweltrelevanten Aspekte und Anforderungen 
hin überprüft. Die eingegangenen Rückmeldungen sind in die weitere Projekterarbeitung und in den vorliegenden 
UVB eingeflossen.  

  

 

1 Die Regionen sind in den betroffenen Kantonen unterschiedlich institutionalisiert, was zu unterschiedlichen Pro-
zessen führen kann. 
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1. Verfahren 

1.1. Massgebliches Verfahren und UVP-Pflicht 

Gemäss Vorlage zum UGüTG ist CST UVP-pflichtig und die Umweltverträglichkeit ist in einem zweistufigen Verfahren 
zu prüfen.  

Das UGüTG sieht zwei Beschlussfassungen durch den Bund vor:  

- Festsetzung von Räumen für die Anlagen in einem Sachplan 

- Erteilung einer Plangenehmigung 

Weitere Prüfungsschritte im Projektierungsverlauf sieht das UGüTG nicht vor. Somit ist das Leitverfahren für die 
UVP 1. Stufe das Sachplanverfahren zum unterirdischen Gütertransport (SUG), während die UVP 2. Stufe an das 
Plangenehmigungsverfahren geknüpft ist.  

Der Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) 1. Stufe basiert also auf den Inhalten des Sachplans. Die darin festzuset-
zenden Räume für oberirdische Anlagen (Hubs für den Güterumschlag, Zwischenangriffe für den Tunnelbau, pro-
jekteigene Deponien (Typ A)) sowie den Korridor für den Tunnel sind so weit zu fassen, dass die Kantone im Rah-
men der Richtplanung noch eine Einflussmöglichkeit auf das Projekt wahrnehmen können. In der Folge weist der 
UVB 1. Stufe nach, dass in diesen Räumen und Korridoren keine unlösbaren Konflikte bestehen, welche eine Be-
willigung ausschliessen. Der UVB 1. Stufe gibt zudem Hinweise, welche Gebiete innerhalb der Räume und Korri-
dore aus Sicht der einzelnen Umweltbereiche geeigneter sind. In einem umfassenden Pflichtenheft für die 2. Stufe 
wird sichergestellt, dass alle absehbaren Szenarien ausreichend geprüft und bewilligungsfähige Konzepte ausgear-
beitet werden. Mit den Festlegungen im Sachplan genehmigt der Bundesrat auch die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVP) 1. Stufe. 

1.2. Massgebende Zustände und Zeithorizonte 

Tabelle 1-1: Zustände und Zeithorizonte für die Beurteilung der Umweltbereiche 

Bezeichnung Jahr Bemerkungen 

Hub Tunnel projekteigenen 

Deponien (Typ A) 

Ist-Zustand 2022 2022 2022 Zustand heute  

Ausgangszustand 2026 2025 2025 Zustand direkt vor Baubeginn, ohne Vorhaben 

Bauphase 2027 - 2031 2026 - 2031 2026 - 2031 Zustand während des Baus 

Referenzzustand 2031 2031 2031 Zustand bei Inbetriebnahme, ohne Vorhaben 

Betriebszustand 2031 2031 2031 Zustand bei Inbetriebnahme, mit Vorhaben 

Der Ausgangszustand (Zeitpunkt bei Baubeginn) und der Referenzzustand (hypothetischer Zustand bei Inbetrieb-
nahme ohne Projekt) können dem Ist-Zustand (Z0) gleichgesetzt werden, da relativ wenige Jahre zwischen diesen 
Zuständen liegen.  

1.3. Vorgehen und Methodik 

Für das allgemeine Vorgehen dient das UVP-Handbuch (Richtlinie des Bundes für die Umweltverträglichkeitsprü-
fung, Art 10b Abs. 2 USG und Art. 10 Abs. 1 UVPV) des BAFU von 2009. 

Die bei den Untersuchungen in den einzelnen Umweltbereichen zur Anwendung gelangenden Methoden und Ver-
fahren werden in den jeweiligen Abschnitten des Kapitels 12 dargestellt. 
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2. Grundlagen 

2.1. Gesetzliche Grundlagen CST 

Den rechtlichen Rahmen für das Projekt CST deckt das Bundesgesetz über den unterirdischen Gütertransport ab 
(UGüTG; SR 742.101). Das Gesetz wurde am 1. August 2022 in Kraft gesetzt. 

2.2. Gesetzliche Grundlagen, fachspezifisch 

Die folgenden Grundlagen sind von übergeordneter Bedeutung bzw. betreffen nicht nur einzelne Fachgebiete. Wei-
tere fachspezifische Grundlagen für die einzelnen Umweltbelange sind in Kapitel 12 aufgeführt. 

- Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) vom 7. Oktober 1983 

- Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22.6.1979  

- Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV) vom 19. Oktober 1988 

- UVP-Handbuch (Richtlinie des Bundes für die Umweltverträglichkeitsprüfung, Art. 10b Abs. 2 USG und Art. 10 
Abs. 1 UVPV) des BAFU von 2009 

- Geoportale der Kantone Solothurn, Aargau und Zürich sowie des Bundes 
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3. Projektbeschreibung 

3.1. Integrales Logistiksystem Cargo sous terrain 

CST soll das Rückgrat der Schweizer Logistikindustrie werden. Der revolutionäre Charakter des Projekts liegt in ei-
nem Netz von rund 500 Kilometern Logistiktunnel und ca. 80 Zugangsknotenpunkten, die die wichtigsten Logistik- 
und Wirtschaftszentren des schweizerischen Mittellands und der Nordwestschweiz miteinander verbinden. Die 
Infrastruktur ist kombiniert mit einer effizienten lokalen Verteilung in den Agglomerationen und einer nahtlos in-
tegrierten digitalen Logistik, welche einen vollständig automatisierten Betrieb ermöglicht. 

Das CST-System bietet Dienstleistungen für Waren, die für den kontinuierlichen Transport auf Paletten von der 
Quelle bis zum Ziel geeignet sind. Es ist eine neuartige unterirdische Gütertransportinfrastruktur für kleinteili-
gen Transport von palettierbaren Gütern des täglichen Bedarfs. Es handelt sich dabei um einen reinen Güter-
transport. Personen und lebende Tiere werden nicht transportiert. Zudem werden auch keine Gefahrengüter in 
störfallrelevanten Mengen transportiert. 

 

Abbildung 3-1: Beispielhafte Visualisierung für mit CST transportierte Warengruppen 

Die Zugangspunkte werden so gewählt, dass eine multimodale Verbindung gewährleistet ist (Abbildung 3-2). Dies 
beinhaltet eine integrierte und effiziente City-Logistik auf der letzten Meile, einschliesslich des Abtransports von 
Recyclingmaterial. 

 

Abbildung 3-2: Schematische Darstellung des Systems CST mit dem Tunnel, den Hubs und ihren multimodalen Anbindungen an andere 
Verkehrsträger. 

3.2. Gesamtlogistikanbieter für Paletten und Kleingebinde 

Mit CST profitieren die Kunden von einer kompletten Logistikdienstleistung. Diese umfasst die Abholung der Güter 
an der Quelle und den Transport zum Zielort inklusive Zustellung und Entsorgung sowie jegliche Teilleistung da-
von. Für den Vor- und Nachlauf setzt CST emissionsfreie Fahrzeuge für den Transport der Güter ein. Der Transport 
zwischen den Logistikzentren, also der Intercity-Verkehr, wird im CST-eigenen Tunnelnetz abgewickelt (Abbildung 
3-3). Die autonomen Tunnelfahrzeuge verkehren mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 30 km/h auf 
drei Fahrspuren, wobei jedes Fahrzeug eine Kapazität von zwei Paletten bietet und spezielle Fahrzeuge für die 
Temperaturregelung sorgen. Vertikale Hochleistungsaufzüge befördern die Fahrzeuge aus dem Tunnel zu den 
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Hubs an der Oberfläche. Diese Hubs sind die Zugangspunkte zum Tunnel und integrieren das CST-System mit be-
stehenden Logistikzentren und der Verteilung in den Städten. 

 

Abbildung 3-3: Visualisierung von CST Fahrzeugen im Logistiktunnel mit Raum für Leitungen unterhalb der Fahrbahn 

Um den Bedarf an Transportleistungen für kleinteilige Lieferungen abdecken zu können, werden die Tunnelfahr-
zeuge mit Sonderlösungen ausgerüstet. Dieses Angebot wird mit Partnern entwickelt und ist integrierter Bestand-
teil des Gesamtlogistiksystems von CST. 

3.3. Elemente des System Cargo sous terrain 

Im System CST kann zwischen oberirdischen und unterirdischen Anlagen sowie der City-Logistik und dem alles um-
fassenden IT-System unterschieden werden. Diese Komponenten werden nachfolgend beschrieben. 

3.3.1. Oberirdische Bauten und Anlagen 

Hubs 

Der Hub bildet die Schnittstelle zwischen der oberirdischen Anlieferung und Verteilung von Gütern mittels her-
kömmlicher Fahrzeuge auf Strasse, Schiene, Wasser oder Luft mit dem Tunnelsystem von CST. Er hat also eine 
Bahnhofsfunktion, wo Güter aufgegeben und abgeholt werden können. Der Umschlag soll für standardisierte 
Logsitikeinheiten vorwiegend automatisch erfolgen.  

Die Hubs sind durch vertikale Schächte mit dem ca. 30-50 m unter der Oberfläche verlaufenden Tunnel verbunden 
(Abbildung 3-4). Dadurch entfallen flach ansteigende Rampen mit entsprechenden Nutzungsbeschränkungen und 
langen oberirdischen Linienbaustellen. 

Drei Arten von Hubs dienen als Zugangspunkte zum Tunnel und verbinden das CST-System mit Logistikzentren, 
anderen Verkehrsträgern (LKWs, Züge, Schiffe, Flugzeuge, etc.) und der City-Logistik für eine effiziente Verteilung 
in den Stadtzentren. Die effektive bauliche Ausgestaltung wird für jedes Hub-Areal unter Berücksichtigung der er-
forderlichen Kapazitäten, den örtlichen Platzverhältnissen und Bauhöhenvorgaben flächeneffizient geplant. 

Tabelle 3-1: Standard Hub-Typen mit direktem Anschluss zum Tunnel im System CST 
/{¢πIǳō 

όǿŜǊŘŜƴ ƛƴ {ŀŎƘπ ǳƴŘ wƛŎƘǘǇƭŀƴǳƴƎ ǾŜǊŀƴƪŜǊǘύ 
bŜōŜƴƘǳō 

όƪŜƛƴ ŘƛǊŜƪǘŜǊ ¢ǳƴƴŜƭŀƴǎŎƘƭǳǎǎΣ 
ƪŜƛƴŜ ±ŜǊŀƴƪŜǊǳƴƎ ƛƴ {ŀŎƘπ ǳƴŘ 

wƛŎƘǘǇƭŀƴǳƴƎύ 

¦ƳǎŎƘƭŀƎǎƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊ ŀƴ ŘŜǊ hōŜǊƅŅŎƘŜΣ ǿŜƭŎƘŜ Ǿƻƴ ŘŜƴ ¢ǳƴƴŜƭŦŀƘǊȊŜǳƎŜƴ ƻƘƴŜ ¦ƳǎŎƘƭŀƎǎƳǀƎπ
ƭƛŎƘƪŜƛǘ ŀƴ Řŀǎ ¢ǳƴƴŜƭǎȅǎǘŜƳ Ǿƻƴ /{¢ ŀƴƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ ƛǎǘΦ  
 
5ƛŜ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ ȊǳƳ ¢ǳƴƴŜƭ ǾŜǊƭŅǳƊ ƛƴ ŘŜǊ wŜƎŜƭ ǾŜǊǝƪŀƭ ŘǳǊŎƘ ŜƛƴŜƴ {ŎƘŀŎƘǘ ȊǳƳ IǳōπDŜōŅǳŘŜΦ  
 
5ŜǊ {ŎƘŀŎƘǘ ƪŀƴƴ ŀǳŎƘ ŀōǎŜƛǘǎ ŘŜǎ IǳōπDŜōŅǳŘŜǎ ƭƛŜƎŜƴ ό.ŜƛǎǇƛŜƭ IŜǊŘŜǊƴκwŜƎƛƳƻύΦ 5ƛŜ ¢ǳƴƴŜƭŦŀƘǊπ
ȊŜǳƎŜ ǾŜǊƪŜƘǊŜƴ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƳ {ŎƘŀŎƘǘ ǳƴŘ ŘŜƳ IǳōπDŜōŅǳŘŜ ŀǳŦ ǎŜǇŀǊŀǘŜǊ ¢ǊŀǎǎŜ ŀƴ ŘŜǊ hōŜǊƅŅπ
ŎƘŜΦ 5ƛŜǎŜ DŜƴŜƘƳƛƎǳƴƎ ŜǊŦƻƭƎǘ ƛƳ tD±Φ 

!ƴōƛƴŘǳƴƎ ŜƛƴŜǊ [ƻƎƛǎǝƪŀƴƭŀƎŜ 
ŀƴ ŜƛƴŜƴ /{¢π Iǳō ǸōŜǊ ŘŜŘƛπ
ȊƛŜǊǘŜ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ ƻƘƴŜ .Ŝŀƴπ
ǎǇǊǳŎƘǳƴƎ Ǿƻƴ ǀũŜƴǘƭƛŎƘŜƳ 
wŀǳƳΦ 5ŜǊ ǀũŜƴǘƭƛŎƘŜ wŀǳƳ 
ǿƛǊŘ ǘŀƴƎƛŜǊǘ ό¦ƴǘŜǊƎǊǳƴŘ ƻŘŜǊ 
[ǳƊǊŀǳƳύΣ ŀōŜǊ Ŝǎ Ǝƛōǘ ƪŜƛƴŜƴ 
±ŜǊƪŜƘǊ ŀǳŦ ŘŜƳ {ǘǊŀǎǎŜƴƴŜǘȊΦ 
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IŀǳǇǘπIǳō /ƛǘȅπIǳō ¢ŜǊƳƛƴŀƭπIǳō 
όCƭǳƎƘŀŦŜƴύ 

 
5ŜǊ DǸǘŜǊǳƳǎŎƘƭŀƎ ŬƴŘŜǘ ƛƴ !ōπ
ƘŅƴƎƛƎƪŜƛǘ ŘŜǊ .ŜǘǊƛŜōǎǇǊƻȊŜǎǎŜ 
ƛƳ /{¢πIǳō ƻŘŜǊ ƛƳ bŜōŜƴƘǳō 
ǎǘŀǧΦ  
 
 

Cǳƴƪǝƻƴ Cǳƴƪǝƻƴ Cǳƴƪǝƻƴ 
5ƛǎƪǊƛƳƛƴƛŜǊǳƴƎǎŦǊŜƛŜǊ 5ƛǊŜƪǘπ
ȊǳƎŀƴƎ ŦǸǊ IŀǳǇǘƴǳǘȊŜǊ ǳƴŘ 
5ǊƛǧŜ ǸōŜǊ {ŎƘŀŎƘǘ ȊǳƳ ¢ǳƴπ
ƴŜƭΦ  
 
tǊƛƳŅǊŜ ¦ƳǎŎƘƭŀƎŦǳƴƪǝƻƴ ŦǸǊ 
wŜƎƛƻƴ ƻŘŜǊ DǊƻǎǎǾŜǊǎŜƴŘŜǊκπ
ŜƳǇŦŅƴƎŜǊ Ƴƛǘ ŀƭƭŜƴ ±ŜǊƪŜƘǊǎπ
ǘǊŅƎŜǊƴ ǳƴŘ ŜǊƘŜōƭƛŎƘŜƴ ¦Ƴπ
ǎŎƘƭŀƎƪŀǇŀȊƛǘŅǘŜƴΦ 

tǊƛƳŅǊŜ ¦ƳǎŎƘƭŀƎŦǳƴƪǝƻƴ Ŝƛπ
ƴŜǊ {ǘŀŘǘ Ƴƛǘ ±ŜǊǘŜƛƭŦǳƴƪǝƻƴΦ 

5ƛǊŜƪǘȊǳƎŀƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜ CƭǳƎƘŀπ
ŦŜƴƭƻƎƛǎǝƪ Ƴƛǘ ƛƴǘŜƎǊƛŜǊǘŜǊ {ƛπ
ŎƘŜǊƘŜƛǘǎǎŎƘƭŜǳǎŜ ȊǿƛǎŎƘŜƴ 
[ǳƊπ ǳƴŘ [ŀƴŘōŜǊŜƛŎƘŜƴΦ .Ŝπ
ƎǊŜƴȊǘŜ ¦ƳǎŎƘƭŀƎƪŀǇŀȊƛǘŅǘŜƴΦ  
 
tǊƛƳŅǊŜ ¦ƳǎŎƘƭŀƎŦǳƴƪǝƻƴ ŦǸǊ 
ŘŜƴ CƭǳƎƘŀŦŜƴ ǳƴŘ ŜƛƴƎŜƳƛŜπ
ǘŜǘŜ .ŜǘǊƛŜōŜ ƛƳ ŘƛǊŜƪǘŜƴ ¦Ƴπ
ŦŜƭŘΦ 
 
5ƛǎƪǊƛƳƛƴƛŜǊǳƴƎǎŦǊŜƛŜǊ 5ƛǊŜƪǘπ
ȊǳƎŀƴƎ ŦǸǊ IŀǳǇǘƴǳǘȊŜǊ ǳƴŘ 
5ǊƛǧŜ ǸōŜǊ {ŎƘŀŎƘǘ ȊǳƳ ¢ǳƴπ
ƴŜƭΦ  

.ŀǳƭƛŎƘŜ !ǳǎƎŜǎǘŀƭǘǳƴƎ .ŀǳƭƛŎƘŜ !ǳǎƎŜǎǘŀƭǘǳƴƎ .ŀǳƭƛŎƘŜ !ǳǎƎŜǎǘŀƭǘǳƴƎ 

aŜƘǊƎŜǎŎƘƻǎǎƛƎΣ ƴŀŎƘ aǀƎƭƛŎƘπ
ƪŜƛǘ όƛƴǘŜƎǊƛŜǊǘ ƛƴ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜǎ 
[ƻƎƛǎǝƪȊŜƴǘǊǳƳ ƻŘŜǊ ŀƭǎ !ƴπ
ōŀǳύΦ 
 
мπн DŜǎŎƘƻǎǎŜ ƪǀƴƴŜƴ ǳƴǘŜǊƛǊπ
ŘƛǎŎƘ ŀƴƎŜƻǊŘƴŜǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ǎƻπ
ŦŜǊƴ Ŝǎ ŘƛŜ {ƛǘǳŀǝƻƴ ȊǳƭŅǎǎǘΦ 

aŜƘǊƎŜǎŎƘƻǎǎƛƎΣ Ƴƛǘ ƘƻƘŜǊ CƭŅπ
ŎƘŜƴŜŶȊƛŜƴȊΦ  
 
мπн DŜǎŎƘƻǎǎŜ ƪǀƴƴŜƴ ǳƴǘŜǊƛǊπ
ŘƛǎŎƘ ŀƴƎŜƻǊŘƴŜǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ǎƻπ
ŦŜǊƴ Ŝǎ ŘƛŜ {ƛǘǳŀǝƻƴ ȊǳƭŅǎǎǘΦ   

aŜƘǊƎŜǎŎƘƻǎǎƛƎΣ ƴŀŎƘ aǀƎπ
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ƘŀōŜƴΦ 

  

 

Die Standortwahl der CST-Hubs hängt primär von dessen primären Funktion als Sammel- oder Verteilpunkt ab.  

Hubs mit vorwiegender Sammelfunktion (Haupt-Hubs) sollen möglichst mit bestehende Logistik- oder Produkti-
onsstätten kombiniert werden. Die in unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen Lager oder Produktionsstätten 
von Kunden oder Partnern mit hohen Umschlagskapazitäten können als Nebenhubs über feste Routen abseits des 
öffentlichen Strassennetzes angeschlossen werden. Dadurch können die Güter ohne zusätzlichen Umschlag direkt 
ins CST System gelangen. Die Routen verbinden benachbarte Areale des Hubs, welche zwischen den Logistikge-
bäuden als Passerellen, ebenerdig oder durch Verbindungen im Untergeschoss gelöst sein können (Abbildung 3-4). 

Hubs mit vorwiegender Verteilfunktion (City Hubs) sollen möglichst zentral im zu erschliessenden urbanen Raum 
liegen. Dies erlaubt die koordinierte Feinverteilung der Güter auf der letzten Meile und die Sammlung von Retou-
ren über kurze Distanzen.  

CST-Hubs werden städtebaulich in bestehende oder sich entwickelnde Logistik-Cluster-Gebiete integriert. 
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Abbildung 3-4: Visualisierung eines CST Haupt-Hubs (inkl. Innenansicht) mit Anbindung an den CST Tunnel (Schacht) sowie Nebenhub 
über eine oberirdische Passarelle (grüne Brücke im Vordergrund) 

Zwischenangriffe / Unterhaltsstellen 

Die Zwischenangriffe (ZA) dienen in der Bauphase für den Vortrieb des Haupttunnels. Die Platzverhältnisse auf den 
Hub Arealen mit laufendem Logistikbetrieb der ansässigen Unternehmen lassen eine kombinierte Baustelle für 
den Hub mit Schachtbauwerk sowie den Tunnelvortrieb nicht zu. Deshalb erfolgt der Tunnelvortrieb ab separaten 
Zwischenangriffen. Dadurch werden die Baustellen für Tunnel und Hubs entflochten, was an den Hubs die Komple-
xität der Baustelle und voraussichtlich die Dauer der Bauzeit am Hub um rund 3 Jahre reduzierten wird. Somit 
kann die Beeinträchtigung des bestehenden Logistikbetriebs auf dem Hub-Areal durch den Bau von CST geringge-
halten werden. 

Zwischenangriffe sind so platziert, dass sie den Bauablauf optimal unterstützen. Sie befinden sich vorwiegend an 
den Übergängen vom Lockergestein in den Fels, damit homogene Tunnelabschnitte aus Lockergestein bzw. Fels 
mit den dafür optimierten Tunnelbohrmaschinen aufgefahren werden können. Die Zwischenangriffe dienen auch 
der Vorerkundung und Sicherung eines bautechnisch anspruchsvollen Tunnelabschnitts (z.B. Talquerung im 
Grundwasserstrom) sowie für die Baulogistik. Entsprechend müssen sie geeignet sein, die erforderlichen Baustel-
leninstallationen aufzunehmen, Anlieferungen von Baumaterialien und den Abtransport des nicht verwertbaren 
Materials auf dem Schienenweg oder über Förderbänder in geeignete Ablagerungsräume zu ermöglichen. Die Er-
schliessung der Zwischenangriffs mit der Bahn ist für eine möglichst CO2-neutrale Ver- und Entsorgung der Zwi-
schenangriffe von hoher Bedeutung. Weiter werden Zwischenangriffe, die an einem End- oder Kreuzungspunkt 
der 1. Teilstrecke liegen für den Ausbau des Gesamtnetzes verwendet. Dadurch kann die Netzerweiterung ohne 
Beeinflussung des Logistikbetriebs im CST-Tunnel bzw. Hub erfolgen. 
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In der Betriebsphase werden die Zwischenangriffe zum Grossteil vollständig rückgebaut. Unterhaltsstellen be-
zeichnen Zwischenangriffe, die als permanente Bauwerke für den Betrieb weiterverwendet und zu Unterhaltsstel-
len ausgebaut werden. Die Unterhaltsstellen dienen der Unterbringung von Stromeinspeisungs-, Lüftungs- und 
Klimaanlagen, sowie als Zugang für Wartungs- und Erhaltungsarbeiten sowie für Blaulichtorganisationen im Ereig-
nisfall. 

3.3.2. Unterirdische Bauten und Anlagen 

Tunnel 

Der Tunnel verläuft im Untergrund in einer Tiefe von mindestens 25-80 m bei den Hubs und Zwischenangriffen. 
Bei der Unterquerung von Hügelzügen ist die Überdeckung höher. Der Tunnel ist so dimensioniert, dass die Anfor-
derungen des Marktes und der Mechatronik erfüllt werden können. Der Durchmesser bietet Platz für 3 Fahrspu-
ren (je 1 Fahrspur pro Richtung plus 1 Service-/Ausweichspur für die dynamische Sortierung, Bereitstellung und als 
Puffer) sowie zusätzliche Nutzungen wie z. B. Leitungen unter der Fahrbahn. Vertikal-Schachtbauwerke verbinden 
die Hubs an der Oberfläche mit dem Tunnel (Abbildung 3-5). Auf der Tunnelebene münden die Schächte in eine 
von 3 auf 4 Spuren aufgeweitete Tunnelstrecke, die den gleichzeitigen Betrieb von zwei Vertikalförderern und 
zwei Durchgangsspuren gewährleistet. Die Aufweitungsstrecken dienen dem ein- und ausgliedern der Fahrzeuge 
aus dem Durchgangsverkehrsstrom. Weiter beherbergen sie die nötigen Einrichtungen für den Betrieb (Vertikal-
förderer, Energieverteilung, Lüftung, Brandschutz, Intervention etc.). 

Die Betriebstemperatur im Tunnel beträgt ca. 25 °C. Die gesetzlich vorgeschriebene Belüftung des Tunnels erfolgt 
vorwiegend aktiv über die Schächte der Hubs und Unterhaltsstellen. Das Lüftungskonzept sieht eine Längslüftung 
in den Tunnelabschnitten mit Be- und Entlüftung über die Schächte vor. Es ist Teil des Sicherheitskonzepts wäh-
rend Wartungsarbeiten und dient im Ereignisfall der Entrauchung. 

 

Abbildung 3-5: Visualisierung des CST Tunnels mit der Anbindung der Hubs durch vertikale Schächte und Aufsicht auf Tunnelniveau (un-
ten) 

Schachtbauwerke 

Die Schachtbauwerke dienen der Verbindung des Tunnels mit der Oberfläche. Es werden zwei Typen von Schacht-
bauwerken unterschieden. Deren Funktionen und Ausgestaltung ist in Tabelle 3-2 dokumentiert. 

Tabelle 3-2: Schacht-Typen und deren Funktion in Bau- und Betriebsphase im System CST 

Schacht Typ Funktion Bauliche Ausgestaltung 

Hub Schacht Bauphase: 

 Erstellung des Schachts im 1 oder 2-Schicht-
betrieb 

 Versorgung des Tunnels mit Elektrizität, 
Frischluft, Wasser 

 Ca. 24 m Aussendurchmesser 

 Minimale Tiefe abhängig von der Anzahl 
Geschosse des Hubs 

 Maximale Tiefe 130 m (Sicherstellung des 
Förderdurchsatzes) 
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Schacht Typ Funktion Bauliche Ausgestaltung 

Betriebsphase: 

 Erschliessung des Hubs mit dem Tunnel 

 Vertikale Förderung des Transportguts 

 Versorgung des Tunnels mit Elektrizität, 
Frischluft, Löschwasser 

 Abluft aus dem Tunnel 

 Zugang für Wartungs-, Rettungspersonal 
und Ausrüstung 

 Redundant geführter Vertikalförderer  

 Personenlift / Feuerwehrlift 

 Lastenkran 

Zwischenangriff / 
Unterhaltsstelle 

Bauphase (Zwischenangriff): 

 Zwischenangriff für den Tunnelbau inkl. der 
gesamten Baulogistik 

 Durchlaufbetrieb 

 Start bzw. Ende eines Vortriebs 

 Versorgung des Tunnels mit Elektrizität, 
Frischluft, Wasser 

Betriebsphase (Unterhaltsstelle) 

 Versorgung des Tunnels mit Elektrizität, 
Frischluft, Löschwasser 

 Abluft aus dem Tunnel 

 Zugang für Wartungs-, Rettungspersonal 
und Ausrüstung Wartungs- und Rettungs-
personal 

 Aussendurchmesser ca. 16 m 

 Feuerwehrlift 

 Lastenkran 

 

Durch die Nutzung von bestehenden Logistikarealen zur Verdichtung gegen Innen, muss der laufende Logistikbe-
trieb der ansässigen Unternehmen während der Bauzeit berücksichtigt werden. Der Hochbau kann unmittelbar 
nach Fertigstellung des Schachts bis auf Tunnelniveau in Angriff genommen werden. In der Betriebsphase erfolgt 
der vertikale Gütertransport mittels Vertikalförderern von den Hubs in den Tunnel bzw. umgekehrt.  

Verzweigungsbauwerke 

Entlang des Tunnelsystems können Verzweigungsbauwerke erforderlich sein, damit einzelne Hubs mittels Stich-
verbindung an den Haupttunnel angeschlossen werden können. Verzweigungsbauwerke sind im Vollausbau von 
CST auch für die Kreuzungspunkte der Ost-West und Nord-Süd Achse sowie die Verbindung von Bern Richtung 
Thun nötig.  

Stichverbindungen erlauben eine Optimierung der Streckenlängen bzw. der Transportzeiten, können aber auch die 
Länge der Vortriebe im Grundwasser reduzieren und so die Auswirkungen darauf minimiert werden. 

3.3.3. Ablagerungsstandorte 

Beim Bau des Projekts ist mit bedeutenden Mengen an Ausbruchmaterial zu rechnen. CST plant eine Kombination 
aus der Ablagerung des nicht als Baustoff verwertbaren Ausbruchmaterials auf bestehenden Materialabbaustellen 
zur Wiederauffüllung und Rekultivierung und auf projekteigene Deponien (Typ A). Ziel ist es möglichst alle Zwi-
schenangriffe und Hubs mit einer Entsorgungslösung zu planen. Präferentiell wird auf bestehende Ablagerungs-
stellen zurückgegriffen, projekteigene Deponien (Typ A) werden für wichtige Zwischenangriffen mit Vortrieben in 
zwei Richtungen gesucht, wenn keine bestehenden Ablagerungsstandorte vorhanden sind, oder wenn ein unter-
geordnetes Volumen bei bestehenden Deponien vorhanden ist. Der Transport von den Baustellen zu den Ablage-
rungsstandorten soll umweltschonend erfolgen, vorzugsweise auf der Schiene oder mit Förderbändern. Aus die-
sem Grund ist die Distanz zu den Zwischenangriffen und Hubs von zentraler Bedeutung resp. das Vorhandensein 
eines nahegelegenen Bahnanschlusses. 

Ausführliche Informationen zu den geplanten Entsorgungslösungen befinden sich Bericht «Dokumentation Evalua-
tion Ablagerungsstandorte» Details zu der Evaluation verschiedener Varianten ersichtlich. 
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4. Standort und Umgebung 

4.1. Lage 

Der UVB betrachtet die erste Teilstrecke des CST-Netzes zwischen Neuendorf und Zürich Nord.  

Der erste Abschnitt des CST-Netzes wird vom Gäu bis Zürich verlaufen und rund 70 Kilometer lang sein (Abbildung 
4-1). Die Strecke verbindet die wichtigsten bestehenden Logistikzentren und umfasst 12 Hubs (wovon ein Zwil-
lingshub in Zürich), die als Zugangspunkte zum Tunnel dienen. Hinzukommen verschiedene Nebenanlagen wie 
Zwischenangriffe und projekteigene Deponien. Das Netz wird schrittweise auf eine Gesamtlänge von rund 500 Ki-
lometern Tunnel und ca. 80 Zugangsknotenpunkten ausgebaut. 

 

 

Abbildung 4-1: Übersicht zur 1. Teilstrecke von Gäu in den Raum Zürich 

4.2. Projektperimeter 

Der Projektperimeter bezieht sich auf die im SUG dargestellten Planungsperimeter und Planungskorridore bzw. auf 
die festzusetzenden Standorte (Anhang A). Die Planungsperimeter umfassen die oberirdischen Lager- und Um-
schlagsanlagen sowie übrige, betriebsnotwendige Installationen und Verkehrsflächen. Die Planungskorridore um-
fassen die unterirdischen Projektanlagen.  

Tabelle 4-1: Bezeichnungen der Planungskorridore bzw. ςperimeter 

Region Planungskorridore (Linienführung Tunnel) Planungsperimeter (Oberirdisch) 

Zürich 
Limmattal 

Spreitenbach ς Urdorf,  

Urdorf ς Zürich Altstetten,  

Zürich Altstetten ς Zürich Oerlikon,  

Zürich Oerlikon ς Zürich Flughafen, 

Zürich Oerlikon ς Dübendorf Hochbord,  

Dübendorf Hochbord ς Dietlikon Industrie 

Hub 6 (Spreitenbach), Hub 7 (Urdorf), Hub 8 (Zürich Altstetten, 
Zürich Albisrieden, Zürich Aussersihl Süd), Hub 9 (Zürich Oerli-
kon), Hub 10 (Zürich Flughafen), Hub 11 (Opfikon), Hub 11 
(Dietlikon Industrie) Hub 11 (Dübendorf Hochbord), Projektei-
gene Deponie Typ A (Vogel Birmensdorf), Zwischenangriff Tol-
wäng Rümlang, Zwischenangriff Ristet Birmensdorf, Unterhalts-
stelle Limmattal 

Gäu Neuendorf ς Härkingen, Härkingen - Olten Hub 1 (Neuendorf), Hub 2 (Härkingen), Zwischenangriff Neuen-
dorf  

Aargau 
Ost 

Hendschiken - Spreitenbach, Schafisheim - Hendschiken, 
Suhr ς Schafisheim 

Hub 5 (Schafisheim), Unterhaltsstelle Hendschiken 
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Aargau 
West 

Olten ςSuhr Hub 3 (Rickenbach), Hub 4 (Suhr), Projekteigene Deponie Typ A 
(Bergrüti Dulliken), Unterhaltsstelle Dulliken, Zwischenangriff 
Ruttigen, Zwischenangriff Bornfeld, Zwischenangriff Sandgrueb 

4.3. Untersuchungsperimeter 

Der Untersuchungsperimeter umfasst den Projektperimeter sowie die unmittelbare Umgebung. Bei bestimmten 
Umweltbereichen sind über die Planungskorridore und Planungsperimeter hinausreichende Auswirkungen zu er-
warten. Aus diesem Grund wird der Untersuchungsperimeter so weit gefasst, dass diese Unsicherheiten abgedeckt 
werden.  

In folgenden Umweltbereichen ist die Auswirkung auf einer erweiterten Fläche zu betrachten: 

- In Umweltbereichen, welche eng mit dem Verkehr zusammenhängen (z.B. Luftreinhaltung, Lärmschutz), wer-
den auch Auswirkungen auf an das Projekt angrenzende Gebiete untersucht. 

- Im Bereich Naturschutz werden die Umweltauswirkungen auch im Hinblick auf die übergeordnete Vernetzung 
analysiert (z.B. Unterbruch von Wildtierkorridoren). 

- Innerhalb des Untersuchungsperimeters liegen auch die Flächen, auf denen ökologische Wiederherstellungs- 
und Ersatzmassnahmen (WEM) erfolgen. 

- Im Umweltbereich Grundwasser werden die Auswirkungen im Hinblick auf die Durchflusskapazitäten von ins 
Grundwasser reichenden Projektbestandteilen detailliert geprüft. 

- Im Bereich Gewässerschutz werden auch allfällige Auswirkungen auf an das Projekt angrenzende Gebiete be-
handelt, soweit diese relevant sind (z.B. Auswirkungen auf nahe gelegene Moore oder Feuchtgebiete).  

- Im Bereich Landschaft (inkl. Ortsbild, Erholung und Lichtemissionen) werden auch die Bereiche, von welchen 
aus der Projektperimeter gut einsehbar ist (Sichtachsen), in die Untersuchungen miteinbezogen. 
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5. Projektbeurteilung aus Sicht CST 

5.1. Nutzen und Nachhaltigkeit von CST 

CST erbringt verschiedene Vorteile, die teilweise zielgruppenabhängig sind. Darüber hinaus entsteht jedoch auch 
ein erheblicher Nutzen für die Allgemeinheit. Die neue unterirdische Transportinfrastruktur ermöglicht eine pünkt-
liche Belieferung von Verkaufsstellen und somit eine bessere Verfügbarkeit von Produkten für die Kunden (keine 
Nachtfahrverbote, keine Staus). CST fördert neue Standards und ermöglicht neue Logistikprozesse, was zu betriebs-
wirtschaftlichen Optimierungen führen wird. 

 

 

Abbildung 5-1: Zielgruppenunabhängige Nutzen von CST 

Die wesentlichsten Vorteile für die Logistik sind: 

- Von jedem Hub in alle Städte des Netzes: Ein automatisiertes Gesamtlogistikangebot End-to-End für Güter-
transporte von der Rampe bis zum Bestimmungsort ohne manuellen Umschlag 

- Eine nachhaltige Güterinfrastruktur mit eigenem Trassee zwischen Genf und St. Gallen, nach Basel und Luzern 

- Verbindung von Produktions- und Logistikstandorten mit den Abnehmern, flexible Lieferungen, Zwischenlage-
rung 

- unterirdischer Transport von Paletten und Behältern (Pakete, Stückgüter, Schüttgut), Ergänzung und Entlas-
tung bestehender Verkehrswege 

- Ein wettbewerbsfähiges, schweizweites Netzwerk, mit sicherer Versorgung der Zentren durch gebündelte Ver-
kehrsströme (City-Logistik ist Teil des Systems) 

Nutzen für die Volkwirtschaft: 

- Hoher Beschäftigungseffekt v.a. in der Bauphase 

- geringere Gesundheitskosten aufgrund von reduzierten Emissionen, Entlastung der Strassen und damit Re-
duktion des Unterhalts sowie weniger, oder verzögerter Bedarf für Kapazitätsausbau 

- Unterstützung der 24h-Gesellschaft (Belieferungsmöglichkeit rund um die Uhr frisch, pünktlich, zuverlässig) 

- Image / Innovation (exportfähige Technologie/Know-how)  

Nutzen für die Umwelt: 

- weniger Emissionen an der Oberfläche (Lärm, Staub, Abgase) 

- Betrieb des Systems durch erneuerbare Energien (Bezug von zertifiziertem Strom) 

- Entlastung bestehender Verkehrsträger (weniger Stau) 

- Bessere Nutzung des Bodens aufgrund von Synergien mit Drittnutzungen (z.B. der Bündelung von Leitungsinf-
rastrukturen) 
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Ökobilanzierung 

Zur Quantifizierung und Beurteilung der von der ersten Teilstrecke verursachten Umweltbelastung resp. des durch 
das Projekt erzielbaren Umweltnutzens, beauftragte CST die Erstellung einer Ökobilanz (Life Cycle Analyse LCA) 
[1]. Hierbei wird der gesamte Lebenszyklus vom Bau über Betrieb und Unterhalt von CST berücksichtigt und mit 
den Auswirkungen des konventionellen Warentransports verglichen. 

Eine erste LCA wurde im Rahmen des CST Proof of Concept im Jahr 2015 erstellt, wobei sich zeigte, dass alle Vari-
anten von CST in Bezug auf die Umweltwirkungen wesentlich besser als die Basisvariante der Referenz abschnei-
det. Im ersten Halbjahr 2023 wurde nun erneut eine Life Cycle Analyse erstellt, bei welcher gegenüber der ersten 
LCA die Grundlagen zur Modellierung des Systems CST signifikant vertieft (Stand Vorprojekt) und aktualisierte Be-
wertungsmethoden angewendet wurden. Hierbei wurde die Erkenntnis aus dem ersten LCA bestätigt, dass CST 
eine tiefere Umwelt- und Klimabelastung als zukünftig erwartete Referenzszenarien ausweist. 

Die aktuelle Studie führte ebenfalls eine Ökobilanz der ersten Teilstrecke durch, wobei sämtliche Aufwendungen 
für Bau und Betrieb der ersten Teilstrecke von CST ökobilanztechnisch untersucht wurden. Die Umweltwirkungen 
wurden mit der Methode der ökologischen Knappheit 2021 (MöK 2021), der Methode IPCC 2021 (Klimabelastung) 
sowie mit der Environmental Footprint Methode 3.1 (EF 3.1) bewertet. Da die Infrastruktur von CST erst in naher 
Zukunft gebaut sein wird, wurden dazu die Referenzjahre 2030, 2040 und 2050 definiert. 

Analog zur ersten LCA wurde basierend auf den aktuellen Abschätzungen zum Umlagerungspotential von CST, als 
Referenz ein System definiert, welches die gleiche Transportleistung von CST zu 90% per LKW und zu 10% mit der 
Bahn transportiert. Sowohl für CST als auch für die Referenz wurden unterschiedliche Varianten analysiert, um 
den Einfluss von Optimierungsmöglichkeiten zu quantifizieren. Insbesondere wurde bei allen Varianten der Be-
trieb mit durchschnittlichem Schweizer-Strom und mit zertifiziertem Strom (ZS) aus erneuerbaren Quellen model-
liert. Aufgrund der Erkenntnisse aus der ersten LCA hat CST in ihrer Strategie den ausschliesslichen Bezug von 
Elektrizität aus erneuerbaren Quellen verankert und im Business Case und der Wirtschaftlichkeitsrechnung ent-
sprechend berücksichtigt. Somit ist für die Vergleiche jeweils das Szenario «CST mit zertifizierten Strom» relevant. 

Da CST erst in naher Zukunft gebaut sein wird, wurde das Inventar in die Zukunft extrapoliert. Hierzu wurden die 
Angaben aus De Haan, Peter & Zah, Rainer, (2013) verwendet, die davon ausgehen, dass Verbrennungsmotoren 
den Treibstoffverbrauch bis 2050 um ca. 30 % gegenüber 2020 senken werden. Daraus lässt sich linear eine Re-
duktion von 10 % für 2030 und 20 % für 2040 errechnen. Zu diesem Zwecke wurden die Treibstoffverbräuche und 
daraus entstehenden Emissionen im Inventar entsprechend angepasst. 

Zudem wurde eine Version für gekühlte Transporte erstellt, welche über 20% höhere Treibstoffverbräuche und 
Emissionen, sowie Kühlmittelemissionen gemäss dem ecoinvent-Inventar für gekühlte LKW verfügt. Der Anteil zwi-
schen ungekühlt und gekühlten Transporten wurde mit 68 % zu 32 % gleich gewählt wie beim CST-System. 

Aufgrund neuer Methoden wurden zusätzlich die Aspekte der Bewertung der Lärmreduktion durch CST, der Be-
wertung der Verminderung von Mikroplastikeinträgen aufgrund des geschlossenen Systems von CST sowie der 
Reduktion der Landnutzung durch Verlagerungseffekt und dem entsprechend geringeren Druck auf die oberirdi-
sche Verkehrsinfrastruktur berücksichtigt. 

Die Studie wurde einem Critical Review, angelehnt an ISO 14'040/44 (2006a, b), unterzogen und das Reviewver-
fahren wurde studienbegleitend durchgeführt. 

Die jährliche Umweltbelastung von CST verteilt sich etwa zur Hälfte auf die Infrastruktur und zur Hälfte auf den 
Betrieb. Bei letzterem geht der grösste Anteil auf die Feinverteilung mit E-LKWs zurück. Bei der Infrastruktur tra-
gen der Bau des Tunnels sowie die Herstellung der Tunnelfahrzeuge am stärksten zur Umweltbelastung bei. 
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Abbildung 5-2: Aufteilung jährliche Umwelt- und Klimabelastung CST 

Die Analysen der Umweltbelastung mit der Methode der ökologischen Knappheit 2021, mit IPCC 2021 und EF 3.1 
zeigen, dass Cargo sous terrain unter Verwendung von zertifiziertem Strom eine wesentlich bessere Ökobilanz als 
das Referenzsystem mit Diesel-LKWs aufweist. Die Ökobilanz gegenüber den beiden Referenzszenarien E-LKW so-
wie H2-LKW mit jeweils zertifiziertem Strom ist ähnlich gut. Da aktuelle Studien auch für die Jahre 2040 bis 2050 
nicht davon ausgehen, dass 100% des LKW-Verkehrs in der Schweiz mit E-LKW und H2-LKW mit zertifiziertem 
Strom stattfinden wird, führt dies gesamtheitlich zu einer klar besseren Ökobilanz von CST gegenüber dem zukünf-
tig zu erwartendem LKW-Fahrzeugmix. 

Über die im LCA nach wissenschaftlichen Methoden ermittelten Auswirkungen hinaus bringt CST weitere Vorteile, 
welche sich mit den Methoden des LCA nicht oder nicht vollständig abbilden lassen. Zu diesen weiteren Faktoren 
gehören indirekte Effekte wie der Wegfall von negativen Auswirkungen von Staus, Unfällen und eines chaotischen 
Zustellwesens in verdichteten Zentren. Da das LCA auf Material- und Energieflüssen basiert, lassen sich darin sozi-
ale, ökonomische und technische Faktoren nicht direkt bewerten. Diese Effekte müssen über spezifische wissen-
schaftliche Studien weiter untersucht und danach in den LCA-Modellen ergänzt werden. Diese Auswirkungen will 
CST erfassen, sobald dies mit allgemeingültigen Methoden möglich ist. 

 

 

Abbildung 5-3: Vergleich Umwelt- und Klimabelastung CST zu Referenzszenarien 
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6. Vorgehen für die Standort- und Arealselektion sowie Bestimmung der Tun-
nellinienführung 

6.1. Arealselektion Hubs 

6.1.1. Vorgehen Arealselektion 

Eine ausführliche Beschreibung des Selektionsverfahrens der Hubs befindet sich im Bericht «Dokumentation Vari-
antenstudium Hubs». Im folgenden Kapitel handelt es sich um eine Zusammenfassung. 

Für die Selektion passender Hub-Areale wurde ein mehrstufiges Selektionsverfahren entwickelt (Abbildung 6-1). Mit 
diesem wurden potenziell geeignete Standorte (ein Gebiet, eine Gemeinde, bzw. Ortsteile) und Areale (parzellen-
scharf) identifiziert und anschliessend bewertet. 

 

Abbildung 6-1: Vorgehen bei der Standortevaluation (Schritte 1 bis 6) und Meilensteine für den Landerwerb / langfristige Nutzungs-
rechte. Die markierten (*) Schritte weisen darauf hin, dass dieser Schritt im Rahmen des ergänzenden Variantenstudiums zur Thematik Grund-
wasser erneut durchgeführt wurde 

In einem ersten Schritt wurde die Anzahl Standorte entlang der ersten Teilstrecke zwischen dem Gäu und Zürich 
identifiziert. Unter Berücksichtigung der Gütertransportnachfrage, der Baukosten und der Auswirkungen auf 
Raum, Verkehr und Umwelt sowie baulogistischen Überlegungen (ca. ein Zugang alle 8-10 km via Hub oder Zwi-
schenangriff) wurde eine Wirtschaftlichkeit für ein System mit elf Hub-Standorten eruiert. Die Platzierung der elf 
Hub-Standorte basierte auf der Nachfrage für Transportleistungen via CST sowie der Überlagerung der Arbeits-
plätze in güterverkehrsintensiven Einrichtungen. Auf diese Weise wurden die Standorte Neuendorf, Härkingen, 
Rickenbach, Suhr, Schafisheim, Spreitenbach, Urdorf, Zürich City, Zürich Oerlikon und Opfikon identifiziert. Der 
Standort Zürich Flughafen wurde ebenfalls dazu genommen. 

Innerhalb dieser Standorte wurden Areale in bestehenden Logistikgebieten sowie in Richt- und Nutzungsplanun-
gen ausgeschiedenen Standorte für Arbeitsnutzungen, oder für den Umschlag Strasse/Schiene identifiziert. Die 
Wahl der Areale basiert auf wirtschaftlichen, betrieblichen und raumplanerischen Überlegungen.   
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6.1.2. Zusammenfassung Ergebnisse der Arealselektion Hub 

Im nachfolgenden Abschnitt werden lediglich die favorisierten Areale (Standortempfehlung) dargestellt. In folgen-
der Tabelle 6-1 ist eine Übersicht der favorisierten und weiterzuverfolgenden Areale dargestellt und in Tabelle 6-2 
befinden sich die Standortempfehlungen der einzelnen Hubs. 

Eine ausführliche Beschreibung der selektierten sowie der verworfenen Areale und Planungsperimeter befindet 
sich im Bericht «Dokumentation Variantenstudium Hubs». 

Tabelle 6-1: Übersicht der favorisierten und weiterzuverfolgenden Areale  

Hub  Favorit  Weiterverfolgen (alternative 
Variante)  

Bemerkung  

1  H1d CS Neuendorf (Industriestr. 9/11) H1g Dreier AG     

2  H2a Post Paketzentrum  H2d Emil Frey 

H2g Gemeinde Egerkingen  

   

3  H3d Staat Solothurn  H3e Zibatra Logistik AG     

4  H4i Grundmann  H4k Zimmermatte     

5  H5d RS Properties  H5e RS Properties ll     

6  H6d Lagerhäuser Aarau  H6m Zurbia AG     

7  H7b Bergermoos Urdorf  -     

8  Hub 8 Nord:  

¶ H8b Engrosmarkt  

¶ H8l Regimo-Block 

Hub 8 Süd:  

¶ H8v Siemens 

Hub 8 Nord: 

- 

 

Hub 8 Süd: 

¶ H8d Grünfläche + Un-
terwerk  

¶ H8e PP + Schrebergar-
ten  

¶ H8g VBZ-Zentrum 

¶ H8x Stadion Utogrund 

Zwillingshub mit je einem Hub 
nördlich und südlich des Gleis-
felds. Variantenwahl ist abhän-
gig von der Interessensabwä-
gung unter Berücksichtigung 
von Grundwasser, Verkehr und 
Städtebau   

H8b Engrosmarkt wird oberir-
disch mit dem Tunnelanschluss 
am Areal H8l verbunden  

9  H9j Parkhaus Messe ZH  -     

10  H10a Rohrholz        

11  H11m Plattenareal  H11c Q11 

H11g CC Nord  

H11l Glattzentrum  

H11j Hochbord Überland  

Falls H11m nicht realisiert wer-
den kann, wird das Areal H11c 
als Anschluss in Richtung Osten 
vorgesehen  

  

Tabelle 6-2: Übersicht der Standortempfehlungen (favorisierte Areale) pro Hub  

Kanton Bern  

Aus-
gangs-
lage  

Mit der Studie «Kantonsübergreifendes Konzept Raum und Verkehr Oensingen ς Niederbipp (KTV ON)» 
werden Aussagen zu den anzustrebenden Nutzungs- und Erschliessungsprofilen dieses grossen, kantons-
übergreifenden Arbeitsgebietes gemacht werden. Logistiknutzungen sind in verschiedenen Untersekto-
ren denkbar.   



 

SP_190_BER_UVB_Stufe1_231219.docx  Seite 33 von 203 

 

Standor-
tempfeh-
lung  

In der ersten Ausbauetappe von CST wird das Gebiet Niederbipp noch nicht durch den CST-Tunnel er-
schlossen. An diesem Standort umgeschlagene CST-affine Güter können in der ersten Ausbauetappe von 
CST oberirdisch via A1 zum Haupt-Hub Härkingen geführt und dort in das CST-Tunnelsystem eingespeist 
werden.   

Das Industriegebiet Niederbipp/Oensingen weist eine gute Eignung als möglicher zukünftiger Haupt-Hub 
auf. Es handelt sich um eine Arbeitszone mit bereits vorhandenem Umschlag von CST-affinen Gütern. Eine 
Anbindung an die Bahnlinie oder bestehende Anschlussgeleise ist möglich. Auf der Strasse ist das Gebiet 
mit dem Anschluss Oensingen der Autobahn A1 verbunden.  

Durch die Lage nahe des Jurasüdfusses ist die erwartete Grundwassermächtigkeit hangnah geringer, als 
weiter in der Ebene des Gäus. Gemäss Richtplan liegt der westliche Bereich des Perimeters im Massnah-
menperimeter Wildtiere.  

  

Abbildung 6-2: Vorgesehener Planungsperimeter im Raum Niederbipp/Oensingen  

Kanton Solothurn  

Aus-
gangs-
lage  

Auf dem Gebiet des Kantons Solothurn werden insgesamt drei Hub-Standorte in den Suchgebieten Neu-
endorf, Härkingen und Wangen / Rickenbach geplant.  

Bei allen Standorten im Kanton Solothurn ist zu beachten, dass ein CST-Hub als potenzielle güterver-
kehrsintensive Anlage gemäss kantonalem Richtplan (S-3.3) gilt:  

- Güterverkehrsintensive Anlage: Mehr als 400 Fahrten von LKW und Lieferwagen pro Tag (Zu- und 
Wegfahrten) benötigen eine Aufnahme in den kantonalen Richtplan unter Berücksichtigung der 
Richtplanvorgaben (möglichst ohne Tangierung von Wohngebieten, Möglichkeit eines Gleisan-
schlusses, Kapazitätsnachweise für Strassen/Knoten. Zudem müssen solche Nutzungen in der Nut-
zungsplanung differenziert werden.  

- Ausschluss im ländlichen Raum: Die nachfolgenden Standorte liegen alle im urbanen Raum (gem. 
kant. Raumkonzept), womit dieses Kriterium erfüllt ist.  

Der Kanton hat 2022 zusammen mit den Gemeinden der Region Gäu auf Grundlage einer Testplanung 
eine langfristige räumliche Entwicklungsstrategie erarbeitet. Das Projekt CST wurde dabei in die Diskus-
sionen miteinbezogen und insbesondere der Hub-Standort in Härkingen in den Überlegungen konkreti-
siert.  
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Standor-
tempfeh-
lung Hub 
1 Neuen-
dorf  

Für den Standort Hub 1 wird aufgrund der Punktezahl aus der Feinbewertung und der Verfügbarkeit, 
das Areal H1d favorisiert. Es liegt in ŜƛƴŜƳ α9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎƎŜōƛŜǘ !ǊōŜƛǘŜƴά ƎŜƳŅǎǎ ƪŀƴǘΦ wƛŎƘǘǇƭŀƴΣ ǿŜƭπ
ches für Logistiknutzungen geeignet ist (LOG+: Logistik mit ergänzenden Nutzungen, Beschluss S-3.1.10). 
Es schneidet in der Gesamtpunktzahl der Feinbewertung am tiefsten ab, wird jedoch aufgrund der aktu-
ellen Verfügbarkeit favorisiert. Die Nähe zum Industriegebiet von Neuendorf erlaubt im Gegensatz zum 
Standort H1h eine bessere Anbindung diverser Nebenhubs. Mit der gegenüber dem Areal ansässigen 
Tiefkühl Logistik der Migros befinden sich bereits grosse CST-affine Mengen in unmittelbarer Nähe. 
Werden diese als Nebenhub an den CST Haupt-Hub angebunden, können Netzwerkeffekte mit anderen 
Migros-Standorten entlang des CST-Netzes realisiert werden. 

Das bestehende Anschlussgleis auf dem Areal kann verlängert werden. Durch die unterirdische Er-
schliessung des Industriegebiets Neuendorf lässt sich voraussichtlich der Zubringerverkehr vom Auto-
bahnanschluss durch das Wohnquartier Egerkingen markant reduzieren. Das Areal ist über den Auto-
bahnanschluss Egerkingen mit der Autobahn A1 verbunden. Gemäss den durchgeführten Verkehrsmo-
dellierungen liegt der geschätzte zusätzliche DTV liegt nahe beim Schwellenwert für güterverkehrsinten-
sive Nutzungen. 

Das Areal liegt nahe an der Dünnern und im Gewässerschutzbereich Au am Jurasüdfuss. Es werden keine 
Grundwasserschutzzonen oder -areale betroffen. Der Schacht und die Aufweitungsstrecke auf Tunnelni-
veau kommen voraussichtlich vollständig in den grundwasserführenden Schotter zu liegen. Es ist daher 
eine Ausnahmebewilligung für das Bauen im Grundwasser notwendig. Es sind relevante Auswirkungen 
auf die Grundwasserquantität und -qualität zu erwarten. Für die anderen Umweltbereiche schneidet 
der Standort gut ab. Es sind keine KbS Standorte oder Natur- und Landschaftsschutzgebiete betroffen. 

Die technische Realisierung des Hubs ist auf der bereits bebauten Parzelle möglich, sodass die aktuelle 
Nutzung auf der Parzelle nur sehr geringfügig beeinträchtigt wird und kaum Massnahmen notwendig 
sein werden. 

 

Abbildung 6-3: Lage des favorisierten Areals am Hub 1 
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Standor-
tempfeh-
lung Hub 
2 Härkin-
gen  

Für den Standort Hub 2 wird aufgrund der Punktezahl aus der Feinbewertung und der Verfügbarkeit, 
das Areal H2a favorisiert. Es liegt in ŜƛƴŜƳ α9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎƎŜōƛŜǘ !ǊōŜƛǘŜƴά ƎŜƳŅǎǎ ƪŀƴǘΦ wƛŎƘǘǇƭŀƴΣ ǿŜƭπ
ches für Logistiknutzungen geeignet ist (LOG+: Logistik mit ergänzenden Nutzungen, Beschluss S-
3.1.10).  

Für den Standort Hub 2 wird aufgrund der Punktezahl aus der Feinbewertung und der Verfügbarkeit, 
Řŀǎ !ǊŜŀƭ Iнŀ ŦŀǾƻǊƛǎƛŜǊǘΦ 9ǎ ƭƛŜƎǘ ƛƴ ŜƛƴŜƳ α9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎƎŜōƛŜǘ !ǊōŜƛǘŜƴά ƎŜƳŅǎǎ ƪŀƴǘΦ wƛŎƘǘǇƭŀƴΣ ǿŜƭπ
ches für Logistiknutzungen geeignet ist (LOG+: Logistik mit ergänzenden Nutzungen, Beschluss S-3.1.10). 

Falls die Post den Neubau des Paketzentrums in der Reservezone der Gemeinde Egerkingen (Areal H2a) 
realisieren kann, eröffnen sich auf dem Areal des heutigen Paketzentrums weitere Betriebsaktivitäten 
und ein Teil der freiwerdenden Fläche kann daher als Haupt-Hub genutzt werden.  

Die Post ist zurzeit an der Planung des Aus- und Umbaus dieses regionalen Postverteilzentrums. Die lau-
fenden Planungen der Post sehen ein neues Paketzentrum in der gegenüberliegenden Reservezone in 
Egerkingen vor. Dieser Standortentscheid ist das Ergebnis der Post-eigenen Evaluation. Das CST-Projekt 
wurde mitberücksichtigt, war aber nicht das ausschlagende Kriterium für diesen Entscheid. Die Einbin-
dung des CSTςSystems auf den Post-Parzellen ist nur dann möglich, wenn das neue regionale Paketzent-
rum Egerkingen in Betrieb gegangen ist und die restlichen Flächen nicht für das Kerngeschäft benötigt 
werden.  

Das Areal in Härkingen ist bereits an die Bahn und durch den Anschluss Egerkingen direkt an das Auto-
bahnnetz angeschlossen, was einen effizienten Hub-Betrieb ermöglichen wird. Gemäss den Verkehrs-
modellierungen liegt der geschätzte zusätzliche DTV über dem Schwellenwert für güterverkehrsinten-
sive Nutzungen.  

Das Areal befindet sich im Gewässerschutzbereich Au am Jurasüdfuss. Es werden keine Grundwasser-
schutzzonen oder -areale betroffen. Der Schacht und die Aufweitungsstrecke auf Tunnelniveau kommen 
voraussichtlich vollständig in den grundwasserführenden Schotter zu liegen. Es ist daher eine Ausnah-
mebewilligung für das Bauen im Grundwasser notwendig. Es sind relevante Auswirkungen auf die 
Grundwasserquantität und -qualität zu erwarten. Weitere Umweltbereiche werden keine tangiert. 

Aufgrund der Ausbauprojekte der Post, wäre ein CST Hub, auf dem östlichen Teil des Areals möglich. 
Dieser ist technisch ohne spezielle Massnahmen realisierbar.  
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Abbildung 6-4: Lage des favorisierten Areals am Hub 2  

Standor-
tempfeh-
lung Hub 
3 Ricken-
bach  

Der Standort H3d liegt in ŜƛƴŜƳ α9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎƎŜōƛŜǘ !ǊōŜƛǘŜƴά ƎŜƳŅǎǎ ƪŀƴǘΦ wƛŎƘǘǇƭŀƴΣ ǿŜƭŎƘŜǎ ŦǸǊ [ƻπ
gistiknutzungen geeignet ist (LOG+: Logistik mit ergänzenden Nutzungen; Beschluss S-3.1.10). Trotz der 
mittelmässigen Feinbewertung wird das Areal aufgrund der aktuellen Verfügbarkeit favorisiert. Das 
heute unbebaute Areal H3d des Staats Solothurn liegt zwischen den beiden grossen Logistikbetrieben 
Coop und Zibatra Logistik/Manor. Dadurch können Netzwerkeffekte mit anderen Coop-Standorten ent-
lang des CST-Netzes realisiert werden. Mit der Erschliessung von Rickenbach/Wangen bietet sich eine 
Gelegenheit, die Stadt Olten und Umgebung an das CST-Streckennetz anzubinden. 

Durch eine Verlängerung des Gleisanschlusses auf dem Areal der Zibatra kann das favorisierte Areal H3d 
für die Bahn erschlossen werden. Eine Anbindung des Standorts an das CST-Tunnelsystem könnte die 
stark lärmbelastete Solothurnerstrasse zum Autobahnanschluss Egerkingen vom Zubringerverkehr ent-
lasten und gleichzeitig eine Förderung des Gebiets Rickenbach / Wangen ermöglichen. Dies wird durch 
die Verkehrsmodellierungen bestätigt. Der geschätzte zusätzliche DTV nimmt ab. 

Das Areal ist mit einem Gefahrenhinweis als Überflutungsgebiet erfasst. Es werden keine Grundwasser-
schutzzonen oder -areale betroffen. Der Schacht durchquert voraussichtlich die grundwasserführenden 
Schotter vollständig. Die Aufweitungskaverne auf Tunnelniveau liegt im Fels. Es ist daher eine Ausnah-
mebewilligung für das Bauen im Grundwasser notwendig. Es sind relevante Auswirkungen auf die 
Grundwasserquantität und -qualität zu erwarten.  

Ein Haupt-Hub ist auf der unbebauten Parzelle technisch ohne spezielle Massnahmen realisierbar.  
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Abbildung 6-5: Lage des favorisierten Areals am Hub 3  

Kanton Aargau  

Aus-
gangs-
lage  

Auf dem Gebiet des Kanton Aargau werden insgesamt drei Hub-Standorte in den Suchgebieten Suhr, 
Hunzenschwil/Schafisheim und Spreitenbach geplant.  

Standor-
tempfeh-
lung Hub 
4 Suhr  

Für den Standort Hub 4 wird das am höchsten bewertete Areal H4i Grundmann favorisiert. Der Standort 
ist laut kantonalem Richtplan als wirtschaftlicher Entwicklungsschwerpunkt (ESP) von kantonaler Bedeu-
tung klassiert (ESP Wynenfeld); mit den Vorrangnutzungen Produktion & Verarbeitung sowie Nutzungen 
mit hohem Güterverkehr und Flächenbedarf (Beschluss S-1.3). Gegenüber dem ebenfalls verfügbaren 
Areals H4k hat das Areal H4i den Vorteil, dass es sich nahe dem bestehenden Industriegebiet befindet, 
auf dem eine grosse Menge CST-affiner Güter produziert und umschlagen wird. Weitere Betriebe kön-
nen zudem als Nebenhub angeschlossen werden. Die nicht überbaute, aber als Arbeitszone ausgeschie-
dene Parzelle lässt sich flächeneffizient bebauen und bietet Potential für weitere Nebennutzungen.  

Der Standort H4i liegt knapp ausserhalb des Perimeters des Standortgebiets für ein geologisches Tiefen-
lager für schwach und mittelradioaktive Abfälle (SMA). Dieses Gebiet «Jura-Südfuss» von der Nagra seit 
längerem zurückgestellt und wird nicht mehr weiterverfolgt (Auskunft Nagra, Cornelia Wigger, Mail vom 
23. Juni 2022). 

Durch eine Verlängerung des Anschlussgleises von der Nachbarparzelle kann das Areal H4h an das Schie-
nennetz angebunden werden. Die Strassenerschliessung dieses Areals erfolgt von Norden ab dem An-
schluss Buchs der Autobahn H5. Gemäss den Verkehrsmodellierungen liegt der geschätzte zusätzliche 
DTV über dem Schwellenwert (200 F/Tg) für Standorte mit einem hohen Güterverkehrsaufkommen. 

Das Areal liegt in der Gewässerschutzbereich Au, tangiert aber keine Grundwasserschutzzonen oder -
areale. Der Schacht durchquert voraussichtlich die grundwasserführenden Niederterrassenschotter voll-
ständig. Die Aufweitungskaverne auf Tunnelniveau liegt im Fels. Es ist daher eine Ausnahmebewilligung 
für das Bauen im Grundwasser notwendig. Für die Ausnahmebewilligung wird nachgewiesen, dass der 
Durchfluss des Grundwassers nicht mehr als 10% beeinträchtigt wird. 
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Ein Haupt-Hub ist auf der mehrheitlich unbebauten Parzelle technisch ohne spezielle Massnahmen reali-
sierbar.  

 

Abbildung 6-6: Lage des favorisierten Areals am Hub 4  

Standor-
tempfeh-
lung Hub 
5 
Schafis-
heim  

Der Standort H5d wird trotz tiefster Punktzahl als Favorit empfohlen, da die anderen beiden Standorte 
nicht verfügbar sind. Mit dem Areal H5d im Industriegebiet Hunzenschwil/Schafisheim besteht die Mög-
lichkeit, grosse Mengen CST-affiner Güter von den Nachbarparzellen (z.B. Coop, Lagerhäuser Aarau) 
über Nebenhubanbindungen ins Tunnelsystem CST einzuspeisen. So können Netzwerkeffekte mit ande-
ren Coop-Standorten entlang des CST-Netzes realisiert werden. Eine Ansiedelung von weiteren Neben-
nutzungen auf dem Areal und den benachbarten Parzellen ist möglich. 

Das Areal liegt am Rande zweier Projekte: Direktverbindung Aarau - Zürich der SBB und dem 6-Streifen-
Ausbau A1 Aarau Ost ς Birrfeld des ASTRA. Beide Projekte sind als Zwischenergebnis im Sachplan einge-
tragen. Synergien mit dem vororientierenden Richtplaneintrag für eine neue Bahnhaltestelle Hunzen-
schwil Schoren sind möglich. 

Das Areal kann mit einer Verlängerung eines bestehenden Industriegleises an das Schienennetz ange-
bunden werden. Die Autobahn ist innerhalb von 800 m über den Anschluss Aarau-Ost erreichbar. Ge-
mäss den Verkehrsmodellierungen liegt der geschätzte zusätzliche DTV über dem Schwellenwert (200 
F/Tg) für Standorte mit einem hohen Güterverkehrsaufkommen.  

Das Areal befindet sich im Gewässerschutzbereich Au im Aaretal. Sämtliche unterirdischen Bauten liegen 
jedoch oberhalb eines geringmächtigen Grundwasserleiters. Das Vorhaben ist daher aus Sicht Grund-
wasser nicht problematisch.  
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Abbildung 6-7: Lage des favorisierten Areals am Hub 5 

Standor-
tempfeh-
lung Hub 
6 Sprei-
tenbach  

Für den Standort Hub 6 wird das Areal H6d favorisiert aufgrund der Punktezahl sowie der Verfügbarkeit. 
Das Areal überzeugt durch die bereits auf der Parzelle umgeschlagenen, CST-affinen Gütermengen so-
wie der Lage direkt am Autobahnhalbanschluss und dem vorhandenen Bahnanschluss auf der Parzelle. 
Diverse Logistikbetriebe und Verkaufsstellen sind im Nahbereich angesiedelt und können über kurze 
Distanz ab dem Hub versorgt werden. Auf unmittelbar angrenzenden Parzellen ist eine Ansiedelung von 
substanziellen Nebennutzungen möglich. Zudem sind Synergien mit geplanten Ausbauprojekten und Au-
tomatisierungsbestrebungen der Lagerhäuser Aarau AG möglich. 

Das Gebiet ist im Richtplan als Siedlungsgebiet festgesetzt. Der Hub ist technisch ohne spezielle Mass-
nahmen auf der Reservefläche realisierbar. Die im Richtplan im Kapitel M 4.1 als Festsetzung verankerte 
Velovorzugsroute Nr. 15, Killwangen bis Kantonsgrenze Zürich, führt unmittelbar am Areal vorbei. Sie 
steht nicht im Konflikt mit dem Hub-Standort, sondern kann gut mit ihm abgestimmt werden. Zu erwäh-
nen ist zudem das zusätzliche Annahmegleis des Regionalterminals Dietikon als Vororientierung im Kapi-
tel M 6.1. 

Das Areal befindet sich im Gewässerschutzbereich Au und liegt im Bereich eines Grundwasserträgers. 
Zudem befinden sich mehrere Grundwasserschutzzonen in der Umgebung des Areals (tangieren dieses 
jedoch nicht). Die unterirdischen Bauten kommen oberflächennah oberhalb des mittleren Grundwasser-
spiegels zu liegen. Bei den restlichen Umweltthemen schneidet das Areal gut ab.   
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Abbildung 6-8: Lage des favorisierten Areals am Hub 6 

Kanton Zürich  

Aus-
gangs-
lage  

Auf dem Gebiet des Kanton Zürich werden insgesamt fünf Hub-Standorte in den Suchgebieten Urdorf, 
Zürich City, Zürich Oerlikon, Zürich Flughafen und Zürich Nord geplant.  

Standor-
tempfeh-
lung Hub 
7 Urdorf  

Für den Standort Hub 7 wird das Areal H7b favorisiert. Es liegt im Arbeitsplatzgebiet Bergermoos südlich 
von Urdorf. Es wird im regionalen Richtplan Limmattal unter anderem für Logistiknutzungen vermerkt. 
Das andere feinbewertete Areal beim Hub 7, H7c, steht für CST nicht zur Verfügung. 

Auf der angrenzenden Parzelle des favorisierten Areals H7b werden grosse CST-affine Mengen der Post 
umgeschlagen. Dadurch können Netzwerkeffekte mit anderen Post-Standorten entlang des CST-Netzes 
realisiert werden.  

Durch eine Verlängerung des Industriegleises von der Nachbarparzelle ist eine Schienenanbindung mög-
lich und der Autobahnanschluss liegt in unmittelbarer Nähe, ohne Querung von Wohngebieten. 

Das Areal befindet sich am Rand des Gewässerschutzbereichs Au. Zudem befindet sich im Bereich des 
Areals ein KbS-Standort, der jedoch keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten sind. Auf 
dem mehrheitlich nicht bebauten Areal in der Industriezone ist der Hub technisch mit speziellen Mass-
nahmen realisierbar.  
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Abbildung 6-9: Lage des favorisierten Areals am Hub 7 

Standor-
tempfeh-
lungen 
Hub 8 
Zürich 
City Nord 

Zum heutigen Projektstand sind für die Versorgung des nördlichen Bereichs zwei Areale erforderlich. 
Das Areal H8l Regimo-Block dient als Zugang zum Tunnel ohne zusätzliche Logistikfunktion. Das Areal 
H8b Engrosmarkt dient dem Güterumschlag für die Ver- und Entsorgung mit CST-affinen Gütern. Der 
Schacht zum Tunnel und die Umschlagsanlagen werden über ein Passarellebauwerk oberirdisch entlang 
der Europabrücke und der Aargauerstrasse miteinander verbunden. Die Tunnelfahrzeuge verkehren 
ohne Umschlag auf dieser Strecke zum Areal H8b Engrosmarkt. 

Der Standort H8b ist ein bestehender wichtiger Logistikumschlagspunkt der Stadt, der erhalten bleiben 
soll. Dieser ist für eine effektive City Logistik unentbehrlich, kann jedoch aufgrund der 
Grundwassersituation im direkten Zufluss zur Trinkwasserfassung Hardhof nicht unterirdisch mit dem 
Tunnel erschlossen werden. Dies wird durch einen Schacht auf dem Areal H8l mittels einer Passarelle 
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zum Hub 8b erreicht. Der Schacht auf dem Areal H8l liegt im Randbereich des Grundwasserträgers. Das 
Passarellenbauwerk ist bezüglich seiner städtebaulichen Integration zu diskutieren. 

 

Abbildung 6-10: Lage der favorisierten Areale des Hub 8 Nord und Süd 

Standor-
tempfeh-
lungen 
Hub 8 
Zürich 
City Süd 

Für den Standort Hub 8 Zürich City Süd wird das Areal H8v favorisiert. Das Areal liegt in einer Industrie- 
und Gewerbezone. Das Areal H8v wurde den Arealen H8d, H8e und H8g aufgrund der zentraleren Lage 
für die City Logistik und dem grösseren Entwicklungspotential vorgezogen. Zudem bietet das Areal 
Vorteile betreffend den Platzverhältnissen und der technischen Realisierbarkeit. 

Neben seiner Lage relativ zum Grundwasser, schneidet der Hub auch betreffend anderen 
Umweltbereichen gut ab. Das Areal liegt jedoch im Bereich von 3 KbS-Standorten, wobei 2 davon als 
sanierungsbedürftig gelten. 
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Abbildung 6-11: Lage des favorisierten Areals beim Hub 8 Nord und Süd 

Standor-
tempfeh-
lung Hub 
9 Zürich 
Oerlikon  

Für den Standort Hub 9 Zürich Oerlikon wird das Areal H9j favorisiert. Es liegt im Bereich des Parkhauses 
Messe Zürich. Gemäss Richtplan Kanton Zürich handelt es sich dabei um Weiterentwicklungsgebiet: 
«Weiterentwicklung der Gebiete Oerlikon, Leutschenbach und Glattpark zu durchmischten städtischen 
Quartieren mit hoher baulicher Dichte-Aufwertung des Umsteigezentrums Oerlikon sowie der 
Gleisquerung im Bereich des Bahnhofs Oerlikon für den Fuss- und Veloverkehr». Nahe am Areal sind 
bereits mehrere logistikintensive Betriebe vorhanden, die als Abnehmer dienen können. 

Der Standort liegt im Gewässerschutz Bereich Au eines nicht nutzbaren Grundwasserträgers. Nahe des 
Areals liegt zudem der Binzmühlebach. In den anderen Umweltbereich schliesst das Areal gut ab.  

Die technische Realisierung innerhalb der bestehenden Bausubstanz erfordert Spezialmassnahmen.  
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Abbildung 6-12: Lage des favorisierten Areals am Hub 9 

Standor-
tempfeh-
lung Hub 
10 Zürich 
Flugha-
fen  

Für den Standort Hub 10 Zürich Flughafen wird das Areal H10a favorisiert. Es wurde lediglich ein Areal, 
H10a, einer Feinbewertung unterzogen. Das Areal liegt am Rande des Weiterentwicklungsgebietes 
Kloten/ Opfikon: «Weitentwicklung der Pole «Stadtzentrum Kloten», «Flughafenkopf» und «Balsberg» 
in Abstimmung mit der nationalen Infrastruktur des Flughafens Zürich und unter Vernetzung der drei 
Pole über die bestehende Verkehrsachsen-Aufwertung und aktive Gestaltung des Freiraums 
Butzenbühl-Anbindung an die übergeordneten Verkehrsnetze über den Flughafenkopf sowie in 
Koordination mit der geplanten Glattalautobahn und der Erweiterung der Glattalbahn. 

Das favorisierte Areal liegt in der Flughafenzone und die Lage erlaubt eine schnelle Anbindung ans 
übergeordnete Verkehrsnetz, sodass Güter an den Flughafen geliefert werden können, ohne die bereits 
stark belastete Zufahrt zum Flughafenkopf zusätzlich zu belasten. 

Der Standort liegt im Gewässerschutzbereich Au abseits nutzbarer Grundwasserträger sowie nahe von 
archäologischen Schutzzonen. Weitere Umweltbereiche werden nicht negativ tangiert. 

Technisch lässt sich der Hub als Terminal Hub ohne zusätzliche Massnahmen realisieren, da keine beste-
henden Bauten im Untergrund vorhanden sind.  



 

SP_190_BER_UVB_Stufe1_231219.docx  Seite 45 von 203 

 

 

Abbildung 6-13: Lage des favorisierten Areals am Hub 10 

Standor-
tempfeh-
lung Hub 
11 
Opfikon  

Für den Hub 11 wird das Areal H11m favorisiert. Das Areal liegt hydrogeologisch gesehen optimal für die 
Erweiterung des CST Tunnels in Richtung Osten über Winterthur. Durch eine direkte Anbindung an den 
bestehenden Autobahnanschluss Glattbrugg, ist eine direkte Anbindung an das übergordnete 
Verkehrsnetz möglich. Die Bereiche Wallissellen ς Opfikon ς Kloten können optimal erschlossen werden. 

Zudem ergeben sich aus der Nähe zum Flughafen und dem Hub 10 Zürich Flughafen 
Synergiemöglichkeiten.  

Das Areal liegt auf einem belasteter Standort, weshalb eine Sanierung berücksichtigt werden muss. Aus-
hubmaterial muss entsprechend der Belastung verwertet, bzw. entsorgt werden. 

Technisch lässt sich der Hub ohne zusätzliche Massnahmen realisieren, da keine bestehenden Bauten im 
Untergrund vorhanden sind.  
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Abbildung 6-14: Lage des favorisierten Areals am Hub 11 

 

6.2. Linienführung Tunnel 

6.2.1. Variantenstudium 

Die Streckenführung wurde anhand der favorisierten Hub-Standorte festgelegt. Dabei wurde die Tunnelstrecke so 
gelegt, dass sie möglichst kurz ist (= weniger Ausbruchmaterial), wenn immer möglich im Fels verläuft und Grund-
wasser-, Siedlungsgebiete, Ausschlussgebiete der Armee sowie festgesetzte Planungen soweit wie möglich mei-
det.   

Dafür wurde ein geologisches 3D-Modell auf der Grundlage des Modells der swisstopo (GeoMol) erstellt. Das an-
gewendete 3D-Modell umfasst die Topografie, die Felsoberfläche, Lockergesteinsablagerungen und quartäre Tal-
füllungen (undifferenziert), unterschiedliche Festgesteine (Molasse-Einheiten, Oberer und Unterer Malm sowie 
Dogger). Komplettiert wird das Modell mit den verfügbaren Angaben zum Grundwasserspiegel des obersten 
Grundwasserleiters in den quartären Talfüllungen. Die kantonalen Erdwärmesondenkataster fanden Berücksichti-
gung bei der Wahl der Linienführung und die bestehenden Verkehrsinfrastrukturen im Untergrund wurden bei der 
vertikalen Lage des Tunnels berücksichtigt. Weiter wurde die Linienführung mit den übergeordneten Planungen 
aus den Sachplänen des Bundes und den kantonalen Richtplänen abgeglichen, um Konflikte frühzeitig zu erkennen 
und zu vermeiden. Erste Abklärungen mit diesen Projektanten fanden statt und sind im weiteren Projektierungs-
verlauf fortzusetzen.  

Die minimalen Radien für einen maschinellen Vortrieb mit einer Tunnelbohrmaschine sowie die bautechnischen 
Limitationen bei Bauten im Lockergestein flossen ebenfalls in die Linienführung ein. Mit dem gewählten Vorgehen 
wird sichergestellt, dass Konflikte und Beeinträchtigungen von Raum und Umwelt geringgehalten werden kön-
nen.   

Die gesamte Tunnelstrecke wurde in vier Streckenabschnitte unterteilt. Für jeden Abschnitt wurden verschiedene 
Lösungsvarianten studiert und bewertet. Die Bewertung berücksichtigt Aspekte des Baus (Geologie, Baulogistik, 
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Materialbewirtschaftung), der Gesellschaft und Umwelt (Oberflächenverhältnisse/Besiedlung, Hydrogeolo-
gie/Grundwasser, Naturgefahren, Objekte/Fundationen im Baugrund) und des Betriebs (Verkehrsfluss im Tunnel, 
Entwässerung, Sicherheit/Zugänglichkeit, Unterhalt). 

Die Baukosten wurden lediglich indirekt durch die Vermeidung von Risiken (Gefährdungsbildern), kürzeren Stre-
ckenlängen, besseren geologische Gegebenheiten und möglichen bautechnischen Optimierungen berücksichtigt. 
Auswirkungen auf die Betriebskosten hängen im Wesentlichen von der Steigung des Tunnels und der Anzahl Tief-
punkte ab, welche nur mit einer Pumpstation entwässert werden können. 
 

6.2.2. Korridore Tunnel 

Der Tunnel verläuft im Abschnitt Gäu ab dem ZA Neuendorf bis ca. zum km 3.0 vollständig in der grundwasserfüh-
renden Lockergesteinsfüllung des Dünnerntals. Die Tiefe der Tunnelsohle beträgt ca. 20-40 m. Danach führt der 
Tunnel bis in den Raum Hunzenschwil vorerst durch die Jurakalke des Born und ab Dulliken im Molassefels. Zwi-
schen Hunzenschwil und Lenzburg durchquert der Tunnel die mächtigen Lockergesteinsfüllung oberhalb des mitt-
leren Grundwasserspiegels in einer Tiefe von minimal 40 m. Der Abschnitt Lenzburg bis zum ZA Hendschiken ver-
läuft im Fels. Ab dem ZA Hendschiken mit einer Sohlentiefe von ca. 40 m taucht der Tunnel unter die geplante 
zweiröhrige SBB Direktverbindung Aarau-Zürich ab und quert das Bünztal in rund 90 m Tiefe. Das Reusstal wird in 
rund 60 m Tiefe gequert, bevor der Tunnel in Richtung Verzweigungskaverne Limmattal im Molassefels ansteigt 
und von dort bis zur Limmattalquerung im Raum des Hub 8 Zürich City vollständig in der Molasse verbleibt. Ab der 
Verzweigung Limmattal steigt der Stichtunnel zum Hub 6 in Spreitenbach an und verlässt für die letzten 500 m den 
Fels. Am Hub 6 Spreitenbach befindet sich die Tunnelsohle in rund 12 m Tiefe in der Lockergesteinsfüllung des 
Limmattals. Der Baustollen (BSt) Limmattal steigt ab der Verzweigungskaverne Limmattal ebenfalls an und erreicht 
die Oberfläche im Molassefels. 

Die Querung des Limmattals erfolgt unterhalb der Stauersedimente in einer Tiefe von minimal 30 m bzw. rund 15 
m unterhalb der Stauerkote. In östlicher Richtung verläuft der Tunnel bis zum Hub 11 Opfikon vollständig im Molas-
sefels.   
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Abbildung 6-15: Verlauf der favorisierten Linienführung  

Die Schachtbauwerke für die Hubs und Zwischenangriffe queren mehrheitlich Lockergesteinsfüllungen. Einzig der 
ZA Limmattal kann vollständig im Fels abgeteuft werden. Vollständig im Lockergestein kommen die folgenden Ele-
mente zu liegen und werden in einer offenen Baugrube erstellt:  

- ZA Neuendorf  

- Hub 1 Neuendorf  

- Hub 2 Härkingen  

- Hub 5 Schafisheim  

- Hub 6 Spreitenbach 

- Hub 8 Zürich City Nord  

6.3. Arealselektion Zwischenangriffe 

Im Sachplan Unterirdischer Gütertransport (SUG) werden aufgrund der durchgeführten Standortbeurteilung 
folgende Zwischenangriffe vorgesehen: 

Tabelle 6-3: Flächenbedarfe der vorgesehene Zwischenangriffe gemäss SUG. 

Kanton Variante Zwischenangriff Flächenbedarf [m2] temporär Flächenbedarf [m2] permanent 

SO 

ZA Neuendorf 34Ωллл 0 

ZA Bornfeld 20Ωллл 0 

ZA Ruttigen млΩллл 0 

ZA Dulliken 47Ωллл оΩ700 

AG 

ZA Sandgrueb млΩллл 0 

ZA Hendschiken 44Ωллл оΩ700 

ZA Limmattal 32Ωллл 4Ω700 
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ZH 
ZA Ristet Birmensdorf 44Ωллл 0 

ZA Tolwäng Rümlang 37Ωллл 0 

 

 

Abbildung 6-16: Übersicht zu den vorgesehenen Zwischenangriffen auf der 1. Teilstrecke 

Eine ausführliche Beschreibung der selektierten sowie der verworfenen Areale und Planungsperimeter befindet 
sich im Bericht «Dokumentation Variantenstudium Zwischenangriffe». 

6.4. Projekteigene Deponie (Typ A) 

Im Nahbereich von wichtigen Zwischenangriffen mit Vortrieben in zwei Richtungen wurden Areale für projektei-
gene Deponien (Typ A) evaluiert. Diese sind ergänzend zur Ablagerung in bestehenden Materialabbaustellen mit 
Bahnanschluss. Dadurch soll ein ς unabhängig von den Annahmekapazitäten der Materialabbaustellen ς zuverläs-
siger Bauablauf sichergestellt werden. Projekteigene Deponien (Typ A) sind auch bei Zwischenangriffen vorzuse-
hen, wo keine Materialabbaustellen mit grossen Annahmekapazitäten durch Förderbandanlagen erschlossen wer-
den können, oder kein Bahnanschluss realisiert werden kann. 

Im Umfeld der Zwischenangriffe wurden einerseits bestehende Abbaustellen und Deponien mit grossen Kapazitä-
ten, sowie als Alternative, Flächen für projekteigene Deponien (Typ A) gesucht. Die Evaluation von möglichen 
Standorten dieser projekteigenen Deponien (Typ A) beschränkt sich auf Standorte/Lagen in unmittelbarer Umge-
bung zu den Zwischenangriffen. 

Die Resultate der Selektion für Verwertung und Ablagerung sind im Erläuterungsbericht im Kapitel 10 detaillierter 
erläutert. Auf der Basis der Selektion der projekteigenen Deponien (Typ A) sind die beiden projekteigenen Depo-
nien (Typ A) Bergrüti Dulliken und Vogel Birmensdorf für die Festsetzung im Sachplan verblieben. 

Die Evaluation und Bewertungskriterien der projekteigenen Deponien (Typ A) sowie mögliche Alternativen befin-
den sich im Bericht «Evaluation Ablagerungsstandorte». 
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6.4.1. Projekteigene Deponie (Typ A) Bergrüti Dulliken 

 

Abbildung 6-17: Standort projekteigene Deponie (Typ A) Bergrüti Dulliken.  

 

Am Standort Bergrüti in Dulliken soll Tunnelausbruchmaterial abgelagert werden. Die projekteigene Deponie (Typ 
A) wird über eine Förderbandanlage ab dem Zwischenangriff ZA Dulliken erschlossen (Abbildung 6-17). 

6.4.2. Projekteigene Deponie (Typ A) Vogel Birmensdorf 

Ab dem ZA Ristet Birmensdorf erfolgen wichtige Vortriebe in jeweils zwei Richtungen. Dies führt zu sehr grossen 
Ausbruchmengen. Damit der Bauablauf kontinuierlich aufrechterhalten und Kapazitätsengpässe bei den Abnahme-
stellen kompensiert werden können, ist in der Nähe dieses Zwischenangriffs eine projekteigene Deponie (Typ A) 
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vorzusehen. Im Perimeter liegt eine Gasleitung, welche für die Realisierung zwingend umgelegt werden muss. Das 
durch den Auffüllperimeter verlaufende Vogelsangbächli wird umgelegt und ausgedolt.  

 

Abbildung 6-18: Standort projekteigene Deponie (Typ A) Vogel Birmensdorf 
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7. Ausblick Gesamtnetz (Vororientierung) 
Erste Abklärungen zur Linienführung des Streckennetzes von CST im Vollausbau wurden integral bereits durchge-
führt und für die Abschnitte Genf-Lausanne, Basel-Gäu und Zürich-St. Gallen vertieft. Der Vollausbau ist nicht Teil 
des vorliegenden UVB. 

Im Rahmen einer ersten Studie zum Vollausbau wurden diverse Streckenvarianten zwischen den grossen Städten 
der Alpennordseite geprüft. Dabei wurden die Machbarkeit unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Untergrund 
und des zu erreichenden Gütertransportpotentials für CST sowie die Kosten der Realisierung abgeschätzt. Als Resul-
tat konnten die Korridorvarianten aufgrund dieser ersten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung regional eingegrenzt wer-
den. Die Abschnitte Basel-Mittelland via Fricktal, Gäu-Biel entlang des Jurasüdfuss, die Verbindung Gäu-Bern via 
Langenthal-Burgdorf sowie die Verbindung Bern-Lausanne via La Gruyère werden in den folgenden Vertiefungs-
schritten nicht mehr weiterverfolgt. 

Das weiter zu vertiefende Streckennetz schliesst die grössten identifizierten Marktpotentiale ein. Nebst den grossen 
Agglomerationsräumen des Mittellandes können damit auch Biel/Bienne, Thun sowie Frauenfeld als regionale Zen-
tren und Zugangspunkte zum Dreiseenland, dem Berner Oberland und der Bodenseeregion erschlossen werden. Ein 
solches Gesamtnetz würde sich ς inklusive der ersten Teilstrecke ς auf rund 570 km Länge erstrecken und rund 60 
Hubs miteinander verbinden. 

Die Linienführungen in den zu vertiefenden Korridorvarianten meiden weitestgehend geologische Unwägbarkeiten 
wie Grundwasser, Karstgebiet oder tiefe Einschnitte und reduzieren die bauliche Komplexität von Stichverbindun-
gen auf ein Minimum. Stichverbindungen sind dort angezeigt, wo ein Hub nur mit einem grossen Umweg erschlos-
sen werden kann, oder wo dadurch schwierige Verhältnisse im Untergrund deutlich reduziert werden können.  

Für die Ausgestaltung des Gesamtnetzes ist insbesondere die Linienführung zwischen dem westlichen Ende der ers-
ten Teilstrecke im Gäu und Bern massgebend. Der Verlauf dieses Streckenabschnitts ist vorbestimmend für die Fort-
setzung Richtung Genfersee.  

Die Kernelemente des Streckennetzes bilden zwei Knotenpunkte entlang der Hauptlinie Ost-West:  

- Dulliken für die Kreuzung mit der Achse Basel-Luzern 

- Im Raum Bern für die Kreuzung der mit der Achse Biel-Bern-Thun 
 
Diese weiteren Ausbauschritte hin zum Gesamtnetz werden in einer zukünftigen Aktualisierung des Sachplans SUG 
aufgenommen. 
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8. Bauablauf und Bauphasen 

8.1. Baulogistik und Baustellenzufahrt 

8.1.1. Vortrieb 

Das Vortriebskonzept beruht auf einer grösstmöglichen Entflechtung der Tunnelbaustellen von den Bautätigkeiten 
auf den Hub Arealen. Dadurch sollen die Auswirkungen der Bauaktivitäten auf die bestehenden Logistikaktivitäten 
minimiert und für die Erstellung der Hochbauten mehr Zeit zur Verfügung stehen. Der Hochbau kann unmittelbar 
nach Fertigstellung des Schachts auf das Tunnelniveau hinunter begonnen werden und es muss nicht auf den Ab-
schluss des Tunnelvortriebs und den Rückbau der Baulogistik gewartet werden. Die Bauzeit auf den Hub-Arealen 
reduziert sich dadurch um ca. 3 Jahre. Die Vortriebsabschnitte im Tunnel können mit einem derartig entflechteten 
Konzept verlängert werden und durch die Platzierung der Zwischenangriffe ausserhalb des Siedlungsraums ist ein 
Durchlaufbetrieb in drei Schichten eher bewilligungsfähig. Somit können die Bauzeit und die Anzahl gleichzeitiger 
Vortriebe reduziert werden. Die Konzentration auf weniger Tunnelbaustellen erlaubt eine effizientere Materialbe-
wirtschaftung mit einer voraussichtlich erhöhten Wiederverwertung des Materials im Projekt. Liegen die Tunnel-
baustellen auf den Hub-Parzellen, so ist aufgrund der engen Platzverhältnissen ein sofortiger Abtransport des Aus-
bruchmaterials nach einer ersten Triage zu geeigneten Verwertungs- und Ablagerungsstellen nötig. Betrieblich 
überwiegen die Vorteile der entflechteten Baustellen für Tunnel und Hub, müssen jedoch einer Interessensabwä-
gung der zusätzlichen (temporären) Beanspruchung von Boden standhalten.  

Der Haupttunnel wird vorwiegend maschinell mit Tunnelbohrmaschinen (TBM) ausgebrochen und mit einem ein-
schaligen Tübbingausbau gesichert, abgedichtet und ausgebaut. Bei wechselnden Bedingungen zwischen Fels und 
Lockergestein werden Multi-Mode-Schildmaschinen, bei reinen Felsstrecken Schildmaschinen eingesetzt. 

Konventionell ausgebrochen werden alle Schachtbauwerke für Hubs und Zwischenangriffe, die Aufweitungen am 
Schachtfuss, die Verzweigungsbauwerke und die Stichtunnels zum Hub 6 Spreitenbach sowie die Verlängerung ab 
dem ZA Tolwäng Rümlang zu den Hubs 10 Zürich Flughafen und Hub 11 Zürich Opfikon. Die Sicherung erfolgt mit 
einer Spritzbetonschale und Systemankerung (Mörtelanker). Der Innenausbau besteht aus einer Ortbetoninnen-
schale mit Abdichtungsfolie. 

Tabelle 8-1 stellt das Vortriebskonzept dar. Die Bezeichnungen deuten auf die Vortriebsart maschinell mit einer 
Tunnelbohrmaschine «TBM» oder konventionell «KV» hin und sind von West nach Ost durchgehend nummeriert. 

In der nächsten Projektphase sollen einerseits weitere Optimierungen aufgrund von zusätzlichen geologischen Un-
tersuchungen sowie hinsichtlich der Baulogistik (Materialtransport, Flächenbedarf, Installationen) und Bauzeit vor-
genommen werden. 

Tabelle 8-1: Vortriebskonzept, VK = Verzweigungskaverne, Mix = TBM für Lockergestein und Fels 

Vortrieb Nr. 
und Art 

Bereich  Vortriebs-
richtung 

Beschrieb 

TBM1 (Mix) ZA Neuendorf ς ZA Bornfeld Ost Lockergestein ς Fels (Oberer/Unterer Malm) 

(Vortrieb ggf. in umgekehrter Richtung) 

Ca. 8.0 km 

TBM2 (Mix) ZA Dulliken ς ZA Bornfeld  West Fels (USM) ς Fels (Oberer Malm) ς Fels (Unterer 
Malm) ς Lockergestein ς Fels (Unterer Malm) 

Ca. 7.9 km 

TBM3 (Fels) ZA Dulliken ς Hub 4 Suhr Ost Reiner Felsvortrieb: Molasse (USM) 

Ca. 10.9 km 

TBM4 (Mix) ZA Hendschiken ς Hub 4 Suhr West Fels (USM) - Lockergestein ς Fels (USM) 

Ca. 10.3 km 

TBM5 (Mix) ZA Hendschiken ς VK Limmattal  Ost Fels (USM) ς Lockergestein ς Fels (USM/OMM) ς Lo-
ckergestein ς Fels (USM) 
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Vortrieb Nr. 
und Art 

Bereich  Vortriebs-
richtung 

Beschrieb 

Ca. 11.7 km 

KV1 (Fels) ZA Limmattal ς VK Limmattal West Reiner Felsvortrieb: Molasse (SM/OMM) 

Ca. 1.5 km 

KV2 (Mix) VK Limmattal ς Hub 6 Spreiten-
bach 

 Fels (OMM) ς Fels (USM) ς Lockergestein 

Ca. 2.3 km 

TBM6 (Fels) ZA Ristet Birmensdorf ς VK 
Limmattal 

West Reiner Felsvortrieb: Molasse (OSM / OMM) 

Ca. 7.3 km 

TBM7 (Fels) ZA Ristet Birmensdorf ς VK Zürich 
ς Hub 8 Zürich City Nord  

Ost Reiner Felsvortrieb: Molasse (OSM) 

Ca. 6.3 km 

TBM8 (Mix) ZA Tolwäng Rümlang ς VK Zürich  West Fels (OSM) ς Lockergestein ς Fels (OSM)  

Ca. 10.0 km 

KV3 (Fels) ZA Tolwäng Rümlang ς Hub 11 
Opfikon  

Ost Reiner Felsvortrieb: Molasse (OSM) 

Ca. 0.9 km 

 

8.1.2. Tunnelbaustelle 

Der Tunnel wird durch vertikale Schächte mit der Oberfläche verbunden werden. Dadurch entfallen flach anstei-
gende Rampen mit entsprechenden langen oberirdischen Linienbaustellen und den damit verbundenen Nutzungs-
konflikten und Emissionen aus der Bautätigkeit. Weiter können dadurch Nutzungsbeschränkungen wegen der ober-
flächennahen Infrastruktur weitgehend vermieden werden. 

Allfällig benötigte Zwischenangriffe (Zwischenangriffe bzw. Installationsplätze) für den Bau des Tunnels sind geeig-
net, die erforderlichen Baustelleninstallationen aufzunehmen und den Abtransport des nicht verwertbaren Materi-
als auf dem Schienenweg oder über Förderbänder in geeignete Deponien zu transportieren. 

Drei Zugänge zum Tunnel sollen als Unterhaltsstellen auch in der Betriebsphase eine Funktion haben (Dulliken, 
Hendschiken, Limmattal). Idealerweise können die Unterhaltsstellen im Betrieb für die Speisung des Tunnels mit 
Strom, für die Lüftung, die Reservoirs zur Brandbekämpfung und als Zugang für Wartung und Blaulichtorganisatio-
nen genutzt werden.  

8.1.3. Installationsplätze 

Die Versorgung der Tunnelbaustelle, wie auch der Abtransport des Ausbruchmaterials erfolgt über die Schächte an 
den Hubs oder aus baulogistischen Gründen über zusätzlich erforderliche Zwischenangriffe (ZA). An den Hubs und 
ZA werden oberirdisch temporäre Baustelleninstallationsplätze erstellt. In Abhängigkeit ihrer Funktion wird zwi-
schen Haupt- und Nebeninstallationsplätzen unterschieden.  

Als Hauptinstallationsplatz werden die oberirdischen Installationsflächen bezeichnet, die für den Start- bzw. die An-
fahrt und das Betreiben eines maschinellen Tunnelvortriebes notwendig sind. Es handelt sich hierbei um die Flächen, 
auf denen notwendige Einrichtungen für den Betrieb und die Logistik der Baustelle untergebracht sind. Dies bein-
haltet im Wesentlichen Zwischenlagerflächen für das Ausbruchsmaterial und die Tübbinge, allfällige Materialaufbe-
reitungsanlagen, Baubüros, Werkstätten, Kantine und Unterkünfte für das Baustellenpersonal. An der Oberfläche 
befinden sich Entwässerungsanlagen: Absetzbecken und Neutralisationsanlagen, Separationsanlagen beim maschi-
nellen Lockergesteinsvortrieb sowie im Falle von Sprengvortrieb beispielsweise eine Denitrifikationsanlage.  

Als Nebeninstallationsplätze werden Flächen bezeichnet, welche für den Bau der Hubs inkl. Schacht benötigt wer-
den. Sie dienen nicht dem Tunnelvortrieb, sondern vorwiegend der Erstellung des Schachtbauwerks und der Ver-
sorgung der Baustelle mit beispielsweise Baumaterialien, Wasser und Energie.  
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Der Platzbedarf der Hubs, Haupt- und Nebeninstallationsplätze inkl. Zwischenangriffe sind in Tabelle 8-2 dokumen-
tiert. Bei den angenommenen Flächen in dieser Studie handelt es sich um Indikativwerte, welche mit einer Genau-
igkeit von ±20% behaftet sind. Je nach Lage der Hubs und den zur Verfügung stehenden Flächen sind Anpassungen 
entsprechend vorzusehen [3]. 

Tabelle 8-2: Zusammenstellung des Flächenbedarfs für die Hubs (favorisierte Standorte), Zwischenangriffe/Unterhaltsstelle und Ne-
beninstallationsplätze sowie geschätzte Ausbruch- und Aushubmengen. 

 
Umfang Bauarbeiten 

Ermittelte Flächen [m2] 
Ablagerungsbedarf [Mio. m3 

lose] 

Hauptinstallationsplätze  

ZA Neuendorf 

Vortrieb 

Haupttunnel 

34Ωллл 0.7 

ZA Bornfeld 20Ωллл 0.04 

ZA Ruttigen/Sandgrueb млΩллл 0.04 

ZA Dulliken 47Ωллл 1.7 

ZA Hendschiken 44Ωллл 2.0 

ZA Ristet Birmensdorf 44Ωллл 1.3 

ZA Tolwäng Rümlang 37Ωллл 0.9 

Nebeninstallationsplätze mit Tunnelvortrieb  

ZA Limmattal  
Vortrieb 

Stichtunnel 
32Ωллл 

0.4 

Nebeninstallationsplätze ohne Tunnelvortrieb  

Hub 1 

Bau der Hubs 

(Tagbau oder Schachtbau, 
inkl. Tunnelaufweitungen) 

6Ω900 0.5 

Hub 2 пΩ600 0.4 

Hub 3 9Ω000 0.3 

Hub 4 7Ω600 0.2 

Hub 5 7Ω100 0.4 

Hub 6 тΩ300 0.3 

Hub 7 7Ωрлл 0.3 

Hub 8 Nord 5Ω200 0.2 

Hub 8 Süd 5Ω200 0.3 

Hub 9 7Ω100 0.4 

Hub 11 7Ω300 0.5 

 

8.1.4. Zwischenangriffe 

Die Zwischenangriffe (ZA) dienen in der Bauphase neben den Hubs als zusätzlicher Zugang zum Tunnel für den Vor-
trieb des Haupttunnels. Dadurch können die Baustellen für Tunnel und Hubs entflochten werden, was an den Hubs 
die Komplexität der Baustelle und voraussichtlich auch die Dauer der Bauzeit am Hub reduziert. Somit kann die 
Beeinträchtigung des bestehenden Logistikbetriebs auf dem Hub-Areal durch den Bau von CST geringgehalten wer-
den. Zwischenangriffe sind so platziert, dass sie den Bauablauf optimal unterstützen. Nebst dem eigentlichen Haupt-
vortrieb dienen sie auch der Vorerkundung und Sicherung eines bautechnisch anspruchsvollen Tunnelabschnitts 
(z.B. Talquerung im Grundwasserstrom) sowie für die Baulogistik. In der Betriebsphase werden drei der vorgesehe-
nen Zwischenangriffe als permanente Unterhaltstellen bestehen bleiben. Sie dienen der Speisung des Tunnels mit 
Strom, für die Lüftung, die Reservoirs zur Brandbekämpfung und werden als Zugang für Wartung und Blaulichtorga-
nisationen genutzt. 
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Der Durchmesser der Baulogistikschächte wird primär aus den Anforderungen für die Montage einer TBM und durch 
die logistischen Anforderungen an den Schacht zur Ver- und Entsorgung des Vortriebs während den eigentlichen 
Vortriebsarbeiten gegeben.  

- Schachtdurchmesser: Innendurchmesser ID = 16 m, Aussendurchmesser AD = ca. 17 m 

- Schachttiefe: mindestens 20 m und maximal 80 m 

Am Fuss der Zwischenangriffe befindet sich ebenfalls eine Kaverne, welche der Installation bzw. Demontage der 
TBM dient. Weiter beherbergt die Kaverne während des Baus die erforderlichen Anlagen für die Versorgung der 
TBM mit Tübbingen, Frischluft, Wasser, Strom etc. sowie für die Entsorgung des Ausbruchmaterials. 

Die Bauschachtkaverne erstreckt sich ab der Achse des Schachts in beide Richtungen je 20 m (total 40 m Länge). Die 
Breite beträgt ca. 15 m, die Höhe ca. 14 m. Folgende Zwischenangriffe (Tabelle 8-3) sind im heutigen Planungsstand 
vorgesehen. 
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Tabelle 8-3: Vorgesehene Zwischenangriffe (Installationsplätze und Zwischenangriffe) ausserhalb der Hubs (abgebildete Linienfüh-
rung nicht aktuell). 
Pla-
nungspe-
rimeter  

Flä-
chen-
bedarf 
[m2] 

Situation Planungsperimeter Zwischenangriff mit Installationsplatz (ausserhalb Hubs) Ablage-
rungsvolu-
men [Mio. 
m3 lose] 

ZA Neu-
endorf 

34'000 

 

0.7 

Dulliken 
(ZA Per-
manent) 

47Ωллл 

 

1.7 
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Hend-
schiken 

(ZA per-
manent) 

44Ωллл 

 

2.0 

ZA 
Limmatt
al (per-
manent) 

32Ω000 

 

0.4 
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Tolwäng 
Rümlang 

37Ωллл 

 

0.9 

ZA Ristet 
Birmens-
dorf 

44Ωллл 

 

1.3 
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ZA Born-
feld 

20Ωллл 

 

0.04 

ZA Rutti-
gen 

1лΩллл 

 

0.04 
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ZA Sand-
grueb 

1лΩллл 

 

0.04 

 

8.1.5. Bautransport 

Die detaillierten Bautransportrouten sind zum heutigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Wo möglich, sind Bahntrans-
porte und Förderbänder vorgesehen. Strassentransporte werden über das übergeordnete Strassennetz geleitet, 
Wohnzonen werden vermieden. In Abbildung 8-1 ist die Abgrenzung des Materialtransports auf der Baustelle sche-
matisch dargestellt. 

 

Abbildung 8-1: Schematische Darstellung der Abgrenzung des Materialtransports auf der Baustelle.  

 

Falls in der näheren Umgebung keine Ablagerungsstandorte verfügbar sind, wird das Ausbruchsmaterial per Bahn 
zu weiter entfernten Deponien transportiert. Es wird davon ausgegangen, dass ein Zug aus 16 Waggons à 61 t (max. 
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Ladegewicht pro Waggon) besteht. Damit können pro Zug 976 t Material abtransportiert werden. Die Zuglänge be-
trägt bei 16 Waggons und 1 Lok 225 m. Für die Gleise inkl. Sicherheitsabstand wird eine Breite von 6 m angenom-
men. Damit sind für ein Verladegleis 1'400 m2 Fläche erforderlich.  
Bei den Zwischenangriffen mit 2 Vortrieben (Dulliken, Hendschiken, Birmensdorf, Tolwäng Rümlang) sind 2 Abstell- 
und Verladegleise erforderlich, da mit Stehzeiten infolge der beschränkten Kapazitäten des Bahnnetzes zur rechnen 
ist. Zusätzlich ist ein Gleis für das Abladen der Tübbinge und des Ringspaltkieses (bzw. für GFB und Zement im Fall 
von konventionellen Vortrieben) erforderlich.  
 
Wo möglich werden für den Transport von Aushubmaterial auch Förderbänder vorgesehen. Im Rahmen der Vor-
studie, AP 08-Deponiekonzept wurden für folgende Standorte erste Überlegungen getroffen. Der Entscheid für 
und über den Detailierungsgrad der Linienführungen wird im Rahmen des Vorprojekts erfolgen. Folgende Förder-
bänder stehen aktuell zur Diskussion: 

- Vom Hub 1 Neuendorf in den Steinbruch Vorberg 

- Vom Hub 2 Härkingen in die Kiesgrube Forenbahn 

- Vom Hub 3 Wangen in den Steinbruch Born 

- Vom Zwischenangriff Dulliken in die Projektdeponie Bergrüti Dulliken 

- Vom Zwischenangriff Birmensdorf und Hub 7 Urdorf in die Projektdeponie Vogel Birmensdorf 

8.2. Materialbewirtschaftung und Materialflüsse 

8.2.1. Mengengerüst untertägige Bauwerke 

Die Streckenführung der ersten Teilstrecke zwischen dem Gäu und Zürich sieht insgesamt 12 oberirdische Zugänge 
(Hubs) zum Tunnelsystem, 8 Zwischenangriffen und 2 projekteigene Deponien (Typ A) vor.   
Folgende Varianten sind im derzeitigen Planungsstand noch offen:  

- 1 Haupttunnel ca. 71.2km (einschaliger Tübbingausbau) 

- 2 Stichtunnels ca. 2.3 km und 6.5 km 

- zwei Varianten für Zwischenangriffe westlich und östlich des Born mit insgesamt drei Arealen zwischen Hä-
gendorf und Aarburg  

8.2.2. Materialmengen und ςflüsse  

Während der Bauarbeiten fallen hauptsächlich Aushub- und Tunnelausbuch sowie weitere Materialien resp. Abfälle 
an, welche entweder zwischengelagert (im Projekt wieder verwertbares Material) oder zur Verwertung oder Ent-
sorgung abgeführt werden. Darüber hinaus werden an den Zwischenangriffen / -stollen sowie an den Hubs Flächen 
für die Lagerung der Tübbinge vorgesehen. Bei der Unterhaltsstelle Dulliken werden zusätzlich noch 5 Produktions-
linien für Tübbinge eingeplant und die entsprechende Fläche reserviert. Weiter sind auch grössere Zulieferungs-
mengen von Beton und Schüttmaterial nötig. Nach Möglichkeit wird das anfallende Material projektintern wieder-
verwendet. Nach VVEA wird das anfallende Material möglichst vor Ort aufbereitet und z.B. als Hinterfüllmaterial 
wiederverwertet.  

Vom Ausbruchvolumen eignen sich voraussichtlich mindestens 10% für die Verwertung als Baustoff (primär Kalke, 
Schotter). Inwiefern dieser direkt für CST, auf externen Baustellen, oder Anlagen (z.B. Zementproduktion) verwertet 
werden kann, ist anhand der Erkenntnisse aus den Sondierungen im Laufe der Projektierung zu eruieren. Der Ver-
wertungsanteil ist in der weiteren Planung zu erhöhen, indem ortsnahe konkrete externe Verwertungsmöglichkei-
ten geprüft werden. Der übrige Anteil (Molasse, Feinfraktionen der Lockergesteinsfüllungen) soll vorzugsweise zur 
Renaturierung von bestehenden Abbaustandorten verwertet werden.  

Die Materialmengen und -Flüsse sind abhängig von den schlussendlich zu realisierten Hub-Standorten sowie dem 
Tunneldurchmesser. Annäherungsweise rechnet man mit einem Gesamtausbruch und ςaushub für Tunnel, Hub-
standorte, Zwischenangriffe und Baugruben von gegen 10.1 Mio. m3 locker Material (Auflockerungsfaktor 1.5). Auf-
grund der Linienführung verlaufen gut 67% der Strecke im Fels (ca. 65% Molasse, 8% Kalk). In den verbleibenden 
knapp 33%, verläuft die Strecke im Lockergestein.  

Der Grossteil des nicht als Baustoff verwertbaren Materials ist unverschmutzt und kann in Abbaustandorten, beste-
henden Deponien oder auf projekteigene Deponien des Typs A abgelagert werden. Dieser Anteil wird mit ca. 80% 
der abzulagernden Gesamtmenge abgeschätzt. Mit kleineren Mengen (ca. 6%) Material der Qualität Typ B aus dem 
Bauprozess (früher Inertstoffe) und geogenen Belastungen ist zu rechnen. Solches Material muss auf einer Deponie 
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Typ B abgelagert werden. Aus dem Bereich des Eppenbergs sind auch geogene Belastungen der Molasse durch Koh-
lenwasserstoffe bekannt, welche thermisch verwertet oder in einer Deponie Typ E abzulagern sind. Dieser Anteil 
wird auf ca. 4% geschätzt.  
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9. Übereinstimmung mit der Raumplanung 
Für die Planung und Umsetzung des Vorhabens sind verschiedene Planungsinstrumente vorgesehen. Insbesondere 
wird auf Stufe Bund im Rahmen des Sachplans Verkehr ein eigener Teilsachplan für das Projekt Cargo sous terrain 
erarbeitet (Sachplan Verkehr ς Teil unterirdischer Gütertransport, SUG). In jedem dieser Verfahren sind die not-
wendigen Informations- und Mitwirkungsmöglichkeiten garantiert. Die Funktionen und Inhalte sowie die Möglich-
keiten zur Mitwirkung in den betroffenen Planungsverfahren lassen sich wie folgt darstellen: 

Tabelle 9-1: Betroffene Planungsinstrumente und -verfahren 

Instrument /  

Verfahren 

Hubs Tunnel Projektspez. Deponie 
/  Auffüllung 

Zwischenangriffe / Un-
terhaltsstellen 

Sachplan SUG 
Bezeichnet Planungsperi-
meter für Hub-Stand-
orte (grossräumig) 

Bezeichnet Korri-
dor (grossräumig) 

Bezeichnet Räume 
/  Standorte 

Bezeichnet Standorte 

Kant. Richtpläne Bezeichnet Areale Präzisiert Linienführung --- --- 

PGV 
Bewilligt Hubs (inkl. Dritt-
nutzungen) 

Bewilligt Tunnel 
Bewilligt Deponien/Auf-
füllungen inkl. Erschlies-
sung 

Bewilligt Anlagen 

(Nutzungsplanung) 
(keine angepasste Nutzungsplanung nötig für PGV-Bewilligung; allfällige Abweichungen von der Nut-
zungsplanung sind im Rahmen des PGV auszuweisen und zu begründen) 

Kommunalplanung 
Nach Bedarf: Entwick-
lungskonzepte, Master-
pläne o.ä. 

   

UVP (zweistufig) 
¦±. мΦ {ǘǳŦŜΥ ƛƳ wŀƘƳŜƴ {¦D όǊŜƎŜƭǘ ŘƛŜ ¦ƳǿŜƭǘŀǎǇŜƪǘŜ ŀǳŦ ƘƻƘŜǊ .ŜǘǊŀŎƘǘǳƴƎǎŜōŜƴŜΣ Ǝƛōǘ ŘŜǘŀƛƭƭƛŜǊπ
ǘŜǎ tƅƛŎƘǘŜƴƘŜƊ ŦǸǊ ¦±. нΦ {ǘǳŦŜ ǾƻǊύΦ 
¦±. нΦ {ǘǳŦŜΥ LƳ wŀƘƳŜƴ tD± όǊŜƎŜƭǘ ŀƭƭŜ !ǎǇŜƪǘŜ ƛƳ 5Ŝǘŀƛƭύ 

 

Instrument /  

Verfahren 

Information & Mitwirkung 

Sachplan SUG 5ƛŜ ½ǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜƛǘ Ƴƛǘ ŘŜƴ YŀƴǘƻƴŜƴ ŜǊŦƻƭƎǘ ōŜǊŜƛǘǎ ƛƴ ŘŜǊ 9ǊŀǊōŜƛǘǳƴƎǎǇƘŀǎŜ ό!ǊǘΦ му wt±ύΦ 
YŀƴǘƻƴΣ DŜƳŜƛƴŘŜƴ ǳƴŘ .ŜǾǀƭƪŜǊǳƴƎ ƪǀƴƴŜƴ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ !ƴƘǀǊǳƴƎ ƎŜƳΦ !ǊǘΦ мф wt± ƳƛǘǿƛǊƪŜƴΦ 

Kant. Richtpläne 

5ƛŜ ½ǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜƛǘ Ƴƛǘ ŘŜƴ YŀƴǘƻƴŜƴ ǳƴŘ ŘŜǊ 9ƛƴōŜȊǳƎ ŘŜǊ Ǿƻƴ ƎŜǿƛǎǎŜƴ !ƴƭŀƎŜƴ ŘƛǊŜƪǘ ōŜǘǊƻũŜƴŜƴ 
DŜƳŜƛƴŘŜƴ ǳƴŘ wŜƎƛƻƴŜƴ ŜǊŦƻƭƎǘ ōŜǊŜƛǘǎ ƛƴ ŘŜǊ 9ǊŀǊōŜƛǘǳƴƎǎǇƘŀǎŜ ŘŜǊ {ŀŎƘπ ǳƴŘ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ wƛŎƘǘǇƭŀƴπ
ǾƻǊōŜǊŜƛǘǳƴƎŜƴΦ 
DŜƳŜƛƴŘŜƴΣ wŜƎƛƻƴŜƴ ǳƴŘ .ŜǾǀƭƪŜǊǳƴƎ ƪǀƴƴŜƴ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ wƛŎƘǘǇƭŀƴŀǳƅŀƎŜƴ ƳƛǘǿƛǊπ
ƪŜƴΦ 

PGV LƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ ǀũŜƴǘƭƛŎƘŜƴ tƭŀƴŀǳƅŀƎŜ ƪǀƴƴŜƴ 9ƛƴǎǇǊŀŎƘŜƴ ƎŜƳŀŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

UVP 9ƛƴƎŀōŜƴ ōȊǿΦ 9ƛƴǎǇǊŀŎƘŜƴ ƪǀƴƴŜƴ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ {ŀŎƘǇƭŀƴǾŜǊŦŀƘǊŜƴǎ ό¦±.πмύ ōȊǿΦ tƭŀƴƎŜƴŜƘƳƛπ
ƎǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ό¦±.πнύ ƎŜƳŀŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 
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Sämtliche mit dem Projekt verbundenen Elemente werden somit direkt über das PGV bewilligt. Weil im Rahmen 
des PGV eine umfassende Abstimmung aller raumrelevanten Aspekte erfolgt (Verkehr, Umwelt etc.), übersteuert 
es die Ebene der kommunalen Nutzungsplanungs- und Baubewilligungsverfahren. Für die Erteilung der Plangeneh-
migung sind allfällige Anpassungen der Nutzungsplanung (oder Sondernutzungsplanungen) folglich nicht nötig. 
Allfällige Abweichungen davon müssen aber im PGV offengelegt und nachgewiesen werden. Hingegen können auf 
der Stufe der Kommunalplanung für die Hub-Standorte nach Bedarf spezifische Entwicklungskonzepte erarbeitet 
werden (was bspw. für den Hub in Schafisheim bereits im Gang ist). 
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10. Verkehrsgrundlagen 

10.1. Wirkung des CST-Systems auf den Verkehr 

Im Vergleich zu herkömmlichen Logistikanlagen, sind die CST-Hubs Teil eines verbundenen Systems. Dies führt dazu, 
dass die Eintritts- und Austrittsmengen an einem einzelnen Hub asymmetrisch sind (Abbildung 10-1).  

 

Abbildung 10-1: Bewegungen zwischen den Hubs für den Prognosezustand 2030 (Erhebung aus Verkehrsmodell 2021). Links: Quelle (Ein-
tritt ins System CST); Rechts: Ziel (Austritt aus dem System CST). 

CST-affine Güter, welche heute ohne CST oberirdisch auf der Strasse oder der Schiene angeliefert und dann wei-
terverteilt werden, können zukünftig auch durch das Tunnelsystem von CST angeliefert und weggeführt werden. 
Voraussetzung ist, dass diese Mengen entlang des CST Tunnelsystems anfallen. Somit entfallen Mengen an der 
Oberfläche durch die Verlagerung in den Untergrund, aber an jedem Hub werden stets lokale oberirdische Sam-
mel- und Verteiltransporte auf dem Strassennetz verbleiben (Abbildung 10-2). Die neuartige Transportlösung wird 
zudem auch dazu führen, dass neue Verkehre zu den Hubs führen, welche bisher auf der Autobahn passierten.  

Die Anlieferung oder Abholung von Gütern an einem Hub wird diskriminierungsfrei gewährt. Der Absender meldet 
sein Transportbedürfnis bei CST an und erhält eine Rampe und Zeitpunkt für den Umschlag an einem Hub von CST 
zugeteilt. Dies erlaubt CST eine effektive Lenkung des Strassenverkehrs und kann so Mehrbelastungen auf Orts-
durchfahrten im Sinne einer Lenkungsmassnahme reduzieren. 
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Abbildung 10-2: Schematische Darstellung der generellen Veränderungen der Verkehrsbelastung durch CST im Einzugsbereich eines Hubs 

10.2. Vorgehen Verkehrsanalysen 

Die strassenseitigen verkehrlichen Auswirkungen an den Hubs beruhen auf von CST durchgeführten Kurzanalysen. 
Es werden dabei Veränderungen im durchschnittlichen Tagesverkehr (DTV) von Mo-Sa um den Hubstandort und 
das umliegende Strassennetz dargestellt. Der Verkehr am Sonntag wurde nicht miteinbezogen, da dann nur sehr 
wenig transportiert wird und der DTV von Mo-So 10-15% tiefer ausfallen würde. Somit befindet sich der ausgewie-
sene DTV auf der sicheren Seite. Zur Erarbeitung der Verkehrsprognosen wurde in einem ersten Schritt anhand 
der kantonalen Verkehrsmodelle ein Referenzzustand 2030 erstellt, der den Zustand im Jahr 2030 ohne Realisie-
rung von CST abbildet. Der Prognosezustand 2030 (Zustand mit Realisierung von CST im Jahr 2030) wurde auf Ba-
sis der CST-Mengenprognosen (Quelle-Ziel-Matrix CST 2030) berechnet. Dabei wurden einerseits die Fahrten vom 
Referenzzustand abgezogen, die komplett von der Strasse auf CST umgelagert werden können. Zudem wurden die 
Transportmengen bestimmt, die durch die Fahrten für die An- und Auslieferung zu und von den Hubs erzeugt wer-
den. Diese Fahrten wurden anschliessend dem Referenzzustand angerechnet. Die Berechnungen basieren grund-
sätzlich auf der Annahme, dass die Fahrzeuge zu 80% beladen sind. 

Für jeden Hub werden zudem noch spezifische Querschnitte (Ortsdurchfahrten) im Umfeld des Hubs betrachtet, 
selbst wenn diese nicht durch die CST-Verkehrsströme tangiert werden, damit die Wirkung eines Hubs durch die 
Behörden und die Bevölkerung besser beurteilt werden kann. 

Bis 2045 wird der Vollausbau des CST Gesamtsystems angestrebt. Die Weiterentwicklung der ersten Teilstrecke zum 
Vollausbau beeinflusst den Güterumschlag in den Hubs der ersten Teilstrecke insb. in den belasteten äusseren Zu-
gangspunkten in Härkingen und Opfikon. Auf der Grundlage der CST Mengenprognosen 2045 für den Vollausbau 
von CST und den Verkehrsprognose 2045 wurde die Wirkung auf den Strassenverkehr abgeschätzt. Dabei wird nur 
der Strassenverkehr ohne Nebenhubanbindungen betrachtet. Dies entspricht einer worst case Betrachtung, werden 
doch durch unterirdische Netzeffekte oder durch zusätzliche Nebenhubanbindungen entstehendes Wachstum im 
System CST vollumfänglich auf die Strasse umgeschlagen. Dabei werden lediglich die Veränderungen am Hub und 
im Zufahrtsbereich beachtet. 

10.3. Verkehrsbelastungen durch das CST-System 

Gesamtverkehr/Verkehr Autobahn 

 Aus den Verkehrsanalysen (Abbildung 10-3) geht hervor, dass der schwere Güterverkehr auf der A1 im Jahr 2030 in 
einer konservativen Betrachtung um bis zu gut 30% der Fahrten entlastet werden kann. Bezogen auf den Gesamt-
verkehr entspricht dies einer Reduktion von rund 3% der Fahrten (DTV). 
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Abbildung 10-3: Veränderungen der Verkehrsbelastung durch CST auf dem Autobahnnetz, Szenario «Standard» (Quelle: Kopfdokument zu 
Hub-Verkehrsanalysen, B+S) 

Verkehr Hubs 

In Tabelle 10-1 wird gezeigt, wie sich der Verkehr an den Hubstandorten und den umliegenden Strassennetzen durch 
das CST System im Jahr 2030 verändern wird, verglichen mit den berechneten Verkehrsbelastungen im Referenzzu-
stand. Da alle Hubareale mehr als eine Zufahrtsstrasse haben, beziehen sich die Werte in folgender Tabelle auf die 
Zufahrt mit der grössten Zu- oder Abnahme.  

Tabelle 10-1: Verkehrszahlen pro Hub Standort und umliegendem Strassennetz im Jahr 2030 (rot: Zunahme, grün: Abnahme) 

Hub- 

Standorte 
(Hub-Areal) 

Verkehr di-
rekt am 
Hub-Areal 

Verkehr im Zufahrtsbereich 

Referenzzustand Prognosezustand 

Verände-
rung DTV 

DTV Gesamtverkehr Schwerverkehrsanteil DTV Gesamtverkehr Schwerverkehrsanteil 

Hub 1 (H1d) +334 пΩфлл 12.2% 4Ωмоу 16.3% 

Hub 2 (H2a) +нΩтул мпΩслл 17.8% мрΩ530 21.4% 

Hub 3 (H3d) -46 18Ω600 5.9% 1уΩопт 4.7% 

Hub 4 (H4i) +594 мтΩнрл 9.4% мтΩс67 10.9% 

Hub 5 (H5d) +382 25Ω930 11.1% 2рΩфпн 14.2 % 

Hub 6 (H6d) +488 моΩмлл 8.2% моΩ362 9.5% 

Hub 7 (H7b) ҌмΩфрл фΩулл 5.2% ммΩртл 10.2% 

Hub 8 (H8b) +344 ннΩплл 2.7% ннΩсрл 3.1% 

Hub 8 (H8v) +мΩмоу нлΩнлл 1.3 % нлΩпул 2.3% 

Hub 9 (H9j) +750 мпΩмлл 1.2% мпΩ370 1.9% 

Hub 10 (H10a) +мΩоол мфΩслл 5.7% нлΩ664 7.4% 

Hub 11 (H11m) +нΩпрл мосΩслл 3.9% мофΩлрл 4.9% 
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11. Auswirkung des Vorhabens auf die Umwelt 

11.1. Umweltrelevanzmatrix 

In Tabelle 11-1 werden zur Übersicht jeweils für die Bau- und Betriebsphase die relevanten Umweltbereiche aus-
gewiesen. Die Begründungen und Beschreibungen befinden sich in den einzelnen Umweltkapiteln. 

Tabelle 11-1: Relevanzmatrix 

Umweltbereich  

 

Bauphase Betriebsphase 
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Luftreinhaltung ƶ ƶ ƶ ƶ ƶ - 

Klima - - - - - - 

Lärm ƶ ƶ ƶ ƶ ƶ - 

Erschütterungen / abgestrahlter Körperschall ƶ ƶ ƶ - - - 

Nichtionisierende Strahlen (NIS) - - - ƶ ƶ - 

Grundwasser ƶ ƶ ƶ ƶ ƶ ƶ 

Oberflächengewässer und aquatische Ökosysteme ƶ ƶ ƶ ƶ - ƶ 

Entwässerung ƶ ƶ ƶ ƶ ƶ ƶ 

Boden ƶ - ƶ - - ƶ 

Altlasten ƶ - ƶ ƶ - - 

Abfälle, Umweltgefährdende Stoffe, Materialbewirtschaftung ƶ ƶ ƶ ƶ ƶ ƶ 

Umweltgefährdende Organismen ƶ - ƶ ƶ - ƶ 

Störfallvorsorge / Katastrophenschutz - - - - - - 

Wald ƶ - ƶ - - ƶ 

Flora, Fauna, Lebensräume ƶ - ƶ - - ƶ 

Landschaft und Ortsbild (inkl. Lichtimmissionen) ƶ - ƶ ƶ - ƶ 

Kulturdenkmäler, archäologische Stätten ƶ - ƶ - - - 

Legende:     ƶ relevant, Massnahmen notwendig 

                      -   nicht relevant, keine oder vernachlässigbare Auswirkungen 
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12. Umweltbereiche 

12.1. Luftreinhaltung 

12.1.1. Grundlagen 

Die Beurteilung erfolgt in diesem Umweltbereich auf Basis folgender rechtlicher und fachlicher Grundlagen. Über-
geordnete Grundlagen sind in Kapitel 3 aufgeführt: 

- Luftreinhalte-Verordnung (LRV) vom 16. Dezember 1985, SR 814.318.142.1 

- Vollzugshilfe Luftreinhaltung bei Bautransporten, BUWAL 2001  

- Richtlinie Luftreinhaltung auf Baustellen, BAFU 2009 (Ergänzte Ausgabe, Februar 2016) 

- Handbuch der Emissionsfaktoren des Strassenverkehrs, HBEFA 4.1 (1.11.2019)  

- Schriftenreihe Umwelt Nr. 355, BAFU 2004 

- Luftbelastung: Modelle und Szenarien, Konzentrationen der Luftschadstoffe Stickstoffdioxid, Russ und Fein-
staub PM10 und PM2.5 (https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/zustand/daten.html, Zugriff 
Februar 2023) 

- Luftqualität Kanton Zürich, NO2-Immissionen und Feinstaub-Immissionen 2020, GIS-Browser Kanton Zürich 
(https://maps.zh.ch, Zugriff März 2023) 

- Luftqualität Nordwestschweiz, NO2-Immissionen und Feinstaub-Immissionen 2015, (https://www.luftquali-
taet.ch, Zugriff März 2023)  

 

12.1.2. Pflichtenheft 

PH UVB Luf 01 Situation Luftschadstoffbelastungen 

Die NO2- und PM10-Immissionsituationen werden mittels Karten von Kantonen sowie anhand 

von Messstationen (Bund und Kantone) im ganzen Untersuchungsperimeter analysiert und 

dargestellt.  

PH UVB Luf 02 Definition der für die Luftreinhaltung relevanten Projektbestandteile  

Die für die Luftreinhaltung relevanten Projektbestanteile werden eruiert und dargestellt.  

 

12.1.3. Ist-Zustand 

Der erste Abschnitt des CST-Netzes vom Gäu bis Zürich wird durch drei Kantone verlaufen: Kanton Solothurn, Kanton 
Aargau und Kanton Zürich. Die rund 78 Kilometer lange Strecke weist Luftbelastungen vor allem entlang der Haupt-
verkehrsachsen (Autobahnen) und den innerstädtischen Bereichen auf. 

Die nachfolgenden Luftbelastungskarten (Abbildung 12-1 bis Abbildung 12-4) stellen die Immissionsbelastungen für 

NO2 und PM10 auf den zwei Abschnitten Neuendorf bis zur Kantonsgrenze Aargau/Zürich (bei Dietlikon) sowie Kan-

tonsgrenze Aargau/Zürich und Zürich Nord resp. Zürich Flughafen im Jahr 2015 resp. 2020 dar. 

Die Karten zeigen eine grobe Modellierung der Jahresmittelwerte und können damit nur ungefähre Hinweise über 
die Luftschadstoffbelastung geben. Aufgrund der vorliegenden Messdaten kann davon ausgegangen werden, dass 
die massgebenden Immissionsgrenzwerte der LRV (Jahresmittelwerte NO2 von 30 µg/m3 und PM10 von 20 µg/m3) 
im Ist-Zustand in der unmittelbaren Projektumgebung grösstenteils eingehalten werden. 
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Abbildung 12-1: NO2-Immissionen 2015 Abschnitt Neuendorf bis Dietlikon (Kantonsgrenze Aargau/Zürich, Luftqualität Nordwestschweiz) 

 

Abbildung 12-2: NO2-Immissionen 2020 Abschnitt Dietikon bis Zürich Nord (GIS-Browser Kanton Zürich) 
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Abbildung 12-3: Feinstaub (PM10)-Immissionen 2015 Abschnitt Neuendorf bis Dietlikon (Kantonsgrenze Aargau/Zürich, Luftqualität Nord-
westschweiz) 

 

Abbildung 12-4: Feinstaub (PM10)-Immissionen 2020 Abschnitt Dietikon bis Zürich Nord (GIS-Browser Kanton Zürich) 

Die modellierten Werte der Luftbelastung für das Jahr 2015 resp. 2020 betragen im Projektperimeter je nach Nähe 
zur nächsten Verkehrsachse für NO2 zwischen 18 und 45 ˃ƎκƳш ǳƴŘ ŦǸǊ PM10 zwischen 12 und 30 ˃ƎκƳ³. In den 
modellierten Karten ist ersichtlich, dass insbesondere direkt entlang der Hauptverkehrsachsen (hauptsächlich ent-
lang der Autobahn A1) die Schadstoffkonzentrationen im Ist-Zustand deutlich erhöht sind bzw. die Grenzwerte über-
schritten werden. 
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Gemäss des Immissionsmodells PolluMap (Modellierung der Luftschadstoffe in der Schweiz im Auftrag des BAFU), 
das 2020 aktualisiert wurde, stammten 2020 rund 59% der NOx-Emissionen aus dem Verkehr, 24% aus der Industrie 
und dem Gewerbe, 9% aus der Land- und Forstwirtschaft sowie 8% aus den Haushalten. Folglich ist die Autobahn 
A1 ein entscheidender Mitverursacher der hohen NOx-Belastung im Projektperimeter. Der Anteil an der Feinstaub-
belastung PM10 (an den Emissionen) beträgt für den Verkehr bezogen auf das Jahr 2020 rund 30%. Die Industrie 
verursacht rund 36%, die Haushalte ca. 18% und die Land- und Forstwirtschaft rund 15% der Emissionen. 

Tabelle 12-1: Konzentrationen von NO2 und PM10 den oberirdischen Projektbestandteilen 
Planungsperimeter Projektbestandteil NO2 PM10 

Neuendorf Hub 1 ол ˃ƎκƳш нл ˃ƎκƳш 

Härkingen Hub 2 ол ˃ƎκƳш нл ˃ƎκƳш 

Rickenbach Hub 3 нл ˃ƎκƳш 16 ˃ ƎκƳш 

Suhr Hub 4 ол ˃ƎκƳш му ˃ƎκƳш 

Schafisheim Hub 5 он ˃ƎκƳш нл ˃ƎκƳш 

Spreitenbach Hub 6 ол ˃ƎκƳш му ˃ƎκƳш 

Urdorf Hub 7 он ˃ƎκƳш мс ˃ƎκƳш 

Zürich Altstetten  Hub 8 Nord 24 ˃ ƎκƳш мс ˃ƎκƳш 

Zürich Albisrieden Hub 8 Süd 18-нп ˃ƎκƳш 14-мс ˃ƎκƳш 

Zürich Oerlikon Hub 9 22 ˃ ƎκƳш мс ˃ƎκƳш 

Zürich Flughafen Hub 10 22 ˃ ƎκƳш 14 ˃ ƎκƳш 

Opfikon Hub 11 ол ˃ƎκƳш 17 ˃ ƎκƳш 

Dübendorf Hochbord Hub 11 нн ˃ƎκƳш мс ˃ƎκƳш 

Dietlikon Industrie Hub 11 нс ˃ƎκƳш мс ˃ƎκƳш 

Tolwäng Rümlang Zwischenangriff нс ˃ƎκƳш мс ˃ƎκƳш 

Vogel Birmensdorf Projekteigene Depo-
nie (Typ A) 

му ˃ƎκƳш мп ˃ƎκƳш 

Bergrüti Dulliken Projekteigene Depo-
nie (Typ A) 

мс ˃ƎκƳш нл ˃ƎκƳш 

Dulliken Zwischenangriff / Un-
terhaltsstelle 

мп ˃ƎκƳш мп ˃ƎκƳш 

Hendschiken Zwischenangriff/ Un-
terhaltsstelle 

му ˃ƎκƳш му ˃ƎκƳш 

Limmattal Zwischenangriff/ Un-
terhaltsstelle 

ол ˃ƎκƳш нл ˃ƎκƳш 

Neuendorf Zwischenangriff нл ˃ƎκƳш мс ˃ƎκƳш 

Ristet Birmensdorf Zwischenangriff нл ˃ƎκƳш мп ˃ƎκƳш 

Ruttigen Zwischenangriff му ˃ƎκƳш мс ˃ƎκƳш 

 

Bornfeld Zwischenangriff му ˃ƎκƳш мс ˃ƎκƳш 

Sandgrueb Zwischenangriff 12-15 ˃ ƎκƳш 12-14 ˃ ƎκƳш 

12.1.4. Projektauswirkungen 

Grundlage für die Beurteilung der durch den Betrieb der Anlage verursachten Luftschadstoffbelastung bildet die 
Luftreinhalteverordnung (LRV). Diese regelt die vorsorgliche Emissionsbegrenzung für stationäre Anlagen und die 
höchstzulässige Belastung der Luft (Immissionsgrenzwerte Anhang 7 LRV). Der Immissionsgrenzwert (Jahresmittel) 
ōŜǘǊŅƎǘ ол ˃ƎκƳо ŦǸǊ {ǘƛŎƪǎǘƻŦŦŘƛƻȄƛŘ όbhнύ ǳƴŘ нл ˃ƎκƳо ŦǸǊ CŜƛƴǎǘŀǳō όtaмлύΦ  

Die Baurichtlinie Luft (BAFU 2016) legt die Anforderungen und die zu treffenden Massnahmen für die Bauphase fest. 
Dabei wird je nach Grösse der Baustelle zwischen der Massnahmenstufe A und B unterschieden.  
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Bauphase Hub 

Emissionen Baumaschinen und Geräte 

Die Bauarbeiten sind mit Schadstoffemissionen verbunden, welche in der Umgebung der Hubs zu Belastungen füh-
ren können. Im vorliegenden Projekt werden v. a. Tätigkeiten im Tief- und im Ingenieurbaubereich (z.B. Baustellen-
einrichtungen Installationsplätze und -pisten, Erd-, Aushub- und Schüttarbeiten etc.), erwartet, die motorischen 
Emissionen und Stäube verursachen. Angrenzend an die Projektperimeter liegen Wohn- und Betriebsgebäude. 
Diese Aspekte sind bei der Einstufung des Projektes in die entsprechende MaǎǎƴŀƘƳŜƴǎǘǳŦŜ ƎŜƳŅǎǎ α.ŀǳǊƛŎƘǘƭƛƴƛŜ 
[ǳŦǘά ŜōŜƴǎƻ Ȋǳ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎŜƴ ǿƛŜ ŘƛŜ DǊǀǎǎŜ ǳƴŘ ŘƛŜ 5ŀǳŜǊ ŘŜǊ .ŀǳǎǘŜƭƭŜn. Generell gilt, dass emissionsarme 
Bauweisen und Bauverfahren vorzusehen sind. 

Emissionen Bautransporte 

Neben den Bautätigkeiten können die erforderlichen Bautransporte entlang der Transportrouten zu Belastungen 
führen. Als Bautransporte sind vor allem die Materialtransporte massgebend. Die Mengen von an- und abzuführen-
dem Material für die Hubs sowie die Ver- und Entsorgungseinrichtungen sind zum heutigen Zeitpunkt noch nicht 
bekannt. Wo möglich werden Bahntransporte und Förderbänder vorgesehen. Details zu den Transportfahrzeugen, 
-routen und -mengen sind im Rahmen des UVB 2. Stufe genauer abzuklären und zu beschreiben. 

Bauphase Tunnel 

Emissionen Baumaschinen und Geräte 

Die Bauarbeiten am Tunnel sind mit Schadstoffemissionen verbunden, die besonders im Tunnelsystem sowie im 
Bereich der Zugänge zu Belastungen führen können. Zur Erstellung des Tunnelsystems sind insbesondere Erd- und 
Aushubarbeiten sowie Ausbrucharbeiten unter Tag erforderlich, die Luftschadstoff- und Staubemissionen verursa-
chen. Für die Erstellung des Tunnels sind besonders die Zugänge als Versorgungseinrichtungen sowie die Zwischen-
angriffe ausschlaggebend, wo Emissionen konzentriert vorkommen können. Die Art der luftseitigen Tunnelversor-
gung- und -entsorgung (Lüftung, Frisch- und Abluft, etc.) während der Bauphase wird im UVB 2. Stufe beschrieben. 
Angrenzend an die Zugänge und Zwischenangriffe liegen teilweise Wohn- und Betriebsgebäude. Diese Aspekte sind 
ōŜƛ ŘŜǊ 9ƛƴǎǘǳŦǳƴƎ ŘŜǎ tǊƻƧŜƪǘŜǎ ƛƴ ŘƛŜ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜ aŀǎǎƴŀƘƳŜƴǎǘǳŦŜ ƎŜƳŅǎǎ α.ŀǳǊƛŎƘǘƭƛƴƛŜ [ǳŦǘά ŜōŜƴǎƻ Ȋǳ 
berücksichtigen wie die Grösse und die Dauer der Baustellen. Generell gilt, dass emissionsarme Bauweisen und 
Bauverfahren zu wählen sind. 

Emissionen Bautransporte 

Die erforderlichen Bautransporte für den Abtransport des Tunnelausbruchmaterial kann entlang der Transportrou-
ten zu Belastungen führen. Für die Mengen von an- und abzuführendem Material im Zusammenhang mit dem Tun-
nelbau sind zum heutigen Zeitpunkt erst grobe Schätzungen bekannt. Für den Tunnelausbruch allein wird von ca. 
5.5 Mio. m3 fest Ausbruchmaterial ausgegangen, dieses Material wird in projekteigenen Deponien (Typ A) deponiert 
oder anderweitig wiederverwendet wird. Wo möglich werden Bahntransporte und Förderbänder für den Transport 
des Tunnelausbruchmaterials vorgesehen. Details zu den Transportarten, -routen und -mengen sind im Rahmen des 
UVB 2. Stufe genauer abzuklären und zu beschreiben. 

Betriebsphase Hub 

Durch die Konzentration der Güteranlieferung durch LKW werden die Luftschadstoffemissionen im direkten Umfeld 
der Hubs voraussichtlich zunehmen. Es werden, wenn möglich alle Fahrzeuge an den Hubs elektrisch oder CO2 neut-
ral betrieben. Deshalb müssen im Umweltverträglichkeitsberichts 2. Stufe die Auswirkungen der Strasse auf Lufte-
missionen beurteilt und ς wenn erforderlich ς Massnahmen zur Minderung der Auswirkungen definiert werden. 

Dadurch, dass der unterirdische Gütertransport mit autonom fahrenden Elektrofahrzeugen erfolgen soll, werden 
keine schädlichen Luftemissionen im Bereich der Zugänge (wie sie bei Strassentunnelportalen anfallen) erwartet. 
Dennoch muss im UVB 2. Stufe die Lüftung des Tunnelsystems und der Zugänge zum Tunnel beschrieben und beur-
teilt werden. 

Betriebsphase Tunnel 

Im Betriebszustand wird die Luftbelastung entlang der ehemaligen Transportrouten (hauptsächlich Autobahn A1) 
voraussichtlich zurückgehen, da neu Güter von der Strasse auf den CST umgelagert werden können, sprich LKW-
Transporte werden reduziert. 

Der Tunnel liegt unterirdisch und durch die automatischen Fahrzeuge mit elektronischen Antriebssystemen sind 
keine Luftverschmutzungen zu erwarten. 
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12.1.5. Beurteilung 

Der Projektperimeter ist besonders entlang der Hauptverkehrsachsen sowie den innerstädtischen Bereichen bereits 
durch Luftschadstoffe vorbelastet. Die Grenzwerte werden heute meist eingehalten, einzelne Überschreitungen 
können jedoch insbesondere in direkter Nachbarschaft zu Industriegebieten und Hauptverkehrsachsen verzeichnet 
werden (H5 Industriegebiet Schafisheim und H7 Industriegebiet Urdorf). 

Bauarbeiten und Bautransporte sind mit Schadstoffemissionen verbunden, die in der unmittelbaren Umgebung der 
Baustellen zu einer Erhöhung der Luftbelastung durch Schadstoffe und Stäube führen können. Während der Be-
triebsphase ist mit erhöhten Luftschadstoffemissionen im Bereich der Hubs aufgrund der neuen Güterströme zu 
rechnen. Gleichzeitig kann davon ausgegangen werden, dass die Immissionen entlang der ehemaligen Transport-
routen zurückgehen. Die unterirdisch verkehrenden Güter werden mit elektrischen Fahrzeugen transportiert, durch 
die keine Luftverschmutzungen erwartet werden. 

Das Projekt ist zum heutigen Planungsstand noch nicht so weit fortgeschritten, dass eine definitive Aussage zur 
Luftbelastung während der Bauphase gemacht werden kann. Die Einstufung des Projektes in die entsprechende 
aŀǎǎƴŀƘƳŜƴǎǘǳŦŜ ƎŜƳŅǎǎ α.ŀǳǊƛŎƘǘƭƛƴƛŜ [ǳŦǘά ǎƻǿƛŜ ŘƛŜ ŘŜŦƛƴƛǘƛǾŜ .ŜǳǊǘŜƛƭǳƴƎ ŘŜǎ YŀǇƛǘŜƭǎ [ǳŦǘ ŜǊŦƻƭƎǘ ƛƴ ŘŜǊ ¦±. 
2. Stufe. 

12.1.6. Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe 

PH UVB2 Luf 01 Massnahmen Bauphase 

Im Rahmen des UVB 2. Stufe werden die Massnahmenstufen gemäss Richtlinie Luftreinhal-

tung auf Baustellen überprüft sowie die einzelnen Massnahmen gemäss Baurichtlinie Luft de-

finiert. 

Die Beurteilung der Bautransporte erfolgt anhand der Vollzugshilfe Luftreinhaltung bei Bau-

transporten. 

 

PH UVB2 Luf 02 Analyse und Massnahmen Betriebsphase 

Die Auswirkungen der für die Luftreinhaltung relevanten Projektbestanteile (u.a. Lüftung, Zu-

gänge etc.) auf die Luftschadstoffbelastungssituationen werden qualitativ aufgezeigt und be-

urteilt.  

Entsprechenden Massnahmen werden geprüft und festgelegt. 

 

12.2. Klima 

12.2.1. Grundlagen 

Bundesgesetz über die Reduktion der CO2 Emissionen (CO2-Gesetz) vom 23. Dezember 2011, SR 641.71 

Verordnung über die CO2-Abgabe (CO2-Verordnung) vom 30. November 2012, SR 641.711 

12.2.2. Ist-Zustand und Bewertung 

Durch den Verkehr der oberirdischen Gütertransporte werden Treibhausgase emittiert. Cargo sous terrain unterlie-

gen jedoch nicht dem CO2-Gesetz und es bestehen daher keine anlagespezifischen Vorschriften. Der Umweltbereich 

αYƭƛƳŀά ƛǎǘ ǎƻƳƛǘ ƛƳ ǾƻǊƭƛŜƎŜƴŘŜƴ Cŀƭƭ ƴƛŎƘǘ ǊŜƭŜǾŀƴǘΦ 

12.3. Lärm 

12.3.1. Grundlagen 

Die Beurteilung erfolgt in diesem Umweltbereich auf Basis folgender rechtlicher und fachlicher Grundlagen. Über-
geordnete Grundlagen sind in Kapitel 1.5 aufgeführt: 

- Lärmschutzverordnung (LSV) vom 15.Dezember 1986, SR 814.41 

- Baulärm-Richtlinie, Bundesamt für Umwelt, Stand 2011 

- Anwendungshilfe zur Baulärm-Richtlinie, Cercle Bruit, 2005 
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- Web-GIS des Bundes: Eisenbahnlärm (tats. Emissionen T), BAFU (www.map.geo.admin.ch), Zugriff März 2023 

- Web-GIS des Bundes: Strassenverkehrslärm (Tag), BAFU (www.map.geo.admin.ch), Zugriff März 2023 

- Web-GIS Solothurn: Nutzungsplanung, Kanton Solothurn (https://geo.so.ch/map/), Zugriff März 2023 

- Web-GIS Aargau: Bauzonenplan, Kanton Aargau (https://www.ag.ch/app/agisviewer4/v1/agisviewer.html), 
Zugriff März 2023 

- Web-GIS Zürich: ÖREB-Kataster und Strassenlärm, Kanton Zürich (www.maps.zh.ch), Zugriff März 2023 

12.3.2. Pflichtenheft 

PH UVB1 Lär 01 Belastungssituation Strassen- und Eisenbahnlärm 

Die Lärm-Immissionssituationen (Strasse und Eisenbahn) werden mittels Karten von Bund 

und Kantonen im ganzen Untersuchungsperimeter analysiert und dargestellt. 

 

PH UVB1 Lär 02 Lärmrechtliche Einordnung 

Die lärmrechtliche Einordnung der einzelnen hinsichtlich Lärmes relevanten Projektbe-

standteile wird gemäss den Anforderungen der LSV vorgenommen.  

(Die Analyse und Beurteilung der Auswirkungen der hinsichtlich Lärmes relevanten Projekt-

bestanteile auf die Lärmbelastungssituationen (Betriebszustand: Strassenverkehrslärm, In-

dustrie- und Gewerbelärm sowie allenfalls Eisenbahnlärm) sowie die Festlegung von entspre-

chenden Massnahmen erfolgen im Rahmen des UVB 2. Stufe.) 

 

12.3.3. Ist-Zustand 

Das Projektgebiet stellt heute mit der Autobahn A1, den zahlreichen Hauptstrassen sowie den Bahnverkehrsträgern 
eine wichtige Verkehrsachse im Schweizer Mittelland dar. Die dabei verursachten Lärmemissionen führen entlang 
der stark befahrenen Verkehrsinfrastrukturbauten zu Lärmbelastungen (Anhang B und Anhang C).  

Tunnel (unterirdische Projektbestanteile) 

Für den Umweltbereich Lärm sind lediglich die oberirdischen Projektbestandteile relevant. Auf die Planungskorri-
dore (Tunnelsystem) wird daher in diesem Kapitel nicht eingegangen.  

Hub, Zwischenangriffe, projekteigene Deponien Typ A (oberirdische Projektbestandteile) 

Lärmtechnisch sind ausschliesslich die oberirdischen Teile, sprich die Hubs, die Zwischenangriffe/Unterhaltsstellen 
sowie die projekteigenen Deponien (Typ A) relevant. Im vorliegenden Fachkapitel Lärm wird daher auf diese Pro-
jektbestandteile eingegangen. 

In der folgenden Tabelle 12-2 sind die durch den Strassenverkehr und die Eisenbahn verursachten Lärmbelastungen 
aufgeführt, welche die Planungsperimeter tangieren. 

 

Tabelle 12-2: Lärmbelastungen in den Planungsperimeter (Lr Tag, dB(A)) (Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU) 

Planungsperimeter Projektbe-
standteil 

Nutzung / Empfind-
lichkeitsstufe 

Standort- 
eigenschaft 

Strassenlärm (Tag)  

6:00-22:00 

Eisenbahnlärm (Tag) 

6:00-22:00 

Neuendorf Hub 1 Industriezone 

Ganzen Projektperi-
meter liegt in Indust-
riezone 

Keine ES-Zone zuge-
ordnet 

Favorisierter Hub 
H1d ist bzgl. Lärm die 
beste Wahl, da der 
Standort am weites-
ten von Siedlungsge-
biet (Oberbuchsiten 
und Egerkingen) ent-
fernt liegt. 

Nationalstrasse A1: 
> 75 dB(A) 
Distanz: 500 m 

Linie Nr. 410, 
km 49.101 ς 50.857: 
74 dB(A) 
Distanz: 300 m 
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Planungsperimeter Projektbe-
standteil 

Nutzung / Empfind-
lichkeitsstufe 

Standort- 
eigenschaft 

Strassenlärm (Tag)  

6:00-22:00 

Eisenbahnlärm (Tag) 

6:00-22:00 

Härkingen Hub 2 Industriezone und 
Zone für publikums-
intensive Anlagen 
(nur H2i) 

Keine ES-Zone zuge-
ordnet und ES III (nur 
H2i) 

Favorisierter Hub H2a 
und zu prüfender 
Hub H2g sind die 
beste Wahl, da weit 
von Siedlungsgebiet 
entfernt. 

Nationalstrasse A2: 
> 75 dB(A) 
Distanz: 50 m 

Linie Nr. 410, 
km 48.336 ς 48.495: 
74 dB(A) 
Distanz: 100 m 

Rickenbach Hub 3  Industriezone, Ge-
werbezone, Arbeits-
zone A1 und A2 

ES III und ES IV 

Favorisierter Hub 
H3d in 150 m Distanz 
zu nächstem Wohn-
haus. 

Solothurnerstrasse: 
70 - 75 dB(A) 
Distanz: 400 m 

Linie Nr. 410, 
km 43.602 ς 44.838: 
75 dB(A) 
Distanz: 50 m 

Suhr Hub 4 Industriezone, Ar-
beitszone A2 

ES IV 

Favorisierter Hub H4i 
liegt 500 m vom 
nächsten Siedlungs-
gebiet entfernt. 

K235: 
83 dB(A) 
Distanz: 400 m 

Linie Nr. 645, 
km 65.740 ς 66.732: 
62 dB(A) 
Distanz: 350 m 

Schafisheim Hub 5 Industriezone, Ar-
beitszone A2 

ES IV 

Favorisierter Hub 
H5d in 200 m Distanz 
zur nächsten Wohn-
zone. 

K111: 
82 dB(A) 
Distanz: 50 m 

Linie Nr. 645, 
km 65.620 ς 66.745: 
62 dB(A) 
Distanz: 50 m 

Spreitenbach Hub 6 Arbeitsplatzzone 

ES IV 

Favorisierter Hub 
H6d in 200 m Distanz 
zur nächsten Wohn-
zone. 

K295: 
79 dB(A) 
Distanz: 50 m 

Linie Nr. 693, 
km 14.685 ς 15.185: 
62 dB(A) 
Distanz: 80 m 

Urdorf Hub 7 Industriezone 

ES IV 

Keine Wohnzonen in 
der unmittelbaren 
Umgebung 

N1c- (A3/A4): 
89 dB(A) 
Distanz: 40 m 

Linie Nr. 711, 
km 10.313 ς 11.765: 
66 dB(A) 
Distanz: 800 m 

Zürich Altstetten Hub 8 Nord Sechsgeschossige 
Zentrumszone, In-
dustrie- und Gewer-
bezone 

ES III und IV 

Favorisierter Hub H8l 
in 50 m Distanz zur 
nächsten Wohnzone 

Der Hub 8b liegt 
100 m von der nächs-
ten Wohnzone 

Europabrücke ς Hohl-
strasse: 
55 ς 65 dB(A) 
Distanz: Direkt an 
beide Strassen an-
grenzend 

Pfingstweidstrasse: 
84 dB(A) 
Distanz: 50 m 

Linie Nr. 711 
km: 3.329 ς 3.89 
55 ς 65 dB(A) 

Linie Nr. 709, 
km 2.657 ς 3.267: 
59 dB(A) 
 

Linie Nr. 718, 
km 2.077 ς 2.262 
65 dB(A) 

Distanz: Planungsperi-
meter liegt auf Bahnli-
nie 
 

Zürich Albisrieden Hub 8 Süd Industrie- und Ge-
werbezone 

ES IV 

Der favorisierte Hub 
H8v liegt 10 m von 
der nächsten Wohn-
zone entfernt 

Flurstrasse ς Spi-
serstrasse: 
40 ς 60dB(A) 

Linie Nr. 711 
km: 3.329 ς 3.89 
(Referenz: Hub 8l) 
Keine Lärmimmissio-
nen 
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Planungsperimeter Projektbe-
standteil 

Nutzung / Empfind-
lichkeitsstufe 

Standort- 
eigenschaft 

Strassenlärm (Tag)  

6:00-22:00 

Eisenbahnlärm (Tag) 

6:00-22:00 

Distanz: Direkt an 
beide Strassen an-
grenzend 

Distanz: 1.1 km 

Zürich Oerlikon Hub 9 Zentrumszone 

ES III 

Nächste Wohnzone 
zu favorisiertem Hub 
H9j liegt in 70 m Ent-
fernung. 

Hagenholzstrasse: 
77 dB(A) 
Distanz: 60 m 

 

Siewerdtstrasse: 
67 dB(A) 
Distanz: 100 m 

Linie Nr. 751, 
km 5.253 ς 7.940: 
69 dB(A) 
Distanz: 30 m 

Zürich Flughafen Hub 10 Industriezone 

ES III 

Favorisierter Hub 
H10a liegt rund 
200 m von den 
nächsten Wohnhäu-
sern entfernt. 

Birchstrasse: 
80 dB(A) 
Distanz: 20 m 

Linie Nr. 752, 
km 7.897 ς 8.232: 
70 dB(A) 
Distanz: 200 m 

Opfikon Hub H11 ES III Favorisierter Hub 
liegt rund 100 m von 
den nächsten Wohn-
häusern entfernt 

N11  

95 dB(A) 

Distanz: 15 m 

Linie Nr. 752 
km 8.232 ς 8.665 
75 dB(A) 
Distanz 20 m 

Dübendorf Hoch-
bord 

Hub 11 Zentrumszone, In-
dustrie- und Gewer-
bezone, Freihalte-
zone 

ES III, keine ES Zone 
zugewiesen 

Die kürzeste Distanz 
zum nächsten Wohn-
quartier beträgt rund 
100 m. 

Ueberlandstrasse: 
83 dB(A) 
Distanz: 0 m 

Linie Nr. 745, 
km 107.140 ς 107.527: 
73 dB(A) 
Distanz: 0 m 

Dietlikon Industrie Hub 11 Industriezone, Ge-
werbezone 

ES III 

Die nächsten Wohn-
gebäude liegen in ei-
ner Distanz von rund 
40 m. 

Industriestrasse: 
70 dB(A) 
Distanz: 20 m 
Brüttisellerstrasse - 
Zürichstrasse: 
40 ς 65 dB(A) 
Distanz: Direkt an 
Brüttisellerstrasse an-
grenzend und 150 m 
von Zürichstrasse 
entfernt 

Linie Nr. 751 
km: 11.049 ς 12.643 
40 ς 50 dB(A) 

Distanz: 200 m 

Vogel Birmensdorf Projektei-
gene Depo-
nie (Typ A) 

Landwirtschaftszone 

Keine ES Zone zuge-
ordnet 

 

Die Distanz zu be-
wohntem Gebiet liegt 
bei 300 m, allerdings 
liegt ein Landwirt-
schaftsbetrieb mit 
lärmempfindlicher 
Nutzung in rund 50 m 
Entfernung. 

Waldeggstrasse: 
81 dB(A) 
Distanz: 30 m 

Linie Nr. 711, 
km 10.313 ς 11.765: 
66 dB(A) 
Distanz: 20 m 

Bergrüti Dulliken Projektei-
gene Depo-
nie (Typ A) 

Landwirtschaftszone 
(und Wald) 

ES III 

Nächste Wohnzone 
liegt ca. 65 m zum 
Rand der Auffüllung 
entfernt. 

Nächste Hauptver-
kehrsachse liegt in 
über 1 km Entfer-
nung. Für nähergele-
gene Nebenstrassen 

Linie Nr. 540, 
km 43.417 ς 44.260:  
Distanz: > 1 km 



 

SP_190_BER_UVB_Stufe1_231219.docx  Seite 79 von 203 

 

Planungsperimeter Projektbe-
standteil 

Nutzung / Empfind-
lichkeitsstufe 

Standort- 
eigenschaft 

Strassenlärm (Tag)  

6:00-22:00 

Eisenbahnlärm (Tag) 

6:00-22:00 

sind keine Emissio-
nen bekannt. 

Dulliken Zwischenan-
griff / Unter-
haltsstelle 

Industrie- und Ge-
werbezone, Gewer-
bezone, Landwirt-
schafszone, Kiessab-
baugebiet, Wald 

ES III und ES IV 

Die nächsten Wohn-
gebäude liegen in 
rund 50 m Entfer-
nung. 

Hauptstrasse: 
70 ς 75 dB(A) 
Distanz: 50 m 

Linie Nr. 540, 
km 44.260 ς 44.445:  
Distanz: 50 m 

Hendschiken Zwischenan-
griff / Unter-
haltsstelle 

Landwirtschafts-
zone, Wald 

Keine ES Zone ausge-
schieden 

Der Perimeter grenzt 
an eine Wohn- und 
Gewerbezone mit 
Wohnnutzung (20 m). 

K123: 
84 dB(A) 
Distanz: 0 m 

Linie Nr. 653, 
km 65.777 ς 67.893: 
78 dB(A) 
Distanz: 0 m 

Limmattal Zwischenan-
griff / Unter-
haltsstelle 

Landwirtschaftszone 

 

 Keine ES Zone ausge-
schieden 

Die nächsten Wohn-
häuser liegen in rund 
100 m Entfernung. 

Grütstrasse direkt an 
Perimeter angren-
zend; 40 ς 50 dB(A), 
teilweise < 40 dB(A) 

Linie Nr. 691, 
km 11.924 ς 12.865: 
71 dB(A) 
Distanz: 1000 m 

Neuendorf Zwischenan-
griff 

Landwirtschaftszone 

Keine ES Zone ausge-
schieden 

Liegt ausserhalb von 
Siedlungsgebiet und 
angrenzend an In-
dustriegebiet. Peri-
meterrand liegt rund 
300 m von den 
nächsten Wohnhäu-
sern entfernt (Land-
wirtschaftsbetrieb). 

 

Nationalstrasse A1: 
> 75 dB(A) 
Distanz: 550 m 

Linie Nr. 410, 
km 49.101 ς 50.857: 
74 dB(A) 
Distanz: 350 m 

Ristet Birmensdorf Zwischenan-
griff 

Landwirtschafts-
zone, Wald, Indust-
riezone 

Keine ES zugewiesen 
und ES IV 

Landwirtschaftsbe-
trieb in über 400 m 
Entfernung. 

Urdorfstrasse: 
80 dB(A) 
Distanz: 20 m 

Linie Nr. 711, 
km 10.313 ς 11.765: 
66 dB(A) 
Distanz: 20 m 

Ruttigen Zwischenan-
griff 

ES III, Landwirt-
schaftszone 

Landwirtschaftsbe-
trieb in ca. 65 m Ent-
fernung 

Nächste Hauptver-
kehrsachse liegt in 
über 1 km Entfer-
nung. Für nähergele-
gene Nebenstrassen 
sind keine Emissio-
nen bekannt. 

Linie Nr. 450 
km 40.763 ς 43.373 
80 dB(A) 
Distanz: 0 m 

Bornfeld Zwischenan-
griff 

ES III, Landwirt-
schaftszone 

Landwirtschaftsbe-
trieb liegt innerhalb 
des Perimeters. Der 
Perimeterrand grenzt 
im Westen direkt an 
eine Wohnsiedlung 
(ES II) an. 

Mittelgäustrasse 
keine Angaben zu 
Emissionen vorhan-
den 
Distanz: 30 m 

Linie Nr. 410 
km 40.042 ς 43.601 
76.9 dB(A) 
Distanz: 480 m 
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Planungsperimeter Projektbe-
standteil 

Nutzung / Empfind-
lichkeitsstufe 

Standort- 
eigenschaft 

Strassenlärm (Tag)  

6:00-22:00 

Eisenbahnlärm (Tag) 

6:00-22:00 

Sandgrueb Zwische-
nangriff 

Wald / Zone für öf-
fentliche Bauten und 
Anlagen 

ES II/III 

Im Perimeter liegen 
Sportplätze und 
Wald. Die nächsten 
Wohngebäude liegen 
in 50 m Entfernung 
(ES II) 

Oltnerstrasse: 
45 ς 55 dB(A) 
Distanz: 20 m von Pe-
rimetergrenze ent-
fernt 

Linie Nr. 500 
km: 40.849 ς 42.068 
50 ς 65 dB(A) 
Distanz: Unmittelbar 
an Bahnlinie grenzend 

Tolwäng Rümlang Zwischen-an-
griff 

Industrie- und Ge-
werbezone 

ES III 

Die nächsten Wohn-
gebäude liegen 
500 m vom ZA ent-
fernt. 

Birchstrasse: 
65 -75 dB(A) 
Distanz: 15 m 

 

Linie Nr. 760, 
km 7.827 ς 8204: 
78.4 dB(A) 
Distanz: 300 m 

 

12.3.4. Projektauswirkungen 

Bauphase Hub 

Emissionen Baumaschinen und Geräte 

Die mit den Bauarbeiten in Zusammenhang stehenden Lärmemissionen können in der Umgebung zu zusätzlichen 
Lärmbelastungen führen. Gemäss Baulärmrichtlinie sind Massnahmen erforderlich, wenn: 

- ǎƛŎƘ wŅǳƳŜ Ƴƛǘ ƭŅǊƳŜƳǇŦƛƴŘƭƛŎƘŜǊ bǳǘȊǳƴƎ ƛƴ ŜƛƴŜƳ !ōǎǘŀƴŘ Ǿƻƴ Җ олл Ƴ ȊǳǊ .ŀǳǎǘŜƭƭŜ ōŜŦƛƴŘŜƴ ǊŜǎǇΦ Җ слл 
m, falls Bauarbeiten in Zeiten mit erhöhtem Ruheanspruch stattfinden (gilt nicht für Untertagebau). 

- ŘƛŜ αƭŅǊƳƛƎŜ .ŀǳǇƘŀǎŜά ƻŘŜǊ ŘƛŜ ƭŅǊƳƛƴǘŜƴǎƛǾŜƴ .ŀǳŀǊōŜƛǘŜƴ ƭŅƴƎŜǊ ŀƭǎ м ²ƻŎƘŜ ŘŀǳŜǊƴΦ 

- Bauarbeiten / lärmintensive Bauarbeiten in der Nacht erfolgen. 

Im vorliegenden Fall sind Räume mit lärmempfindlicher Nutzung (Wohnzonen mit Empfindlichkeitsstufe II und III) 
in weniger als 300 m Distanz zu den Perimetern vorhanden. Im UVB 2. Stufe wird die Massnahmenstufe gemäss der 
Baulärm-Richtlinie festgelegt. Sollten Arbeiten in Zeiten mit erhöhtem Ruheanspruch durchgeführt werden, wird 
die Massnahmenstufe für die lärmige Bauphase verschärft. 

Emissionen Bautransporte 

Bautransporte verursachen entlang der gesamten Transportroute Lärmbelastungen. Als Bautransporte sind vor al-
lem die Materialtransporte massgebend. Wie im Kapitel 8.2.2 beschrieben, fällt während der Bauphase 4.5 bis 7.5 
Mio. m3 Tunnelausbruchmaterial an. Das Ausbruchmaterial muss von den Zwischenangriffen auf die umliegenden 
Deponien abtransportiert werden. Des Weiteren erfolgen für den Bau von CST weitere Transportfahrten (Anliefe-
rung diverser Baumaterialien). Insgesamt müssen folglich mehr als 7.5 Mio. m3 Material transportiert werden. Ein 
Grossteil des Materials wird nach Möglichkeit mit der Bahn oder mit Förderbändern transportiert werden. Details 
zu den transportierten Materialmengen sind in der nächsten Projektphase im Rahmen des UVB 2. Stufe genauer 
abzuklären. 

Mit den vorgesehenen Massnahmen (Abwicklung von Transportfahrten über die Schienen, Erstellung eines Trans-
portkonzepts, Berücksichtigung von nahe gelegenen Lieferanten/Abnehmern etc.) und der Berücksichtigung der 
Baulärm-Richtlinie (BAFU 2006) kann die Belastung voraussichtlich in einem gesetzlich zulässigen Rahmen gehalten 
werden. 

Im Rahmen des UVB 2.Stufe, wenn das definitive Vorgehen während der Bauphase bekannt ist, werden die Bau-
transporte beschrieben und allfällige Massnahmen definiert. Abhängig von der vorhandenen Verkehrsmenge, der 
Lärmempfindlichkeit der betroffenen Gebiete sowie dem zusätzlich durch die Bautransporte generierten Verkehr 
wird die zu treffende Massnahmenstufe gemäss der Baulärm-Richtlinie für die Bautransporte bestimmt. 
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Bauphase Tunnel 

Emissionen Baumaschinen und Geräte 

Die Tunnelbohrmaschinen verursachen Lärmemissionen unter Tage und sind dadurch von lärmempfindlichen Emp-
fängern getrennt. Von den Maschinen ausgehende Erschütterungen werden im Kapitel 12.4 Erschütterungen be-
handelt. 

Emissionen Bautransporte 

Materialtransporte verursachen entlang der gesamten Transportroute Lärmbelastungen. Wie im Kapitel 8 beschrie-
ben, fällt während der Bauphase ca. 5.5 Mio. m3 Tunnelausbruchmaterial an. Das anfallende Material wird, wenn 
immer möglich, mit der Bahn oder mit Förderbändern transportiert. Details zu den transportierten Materialmengen 
werden in der nächsten Projektphase im Rahmen des UVB 2. Stufe genauer abgeklärt. 

Bauphase projekteigene Deponien (Typ A) 

Emissionen Baumaschinen und Geräte 

Zu Bauphase der projekteigenen Deponien (Typ A) zählt die Erstellung der Installationsflächen und Zufahrtswegen. 
Die mit diesen Arbeiten in Zusammenhang stehenden Lärmemissionen können in der Umgebung zu zusätzlichen 
Lärmbelastungen führen. Gemäss Baulärmrichtlinie sind Massnahmen erforderlich, wenn: 

- ǎƛŎƘ wŅǳƳŜ Ƴƛǘ ƭŅǊƳŜƳǇŦƛƴŘƭƛŎƘŜǊ bǳǘȊǳƴƎ ƛƴ ŜƛƴŜƳ !ōǎǘŀƴŘ Ǿƻƴ Җ олл Ƴ ȊǳǊ .ŀǳǎǘŜƭƭŜ ōŜŦƛƴŘŜƴ ǊŜǎǇΦ Җ слл 
m, falls Bauarbeiten in Zeiten mit erhöhtem Ruheanspruch stattfinden (gilt nicht für Untertagebau). 

- ŘƛŜ αƭŅǊƳƛƎŜ .ŀǳǇƘŀǎŜά ƻŘŜǊ ŘƛŜ ƭŅǊƳƛƴǘŜƴǎƛǾŜƴ .ŀǳŀǊōŜƛǘŜƴ ƭŅƴƎŜǊ ŀƭǎ м ²ƻŎƘŜ ŘŀǳŜǊƴΦ 

- Bauarbeiten / lärmintensive Bauarbeiten in der Nacht erfolgen. 

Im vorliegenden Fall sind Räume mit lärmempfindlicher Nutzung (Wohngebiet und Landwirtschaftsbetrieb in weni-
ger als 300 m Distanz zu den Perimetern vorhanden. Im UVB 2. Stufe wird die Massnahmenstufe gemäss der Bau-
lärm-Richtlinie festgelegt. Sollten Arbeiten in Zeiten mit erhöhtem Ruheanspruch durchgeführt werden, wird die 
Massnahmenstufe für die lärmige Bauphase verschärft. 

Emissionen Bautransporte 

Die Bautransporte zur Erstellung der Einrichtungen für den Betrieb der projekteigenen Deponien (Typ A) verursa-
chen entlang der Transportwege Lärmbelastungen. Im Rahmen des UVB. 2. Stufe werden diese Transportrouten 
sowie der dadurch verursachte Mehrverkehr beschrieben und beurteilt. 

Emissionen Betrieb projekteigene Deponien (Typ A) 

Die durch die projekteigenen Deponien (Typ A) bedingten Lärmemissionen werden durch die vor Ort eingesetzten 
Maschinen und durch die Lieferfahrzeuge verursacht. Die Lärmemissionen, die durch den Betrieb auf dem Gelände 
verursacht werden, werden dem Industrie- und Gewerbelärm zugerechnet. Der Lärm, der durch Materialanliefe-
rungen verursacht wird, wird abhängig von der Transportart einer Lärmart zugewiesen (LKW = Strassenlärm, Bahn-
transporte = Eisenbahnlärm, Förderbänder = Industrie- und Gewerbelärm) und wird im UVB 2. Stufe genauer be-
schrieben und beurteilt. 

 

Betriebsphase Hub 

Die Hubs gelten lärmrechtlich als neue ortsfeste Anlagen (Bewilligung resp. Erstellung nach 1985). Die Lärmemissi-
onen von neuen Anlagen müssen soweit begrenzt werden, wie dies technisch und betrieblich möglich sowie wirt-
schaftlich tragbar ist. Die von einer neuen Anlage erzeugten Lärmimmissionen müssen die Planungswerte einhalten 
(Art. 7 LSV).  

Im UVB 2. Stufe werden die Lärmauswirkungen, unterteilt nach Strassenlärm, Industrie- und Gewerbelärm sowie 
Eisenbahnlärm, genauer untersucht und beurteilt. Es werden Lärmberechnungen sowie eine Massnahmenplanung 
ausgearbeitet. Für die trotz Massnahmen verbleibenden Grenzwertüberschreitungen sind Erleichterungsanträge zu 
erstellen. 

Strassenlärm 

Durch die neuen Güterverkehrsströme an den Hubs verändern sich die Lärmemissionen und können in der Betriebs-
phase bei lärmempfindlichen Empfängern (insbesondere Wohngebäude) zu veränderten Lärmbelastungen (Erhö-
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hung oder Senkung) führen. Auf den Hauptverkehrsachsen ist mit einer Abnahme der Verkehrs- und damit Lärmbe-
lastung zu rechnen. Im Umfeld der Hubs kann teilweise eine Zunahme erfolgen. Die Mehrbeanspruchung der beste-
henden Verkehrsanlagen darf nicht dazu führen, dass die Immissionsgrenzwerte überschritten werden (Art. 9 LSV). 
Das Projekt darf für die Anwohner nicht zu einer wesentlichen Verschlechterung der heutigen Immissionssituation 
führen. 

Industrie- und Gewerbelärm 

Die Lärmemissionen der Hubs werden lärmrechtlich zum Industrie- und Gewerbelärm gerechnet. Neben den Anla-
gen selbst müssen die Lärmemissionen des Güterumschlags, des Verkehrs auf den Betriebsgeländen, von Parkplät-
zen sowie von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen berücksichtigt werden. Auch Förderanlagen (Vertikalförderer 
für den Gütertransport), die regelmässig während längerer Zeit betrieben werden, sind dem Industrie- und Gewer-
belärm zuzuordnen. 

Sofern in den neuen Hubs Räume mit lärmempfindlichen Nutzungen (Büros) vorgesehen sind, sind auch dort die 
entsprechenden Belastungsgrenzwerte einzuhalten. 

Eisenbahnlärm 

Wo Hubs über Anbindungen an Bahnlinien verfügen, fallen neue Gütertransporte über die Schiene an. Daher muss 
auch im Bereich des Eisenbahnlärmes mit Veränderungen gerechnet werden. Wie auch beim Strassenlärm darf eine 
Mehrbeanspruchung der Verkehrsanlage nicht dazu führen, dass die Immissionsgrenzwerte überschritten werden 
(Art. 9 LSV). 

Betriebsphase Tunnel 

Das Lüftungskonzept sieht eine Längslüftung in den Tunnelabschnitten vor. Lüftungsinstallationen an der Oberfläche 
(bspw. Abluftklappen, Strahl- und Abluftventilatoren) verursachen Lärmimmissionen, die gemäss Industrie- und Ge-
werbelärm zu ermitteln sind. Abhängig von den Emissionen und der oberirdischen Lage resp. der Distanz zu lärm-
empfindlichen Nutzungen der Installationen, werden im UVB 2. Stufe die Auswirkungen der Tunnellüftung für die 
Betriebsphase beurteilt. 

Der Tunnelbetrieb selbst im Untergrund, verursacht keine direkten Lärmemissionen. 

Betriebsphase projekteigenen Deponien (Typ A) 

Während der Betriebsphase (Gesamtprojekt CST) sind die projekteigenen Deponien (Typ A) abgeschlossen und die 
Standorte rekultiviert. Es sind keine weiteren Massnahmen angezeigt.  

 

Beurteilung 

Die Hubstandorte liegen meist in über 100 m Entfernung zu den nächsten Wohnhäusern, während die Hubs im 
innerstädtischen Bereich näher als 100 m an Wohnbauten liegen. Die projekteigenen Deponien (Typ A) liegen 65 m 
bzw. über 300 von den nächsten Wohngebäuden entfernt. Die Zwischenangriffe liegen unterschiedlich weit (zwi-
schen 20 m bis 400 m) von empfindlichen Nutzungen weg. 

Während der Bauphase werden durch Baumaschinen, Geräte und Bautransporte Lärmemissionen erzeugt, die zu 
zusätzlichen Lärmbelastungen in der unmittelbaren Umgebung führen. Anhängig von Faktoren wie bspw. der Dis-
tanz zur Baustelle, der Dauer der Baustelle, ob Nachtarbeiten erfolgen, welche Geräte eingesetzt werden oder wie 
viel Mehrverkehr durch die Transporte entsteht, wird in der nächsten Phase die Massnahmenstufe gemäss Baulärm-
Richtlinie für die Bauarbeiten und die Bautransporte festgelegt. 

Die Veränderung der Güterverkehrsströme führt entlang der heutigen Hauptverkehrsachsen voraussichtlich zu ei-
ner Verbesserung der Lärmsituation, da ein Teil der Lärmbelastung unter Tage verlegt wird. In der Umgebung der 
Hubs nimmt die Lärmbelastung wahrscheinlich zu, da neue Strassen-, Bahn, sowie Industrie- und Gewerbelärmemis-
sionen erzeugt werden, ebenso ist die Belüftung des Tunnel zu berücksichtigen. Die Lärmsituation wird in der nächs-
ten Phase anhand detaillierter Informationen genauer analysiert, berechnet und beurteilt. 

12.3.5. Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe 

PH UVB2 Lär 01 Massnahmenstufe Baulärm 
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Festlegung der Massnahmenstufe gemäss der Baulärmrichtlinie für die Bauarbeiten wäh-

rend der Bauphase. 

PH UVB2 Lär 02 Massnahmenstufe Bautransporte 

Festlegung der Massnahmenstufe gemäss der Baulärmrichtlinie für die Bautransporte wäh-

rend der Bauphase. Details zu den transportierten Materialmengen sind in der nächsten 

Projektphase UVB Stufe 2 genauer abzuklären.  

PH UVB2 Lär 03 Beurteilung Strassenlärm 

Berechnung und Beurteilung der Auswirkungen des Strassenlärms an den oberirdischen 

Projektbestandteilen für die Betriebsphase. 

PH UVB2 Lär 04 Beurteilung Industrie- und Gewerbelärm 

Berechnung und Beurteilung der Auswirkungen des künftigen Industrie- und Gewerbelärms 

(Umschlag, Tunnellüftung, etc.) an den oberirdischen Projektbestandteilen für die Betriebs-

phase. 

PH UVB2 Lär 05 Beurteilung Eisenbahnlärm 

Berechnung und Beurteilung der Auswirkungen des künftigen Eisenbahnlärms an den ober-

irdischen Projektbestandteilen für die Betriebsphase. 

 

PH UVB2 Lär 06 Massnahmenkonzept Baulärm 

Die für Vorsorge notwendigen und verhältnismässigen emissionsmindernden Massnahmen 

werden in einem Massnahmenkonzept festgelegt 

PH UVB2 Lär 07 

 

Massnahmenkonzept Bautransporte 

Die für Vorsorge notwendigen und verhältnismässigen emissionsmindernden Massnahmen 

werden in einem Massnahmenkonzept festgelegt 

PH UVB2 Lär 08 

 

Massnahmenkonzept Strassenlärm 

Die für Vorsorge notwendigen und verhältnismässigen emissionsmindernden Massnahmen 

für die Betriebsphase werden in einem Massnahmenkonzept festgelegt 

PH UVB2 Lär 09 Massnahmenkonzept Betriebslärm 

Die für Vorsorge notwendigen und verhältnismässigen emissionsmindernden Massnahmen 

werden für die Betriebsphase in einem Massnahmenkonzept (inkl. Berücksichtigung des Be-

lüftungssystems) festgelegt.  

 

12.4. Erschütterung / abgestrahlter Körperschall 

12.4.1. Grundlagen 

- Erschütterungen im Bauwesen, Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden (DIN-Norm 4150, Teil 2), Juni 1999 

- Erschütterungswirkungen auf Bauwerke (Norm SN 640 312a), April 1992 

12.4.2. Pflichtenheft 

PH UVB1 Ers 01 Erschütterungen während der Betriebsphase 

Beschreibung und Analyse der Erschütterungen, die während dem Betrieb auftreten kön-

nen. 

12.4.3. Ist-Zustand 

Es handelt sich um unterirdische Bestandteile sowie Bauten im Industrieareal. Es sind heute keine Erschütterungen 
bekannt. 
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12.4.4. Projektauswirkungen 

Bauphase 

Tunnel 

Während den Bauarbeiten am Tunnel kann es zu erschütterungsrelevanten Arbeiten kommen. Erschütterungen 
können beispielsweise beim Erstellen von Pfählungen, Sprengungen oder dem Setzen resp. Ziehen von Spundwän-
den sowie allenfalls beim Vortrieb auftreten.  

Im Rahmen des UVB 2.Stufe, wenn das definitive Vorgehen während der Bauphase bekannt ist, werden erschütte-
rungsrelevante Bauverfahren und Maschinen beschrieben und allfällige Massnahmen zu definiert.  

Hub, Zwischenangriffe (oberirdische Projektbestandteile)  

Während den Bauarbeiten an den Hubs oder Zwischenangriffen kann es zu erschütterungsrelevanten Arbeiten kom-
men. Erschütterungen können beispielsweise beim Erstellen von Pfählungen oder dem Setzen resp. Ziehen von 
Spundwänden auftreten.   

Im Rahmen des UVB 2.Stufe, wenn das definitive Vorgehen während der Bauphase bekannt ist, werden erschütte-
rungsrelevante Baumaschinen beschrieben und allfällige Massnahmen definiert.  

Projekteigene Deponien Typ A (oberirdische Projektbestandteile)  

Während den Bauarbeiten kann es zu erschütterungsrelevanten Arbeiten kommen. Erschütterungen können bei-
spielsweise bei Sprengungen auftreten.  

Im Rahmen des UVB 2.Stufe, wenn das definitive Vorgehen während der Bauphase bekannt ist, werden erschütte-
rungsrelevante Baumaschinen beschrieben und allfällige Massnahmen definiert. 

Betriebsphase 

Tunnel (unterirdische Projektbestanteile) 

Der Tunnel liegt unterirdisch und durch die automatischen Fahrzeuge und den niedrigen Fahrzeuggeschwindigkei-
ten sind keine bedeutenden Erschütterungen zu erwarten. Da die Fahrzeuge doch nur 20 bis 50 unter der Erde 
verkehren, wird in der nächsten Projektphase das Auftreten von Erschütterungen abgeklärt. 

Hubs, Unterhaltstellen/Zwischenangriffe (oberirdische Projektbestandteile) 

Im Rahmen der weiteren Planung muss abgeklärt werden, ob durch das Beschleunigen und Abbremsen der Verti-
kalförderer Erschütterungen auftreten. Der übrige Betrieb entlang der Hubs ist normaler Güterumschlag. Es werden 
keine Schüttgüter oder Überseecontainer umgeschlagen, sondern nur Stückgut. Es kann daher davon ausgegangen 
werden, dass keine erschütterungsrelevanten Auswirkungen während dem Betrieb der Hubs stattfinden. Für die 
Unterhaltstellen/Zwischenangriffe ist kein «aktiver» Betrieb vorgesehen, es sind daher keine Erschütterungen bei 
den Unterhaltstellen/Zwischenangriffen zu erwarten. 

Projekteigene Deponien Typ A (oberirdische Projektbestandteile) 

Während dem Betrieb sind keine Arbeiten vorgesehen bzw. die projekteigenen Deponien (Typ A) wird nach Ab-
schluss der Bauarbeiten aufgefüllt und rekultiviert sein. Für den Betrieb der projekteigenen Deponien (Typ A) ist der 
Umweltbereich Erschütterung nicht relevant. 

12.4.5. Beurteilung 

Im heutigen Projektstand kann der Bereich Erschütterungen und Körperschall nicht abschliessend behandelt wer-
den, da allfällige Auswirkungen während der Bauphase relevant sind. Im Rahmen der UVB 2. Stufe werden die vor-
gesehenen Arbeiten, welche erschütterungsrelevant sind, beschrieben und analysiert sowie allfällige Massnahmen 
festgelegt. 

Während dem Betrieb sind erwarten im Bereich Erschütterungen kaum umweltrelevanten Auswirkungen zu. In der 
nächsten Phase muss allenfalls die Auswirkungen durch den Vertikalförderer weiter beurteilt werden. 

12.4.6. Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe 

PH UVB2 Ers 01 Erschütterungen und Körperschall während der Bauarbeiten 
















































































































































































































































